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In wenigen Wochen jährt sich die Neu-
ordnung der Juristenausbildung zum
ersten Mal. Grund genug für den Berli-

ner Anwaltsverein und die Redaktion
des Berliner Anwaltsblattes, der Juri-
stenausbildung das Thema dieses Hef-
tes zu widmen.

Kaum ein Thema hat Generationen
von Juristen so intensiv beschäftigt

wie die Ausbildung ihres eigenen Nach-
wuchses. Man erinnert sich an die
großen Diskussionen Ende der 70er
Jahre über die einstufige oder zweistu-
fige Juristenausbildung oder auch an
das X- und Y-Modell, das zu Beginn der
90er Jahre heftig diskutiert wurde. Im
Kern verbürgt sich hinter dieser Ausein-
andersetzung das Dilemma, dass einer-
seits an der einheitlichen Juristenausbil-
dung mit zwei Staatsexamina festgehal-
ten werden soll, während auf der ande-
ren Seite immer offensichtlicher wird,
dass die unterschiedlichen Tätigkeitsfel-
der auch einer unterschiedlichen Ausbil-
dung bedürfen. Diesen Zielkonflikt hat
auch der nach langwierigen Diskus-
sionen geborene Änderungsentwurf zur
Juristenausbildung nicht überwunden –
ganz im Gegenteil: die Unentschieden-
heit des Gesetzes zeigt die Spannungen
offen auf.

Der Schwerpunkt anwaltsspezifischer
Ausbildung ist in der neuen Juri-

stenausbildung deutlich erkennbar. Die
Dauer der Anwaltsstation der Referen-
dare beträgt nun 9 Monate. Insoweit ist
eine jahrzehntelange Forderung der An-
waltschaft erfüllt worden, nämlich die
anwaltsspezifischen Ausbildungsinhalte
zu stärken. Auf der anderen Seite fehlt
es allerdings an einem verbindlichen 
Katalog der anwaltsspezifischen Lehr-
inhalte und – dies wiegt sicher noch
schwerer – an erfahrenen Kolleginnen
und Kollegen, die die Ausbildung zu an-
waltsspezifischen Lehrinhalten überneh-
men können. Ohne die Mitwirkung von
Anwälten ist aber eine anwaltsspezifi-

sche Ausbildung nicht umzusetzen. Ein
Problem, das der DAV von Anfang an
als solches benannt hat, damit aber lei-
der kein Gehör gefunden hat.

Kritiker erkennen in der fehlenden
Mitwirkung erfahrener Anwälte an

der Ausbildung ihres eigenen Nach-
wuchses einen Mangel an sozialer Ver-
antwortung und verkennen dabei, mit
wie viel Engagement und Hingabe – so-
fern der Referendar dazu bereit ist – 
dieser im Rahmen der praktischen 
Mitarbeit in den Kanzleien mit unserem
Beruf vertraut gemacht wird. Wer jetzt
fordert, dass die Anwaltschaft darüber
hinaus Arbeitsgemeinschaften, Klausu-
renkurse, Erarbeitung und Korrektur von
Klausuren und die Mitwirkung an münd-
lichen Prüfungen weit über das bisher
zu leistende Maß hinaus übernimmt, der
muss sich darüber im klaren sein, dass
dies von der Anwaltschaft nicht quasi
nebenbei geleistet werden kann. Dabei
ist das ehrenamtliche Engagement der
Kollegenschaft zu würdigen und der
Berliner Anwaltsverein wirbt auch aus-
drücklich dafür, dass sich interessierte
Kolleginnen und Kollegen im Bereich
der Juristenausbildung weiterhin enga-
gieren.

Auf der anderen Seite ist allen Betei-
ligten klar, dass die wirtschaftliche

Honorierung der Mitarbeit der Anwalt-
schaft an der Juristenausbildung nicht
im entferntesten ausreicht, um auch nur
die laufenden Kosten des Kanzleibetrie-
bes zu decken. Es führt kein Weg daran
vorbei, wer eine gute anwaltsspezifische
Ausbildung gewährleisten will, muss
dafür auch Geld in die Hand nehmen.
Solange die Juristenausbildung als
staatliche Ausbildung geführt wird und
Inhalt, Umfang und Zulassung zu dieser
Ausbildung dem Einfluss der Anwalt-
schaft entzogen ist, solange können die
Kosten einer, wenn auch anwaltsspezifi-
schen, letztlich aber doch staatlichen
Juristenausbildung, nicht der Anwalt-
schaft übergeholfen werden.

Selbstverständlich hat die Anwalt-
schaft eine Verantwortung hinsicht-

lich der Ausbildung ihres Nachwuchses.
Diese Verantwortung nimmt die Anwalt-
schaft auch wahr. Voraussetzung ist
aber, dass sich die Ausbildung des
Nachwuchses dann auch am tatsäch-
lichen Bedarf orientiert. Genau dieses ist
aber im Moment politisch nicht gewollt.
Lesen Sie dazu das spannende Inter-
view zwischen Frau Dr. Susanne Offer-
mann-Burckart und Herrn Dr. Dierk 
Mattik ab Seite 200 in diesem Heft.

Ganz herzliche Glückwünsche zum
60. Geburtstag möchte ich an die-

ser Stelle unserem langjährigen Redak-
tionsmitglied Frau Dr. Gabriele Arndt
übermitteln.

Zuguterletzt darf ich auf den Deut-
schen Anwaltstag in Hamburg vom

20. bis 22. Mai 2004 hinweisen und alle
Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich
um eine rege Teilnahme bitten.

Das Thema des Anwaltstages kann tref-
fender nicht sein: 

„Zukunft der Anwaltschaft“.

Kommen Sie nach Hamburg und wirken
Sie an der Zukunft der Anwaltschaft mit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Ulrich Schellenberg
Vorsitzender des 
Berliner Anwaltsvereins

Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen im Berliner Anwaltsblatt
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Die Mitgliedschaft im Berliner Anwaltsverein bringt Ihnen viel, kostet Sie aber fast nichts,
wenn Sie die Vorteile der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen:

für den Mitgliedsbeitrag von 92 Euro im Jahr für Junganwältinnen und Junganwälte in den ersten zwei Jahren 
nach Zulassung, danach für 185 Euro im Jahr bieten wir Ihnen

Alle Leistungen des Berliner Anwaltsvereins

• kostenlos das Berliner Anwaltsblatt (10mal jährlich),

• kostenlos DAV-Ratgeber in den ersten zwei Jahren nach Zulassung, danach gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro,

• kostenlose den halbjährlichen Veranstaltungskalender der Anwaltsakademie,

• kostenlos Vermittlung von Namen und Anschriften von Anwälten im europäischen Ausland,

• Sonderkonditionen beim Zugang zu den Fortbildungsveranstaltungen des Berliner Anwaltsvereins,

• Sonderkonditionen beim Abschluss einer Krankenversicherung bei der DKV,

• Sonderkonditionen beim Abschluss von Berufshaftpflicht und Kanzleiversicherungen im Gerlin-Konzern,

• Sonderkonditionen beim Abschluss von Kapital, Renten- u. Berufsunfähigkeitsversicherung (Sterbegeldversicherung bei einem
Eintrittsalter von 30 bis 60 Jahren automatisch mitenthalten) bei der Deutschen Anwalts- u. Notarversicherung,

• Sonderkonditionen beim Abschluss einer Kanzleiausfallversicherung über Dr. Rinner & Partner,

• Sonderkonditionen bei der Übernahme der sicherheitstechnischen Betreuung der Arbeitnehmer durch Sicherheitsingenieure des
Bundesverbandes freuberuflicher Sicherheitsingenieure e.V. (BFSI),

• Sonderkonditionen beim Eintrag in den „gewusst-wo“-Rechtsberatungsspiegel in Zusammenarbeit mit dem
Verlag Schmidt-Römhild

• Sonderkonditionen beim Bezug von Strom über die Yello Strom GmbH

• Sonderkonditionen bei Kauf/Miete einer Kartenzahlungssoftware für Kanzleien über die ADT Wellcom GmbH

Alle Leistungen des Deutschen AnwaltVereins (in dem Sie über den BAV automatisch Mitglied werden)

• kostenlos das Anwaltsblatt (11mal jährlich),

• kostenlos Europa im Überblick (per E-Mail),

• kostenlose Aufnahme in den Datenbestand der Deutschen AnwaltAuskunft, der Anwaltvermittlung des DAV
(nur für DAV-Mitglieder),

• kostenlose AnwaltCard – das Kreditkartendoppel des DAV,

• Zugang zu den 20 verschiedene DAV-Arbeitsgemeinschaften (nur für Mitglieder)
die u.a. einen Erfahrungsaustausch ermöglichen,

• Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstaltungen der Deutschen Anwaltakademie,

• Sonderkonditionen bei den Fortbildungsveranstaltungen des DAV,

• Sonderkonditionen für das Anwaltsverzeichnis (ca. 40 Euro Ersparnis),

• Sonderkonditionen für Peugeot-Fahrzeuge über ein Lieferabkommen der SAV GmbH, der Servie-GmbH des
Saarländischen AnwaltVereins mit Peugeot Deutschland,

• Sonderkonditionen beim Telefonieren im D-1- und D-2-Mobil-Netz bei der Grundgebühr, über die 
Deutsche Telekom bzw. die Mannesmann Mobilfunk GmbH,

• Sonderkonditionen mit E-Plus,

• Sonderkonditionen im Festnetz/Mobilfunk/Internetzugang über Telego!

• Sonderkonditionen beim Zugang zu Jurion (40 % für Mitglieder, 50 % für Mitglieder des Forums Junge Anwaltschaft),

• Sonderkondition beim Bezug der NJW (ca. 20 Euro Ersparnis),

Beitritt

Nehmen Sie unsere zahlreichen Vorteile in Anspruch, stärken Sie unseren gemeinsamen Einfluss
in Politik und Wirtschaft, arbeiten Sie mit uns an einer gemeinsamen und starken Berliner Anwaltschaft.

Daher: Zögern Sie nicht länger
und treten Sie dem zweitgrößten örtlichen Anwaltsverein Deutschlands mit über 3400 Mitgliedern bei. BAV
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Im Mittelpunkt der Ausbildungsreform
von 2002 steht die Abkehr von der
hauptsächlich auf das Berufsbild des
Richters ausgerichteten Ausbildung im
Vorbereitungsdienst und die Hinwen-
dung zu einer deutlich mehr anwaltsbe-
zogenen Ausbildung. Von den 24 Mona-
ten berufspraktischer Ausbildung entfal-
len zwingend neun Monate auf die an-
waltliche Ausbildung. Diesen
Ausbildungsschwerpunkt kann der Re-
ferendar/die Referendarin auf 12 Mo-
nate ausweiten. Die anderen Stationen
dauern drei oder vier Monate. Dieser
vom Bundesgesetzgeber festgelegte
Schwerpunktwechsel kann nur mit Hilfe
der Anwaltschaft erfolgreich umgesetzt
werden. Denn eine anwaltlich ausge-
richtete Ausbildung, die in den Händen
von Richtern und Staatsanwälten liegt,
wäre ein Widerspruch in sich.

Es wäre zu kurz gegriffen, würden Sie
sich sagen, ich bilde doch schon einen
Referendar/eine Referendarin in meiner
Kanzlei aus und leiste damit meinen
Ausbildungsbeitrag. Dächten alle An-
wälte so, läge die stationsbegleitende
theoretische Ausbildung entweder
brach oder weiterhin nicht in den Hän-
den von Anwälten. Bedenken Sie, dass
die berufspraktische Ausbildung ohne
theoretische Untermauerung Stückwerk
nach dem Prinzip „learning on the job“
bleiben müsste. Ein zweites berufsprak-
tisch ausgerichtetes Staatsexamen
kommt ohne einen in allen Kursen ver-
mittelten und daher verbindlichen Ka-
non an Lehrinhalten nicht aus. Prakti-
sches Beispiel: Der Prüfling soll eine
Klageerwiderung in einem Mietrecht-
sprozess entwerfen. Wer das Glück
hatte, in einer Kanzlei mit mietrechtli-
chen Mandaten ausgebildet zu werden,
hätte einen deutlichen Vorteil gegenüber
seinen Mitprüflingen. Die für den Beruf-
seinstieg so wichtige Examensnote
wäre von greifbaren Zufälligkeiten be-
einflusst!

Ich begrüße es außerordentlich und
möchte auch diese Gelegenheit zum
Dank benutzen, dass sich Berliner An-
wältinnen und Anwälte maßgeblich an
der Ausarbeitung der Stoffpläne für die
anwaltliche Stationsausbildung und die
anwaltsbezogenen Arbeitsgemeinschaf-
ten für Referendare beteiligt und am
Ausbildungsverbund Berlin-Branden-
burg aktiv mitgearbeitet haben. Mein
besonderer Dank gilt der Berliner
Rechtsanwaltskammer, die die Organi-
sation des Einführungskurses  sowie
von 3 Arbeitsgemeinschaften übernom-
men hat, in denen für die anwaltliche
Tätigkeit wichtige theoretische und be-
rufspraktische Aspekte der Zivilrechts-
und Strafrechtspflege sowie der Verwal-
tung vermittelt werden. Jede Arbeitsge-
meinschaft umfasst 6 Termine à 4 Un-
terrichtsstunden. Da die Anwaltskam-
mer dankenswerterweise das staatli-
cherseits gezahlte Honorar verdoppelt,
können 76,50 Euro für jede Unterrichts-
stunde (45 Min.) gezahlt werden. Die
Korrektur der Übungsklausuren wird zu-
sätzlich mit je 14,50 Euro vergütet. Die
Stoffkataloge sind im Internet unter
http://www.kammergericht.de zugäng-
lich. Der erste Einführungslehrgang be-
ginnt am  01. Oktober 2004.

Die zeitliche Belastung durch eine Do-
zententätigkeit hält sich in Grenzen. Der
Stoffkatalog für die Einführung in die
Rechtsanwaltsstation umfasst neben
berufsrechtlichen und berufspraktischen
Elementen Besonderheiten der anwaltli-
chen Berufsausübung auf dem Gebiet
des Zivilrechts, des Strafrechts, des Öf-
fentlichen Rechts einschließlich der
rechtsgestaltenden und –beratenden
Tätigkeit. Es ist möglich, dass mehrere
Dozenten den Kurs gemeinsam bestrei-
ten und sich beim Unterricht abwech-
seln. Vergleichbares gilt für die vertie-
fende anwaltliche Arbeitsgemeinschaft
im Zivil-, Straf- und Öffentlichen Recht.
Wenn jeweils zwei Anwälte kooperieren,
reduziert sich die zeitliche Belastung

durch die Unterrichtstätigkeit auf jeweils
3 Vormittage. Es trifft zwar zu, dass die
erstmalige Vorbereitung – Gliederung
des Stoffs, Auswahl von Fallbeispielen
(möglicherweise anhand von Fällen aus
Ihrer Kanzlei), didaktische Überlegungen
– Zeit kostet. Bedenken Sie aber bitte,
dass sich diese Zeitanteile bei jeder
Wiederholung des Kurses zumindest
deutlich reduzieren, weil es allenfalls
noch einiger Änderungen am Konzept
aufgrund der mittlerweile im Unterricht
gemachten Erfahrungen bedarf. 

Außerdem können Sie sich an dem vom
17. bis in den 20. Ausbildungsmonat
hinein reichenden Klausurenkurs beteili-
gen, der unmittelbar auf den schriftli-
chen Teil der zweiten Staatsprüfung
vorbereitet. In diesem Kurs sind u.a. 2
Übungsaufgaben aus anwaltlicher Sicht
im Zivil-, Straf- und Öffentlichen Recht
zu korrigieren und zu besprechen. Hier
besteht nochmals Gelegenheit, anhand
der von Ihnen aus einem Aufgabenpool
ausgewählten Klausur die Grundlagen
anwaltlicher Tätigkeit zu vermitteln und
einzuüben.

Wenn Sie Interesse an einer Dozen-
tentätigkeit haben, wenden Sie sich
bitte an die Referendarabteilung bei der
Präsidentin des Kammergerichts (Tele-
fon: 030 / 9015 2120 [Frau Thalke], Fax:
030 / 9015 2040, marina.thalke@kg.ver-
walt-berlin.de) oder sprechen Sie mit
Frau Pietrusky, der Geschäftsführerin
der Rechtsanwaltskammer Berlin (030 /
3069 3121).

Ihre Unterstützung benötigt aber auch
das Justizprüfungsamt bei der Ab-
nahme der zweiten Staatsprüfung am
Ende des Vorbereitungsdienstes. Die
Prüfung wird viermal im Jahr abgenom-
men. Entsprechend der Gewichtung der
Ausbildungsabschnitte ist vorgesehen,
zumindest drei von sieben Klausurauf-
gaben aus der anwaltlichen Berufsper-
spektive zu stellen, also je eine Aufgabe
im Zivil-, Straf- und Öffentlichen Recht.

Thema
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Anwälte in der Referendarausbildung
Klaus-Peter Jürgens



Das Rechtsgebiet der 7. Klausur wählt
der Prüfling selbst. Ich wäre froh, wenn
Sie sich so intensiv an der Aufgabener-
stellung beteiligen würden, dass künftig
auch dort anwaltliche Aufgaben ange-
boten werden können. Eine nicht foren-
sische Aufgabe auf dem Gebiet des Zi-
vilrechts sollte stets dabei sein. Welche
Unterstützung wird erwartet? Weniger
als Sie wahrscheinlich denken! Ich wün-
sche mir, dass Sie uns Auszüge aus
Ihren Handakten zu gängigen Fallkon-
stellationen des Zivil-, Straf- und öffent-
lichen Rechts zur Verfügung stellen. Die
Fälle sollten nach Möglichkeit verschie-
dene, kleinere juristische Schwierigkei-
ten beinhalten. Solche Fälle erlauben
eine verlässlichere Beurteilung der juri-
stischen Fähigkeiten des Prüflings als
Aufgaben mit nur einem komplexen Pro-
blem. Die Aufgabenstellung wird uns er-
leichtert, wenn auch eine gerichtliche
Entscheidung oder ein Vergleich einge-
reicht wird. Gern sind meine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf Wunsch be-
reit, Ihnen bei der Auswahl des geeigne-
ten Fallmaterials behilflich zu sein.

In möglichst enger Anlehnung an das
überlassene Fallmaterial wird im Justiz-
prüfungsamt ein Aufgabenentwurf ge-
fertigt, der Ihnen zur Feinabstimmung
vorgelegt wird. Ihre Mitarbeit wird mit
bis zu 94,00 Euro honoriert. Wichtig ist

mir bei dieser Fein-
abstimmung, dass
Sie darauf achten,
ob die Aufgabe
möglichst anwalt-
spraktisch und an-
waltstypisch aus-
gestaltet ist. Das
schließt den Prü-
fervermerk ein.

Sollten Sie erwä-
gen, künftig eigene
fertige Aufgaben-
entwürfe zu erstel-
len, die mit bis zu
235,00 Euro vergü-

tet werden, empfiehlt es sich, zuvor von
Ihnen mitgestaltete Anwaltsklausuren
auch zu korrigieren. Sie werden merken,
wie sorgfältig Sachverhalte abgefasst
werden müssen, um auf die Erörterung
bestimmter rechtlicher Probleme hinzu-
lenken und andere weniger interessante
Lösungsstränge auszuschließen. Mein
Ziel ist es, Aufgaben aus anwaltlicher
Perspektive nur von Anwälten korrigie-
ren zu lassen. Leider wird dieses Ziel
heute erst in Einzelfällen erreicht. Gesi-
chert ist, dass an der Bewertung jeder
Anwaltsklausur zumindest ein Anwalt
beteiligt ist. Nochmals: Mehr Anwälte
wären besser.

Welcher Arbeitsaufwand ist mit der Kor-
rektur verbunden? Jede Klausur wird
von zwei Prüfern bewertet. Üblicher-
weise hat jeder Prüfer 25 bis 30 Erstkor-
rekturen und ebenso viele Zweitkorrek-
turen vorzunehmen. Für die anfallenden
200 bis 250 Bearbeitungen benötige ich
8 Prüfer. Wichtig ist die Erarbeitung ein-
heitlicher, aufgabenbezogener Bewer-
tungsmaßstäbe. Der den 30 Bearbeitun-
gen beigefügte unverbindliche Prüfer-
vermerk gibt erste Anhaltspunkte. Ein
Blick in etwa ein Viertel der Ihnen vorlie-
genden Bearbeitungen mag zeigen,
dass die Prüflinge regelmäßig ein be-
stimmtes Problem nicht erkannt oder
ein im Prüfervermerk nicht erörtertes

Problem behandelt haben. Diese Be-
sonderheiten können in die Ausgestal-
tung der Bewertungsmaßstäbe ein-
fließen. Eine Möglichkeit ist nun, die ver-
schiedenen Teile in ihrem Gewicht zur
ganzen Aufgabe prozentual einzuordnen
und auch innerhalb der einzelnen Teile
Themenschwerpunkte zu beschreiben
und prozentual zu gewichten. So lassen
sich etwa 8 Aufgabenteile abgrenzen,
die Sie bei der Korrektur jeweils mit 0
bis 18 Punkten bewerten. Die Endnote
errechnet sich durch Addition der pro-
zentual gewichteten Einzelergebnisse.
Das rechnerisch ermittelte Ergebnis
lässt sich anhand einer abschließenden
Gesamtbetrachtung noch korrigieren.
Diese auf den ersten Blick vielleicht
unnötig kompliziert erscheinenden
Vorüberlegungen ermöglichen es Ihnen,
jede Arbeit an demselben Maßstab zu
messen und subjektive Wertungen, z.B.
anhand von Schriftbild oder Stil, in den
Hintergrund zu drängen. Nur bei Anwen-
dung eines einheitlichen Maßstabes
wird es Ihnen möglich sein, Arbeiten, bei
denen Licht und Schatten zusammen
treffen, einer zutreffenden Bewertung
zuzuführen, sich also weder von den ge-
lungenen Passagen über Gebühr beein-
drucken zu lassen noch vorrangig auf
die wenig geglückten Passagen abzu-
stellen und die gelungenen Passagen zu
vernachlässigen.

Nach etwa zwei Dritteln der sechs-
wöchigen Korrekturzeit erhalten Sie von
Ihrem Korrekturpartner 25 bis 30 Arbei-
ten mit dessen Erstkorrekturen. Sie soll-
ten diese Arbeiten nun nach den vom
Erstkorrektor erteilten Noten sortieren
und alle Arbeiten mit gleicher Punktzahl
im zeitlichen Zusammenhang durchse-
hen. Haben Sie die Bewertungsmaß-
stäbe, was sich dringend empfiehlt,
frühzeitig mit Ihrem Partner abgestimmt,
kann es wegen der Maßstäbe keine bö-
sen Überraschungen mehr geben. Sie
werden zwar feststellen, dass Ihr Part-
ner etwas strenger oder milder zensiert
als Sie selbst. Hier sollten Sie nur korri-
gierend eingreifen, wenn Sie generell
deutlich von seiner Linie abweichen
möchten. Im Übrigen werden Sie bei der
empfohlenen vergleichenden Zweitkor-
rektur Abweichungen in Einzelfällen
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nach oben und nach unten feststellen.
Hier sollten Sie ausgleichend eingreifen. 

Bei der Mitwirkung an mündlichen Prü-
fungen haben Sie innerhalb der gesetz-
lich ausgestalteten Prüfungsfächer volle
Gestaltungsfreiheit. Verwenden Sie
nicht komplexe Sachverhalte; die Prüf-
linge behalten sie nicht die ganze
Stunde über im Kopf. Orientieren Sie
sich stofflich an den Themenplänen der
Arbeitsgemeinschaften. Weichen Sie
davon ab, müssen Sie damit rechnen,
Hilfestellung leisten zu müssen. Das ist
bei mündlichen Prüfungen aber pro-
blemlos möglich. Sie müssen den Fall
auch nicht klausurmäßig lösen lassen,
sondern können einzelne, Ihnen beson-
ders interessant erscheinende Aspekte
herausgreifen und die Erörterung darauf
konzentrieren. Lassen den Prüflingen
Zeit, einen Gedanken zu entwickeln und
stellen Sie keine kleinteiligen Fragen.
Bedenken Sie, dass ein Gutteil juristi-
scher Tätigkeit im Stellen der richtigen
Fragen besteht. Sie sollen der Prüfung
Struktur geben, aber nicht alle Aufbau-
entscheidungen durch Ihre Fragen vor-
geben.

Wenn Sie sich vorstellen können, an ju-
ristischen Prüfungen mitzuwirken, so
setzen Sie sich mit meinem Vorzimmer
(Frau Strahl, Telefon: 9013-3320)
zwecks Vereinbarung eines Vorstel-
lungstermins in Verbindung. Sie sollten
über eine mindestens dreijährige Berufs-
erfahrung als Anwalt verfügen und nicht
nur zwei ausreichende Examina vorwei-
sen können. 

Mit der Prüfungstätigkeit lassen sich nur
bescheidene Einnahmen erzielen. Für
die Erst- wie die Zweitkorrektur werden
z.Zt. in Berlin rund 20,00 Euro gezahlt.
Es ist aber damit zu rechnen, dass sich
der Betrag mit der Bildung eines Ge-
meinsamen Juristischen Prüfungsamtes
zum 01.01.2005 auf 15,00 Euro verrin-
gern wird. Für die Mitwirkung an einer
mündlichen Prüfung mit fünf Prüflingen
werden derzeit rund 135,00 Euro ge-
zahlt.

Der Verfasser ist Leitender Senatsrat
und Präsident des JPA Berlin

Seit 1.7.2003 ist sie nun da, die Juri-
stenausbildungsreform. Und seit No-
vember vergangenen Jahres sehen sich
auch die Referendare im Bezirk des
Kammergerichts mit einer neu struktu-
rierten Ausbildung konfrontiert. Anwalts-
orientierter und somit den realen Ver-
hältnissen im Hinblick auf die Berufs-
wahl Rechnung tragend soll sie sein.
Dass dies die Absicht des Gesetzgebers
war, erkennt man schon an der nun 
vorgesehenen neunmonatigen An-
walts(pflicht)station. Jedoch stellt sich
die Frage, ob es reicht, lediglich den
Aufenthalt des Nachwuchses im poten-
tiellen Aufgabengebiet zu verlängern,
um eine gute und zukunftsorientierte
Ausbildung zu gewährleisten. Wer dies
bejaht, der übersieht, dass schon vor
der großen Reform jeder Referendar die
Möglichkeit hatte, von den vierund-
zwanzig Ausbildungsmonaten zwölf bei
einem Anwalt seiner Wahl zu verbrin-
gen. Nun ist es aber offiziell und die An-
waltschaft hat sich auf diese „verän-
derte“ Situation einzustellen. 

Hilfe hierbei versprachen der Berliner
Anwaltsverein und die Berliner Rechts-
anwaltskammer mit dem von ihnen in
Zusammenarbeit mit dem JPA und der
Senatsverwaltung für Justiz veranstalte-
ten Informations- und Gesprächsabend
zur Umsetzung der staatlichen Juristen-

ausbildung in Berlin. Die Vertreter der
für die Frage der Juristenausbildung
kompetenten Institutionen – Frau Dr.
von Galen als Präsidentin für die nun in
die Ausbildung stärker eingebundene
Rechtsanwaltskammer, Staatssekretär
Flügge für die Senatsverwaltung für Ju-
stiz, Herr RAuN Schellenberg als Vorsit-
zender des BAV, der Leitende Senatsrat
Jürgens als Vorsitzender des Justizprü-
fungsamtes und Herr Groth als Vertreter
der Referendarabteilung beim Kammer-
gericht – fanden sich als Ansprechpart-
ner auf dem Podium wieder. Dass
Staatssekretär Flügge alsbald nach sei-
nem Versprechen, die Kooperation von
Politik, Rechtsanwaltskammer und An-
waltsverein in Ausbildungsfragen zu för-
dern, verschwand, hatte nur mit dem
eng gesteckten Terminplan des Staats-
sekretärs zu tun. Sein Erscheinen an
sich lässt darauf schließen, dass die Po-
litik die nun mehr in die Verantwortung
genommene Anwaltschaft nicht so ein-
fach mit dem blanken Gesetzestext sit-
zen lassen, sondern sich auch an der
praktischen Umsetzung beteiligen will.
Und um eben diese sollte es an diesem
Abend gehen. 

Wider Erwarten lag der Schwerpunkt
der Diskussion dann aber weniger auf
der neuen Ausbildung selbst, sondern
mehr auf Fragen zu einem Teil der Aus-
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bildung, an dem für die Ausbilder meist
schon alles zu spät ist: der abschließen-
den Examensprüfung. Die meisten An-
fragen betrafen die Einbeziehung an-
waltlicher Arbeitsschwerpunkte in die
schriftliche und mündliche Examensprü-
fung. Nach Angaben von Herrn Jürgens
ist dies bereits der Fall, denn im schriftli-
chen Examen finden sich bereits einige
Aufgabenstellungen aus anwaltlicher
Sicht und im mündlichen Examen wird
den Anwälten, so sie denn prüfen, im
gesetzlichen Rahmen weitgehend freie
Hand gelassen. Aus der Sicht des Ju-
stizprüfungsamtes ist es sicherlich ver-
ständlich, dass sich die Diskussion an
diesem Abend vorwiegend um die die
Ausbildung beendenden Prüfungen
drehte. Denn der neuen Schwerpunkt-
setzung während der Ausbildung sollte
natürlich auch in den Prüfungen Rech-
nung getragen werden. Aber auf diese
sollten die Referendare durch eine opti-
male Ausbildung vorbereitet werden. 

Hierbei ist die Anwaltschaft insbeson-
dere bei der Planung und Durchführung
der Arbeitsgemeinschaften während
des Referendariats zur verstärkten Mit-
wirkung aufgerufen. In diesem Zusam-
menhang war es interessant zu erfah-
ren, dass z.B. vom DAI Skripten erarbei-
tet werden, die potentiellen AG-Leitern
als Hilfestellung bei der Vorbereitung
und Planung von AGs an die Hand ge-
geben werden sollen. Im Hinblick auf die
(auch) prüfungsorientierte Stationsaus-
bildung wird es sich überdies für ausbil-
dende Anwälte lohnen, einen Blick in
diese Materialien zu werfen. Denn das
Vermitteln von praktischer Erfahrung
unter Berücksichtigung des nötigen
Prüfungsstoffes ist die beste Vorberei-
tung sowohl auf das Examen als auch
auf den Anwaltsberuf. Für den Rechts-
anwalt besteht vorwiegend im Rahmen
der Arbeitsgemeinschaften und
während der Stationsausbildung die
Möglichkeit, inhaltlich auf die Juristen-
ausbildung Einfluss zu nehmen. Hierzu
ist die Anwaltschaft nicht zuletzt auf-
grund der Gesetzesänderung immer
mehr verpflichtet. Es sollte in erster Linie
auf die Mitwirkung der Anwaltschaft
während der Ausbildung ankommen.
Dies kam in der Veranstaltung nicht so

deutlich zum Vorschein, wie es vielleicht
wünschenswert gewesen wäre. 

Gleichwohl konnten die erschienenen
Anwälte an diesem Abend viele nützli-
che Informationen rund um ihre potenti-
elle Beteiligung an der zukünftigen Juri-
stenausbildung mitnehmen. Darüber
hinaus soll nicht unerwähnt bleiben,
dass bereits eine Vielzahl von Anwälten
sowohl als AG-Leiter als auch bei der
Vorbereitung und der Abnahme der Ex-
amensprüfungen tätig ist. Die rege Be-
teiligung an dieser Veranstaltung hat ge-
zeigt, dass die Anwaltschaft an einer

umfassenderen Einbeziehung in die Ju-
ristenausbildung interessiert ist. 

Die ersten „reformierten“ Referendare
werden ihren verlängerten Dienst beim
Anwalt erst im Oktober dieses Jahres
antreten. Dann wird es mit Sicherheit
mehr Diskussionsbedarf auch im Hin-
blick auf Fragen zur Ausbildung vor dem
Examen geben. Hierfür ist die Fortset-
zung dieser Veranstaltung für alle Seiten
auch im Hinblick auf einen ersten Erfah-
rungsaustausch mit Sicherheit von
großem Nutzen. 

Eike Böttcher ist Mitglied der Redaktion

Thema

200 Berliner Anwaltsblatt 5/2004

Die Juristenausbildung soll anwaltsori-
entierter werden – eine alte Forderung
der Anwaltschaft. Mit der Reform des
vergangenen Jahres wurde die Anwalts-
station auf mindestens neun Monate
verlängert. Bei jährlich rund 10.000
neuen Referendaren kommt Arbeit auf
die Anwaltschaft zu. Inzwischen trägt
die Anwaltschaft zunehmend auch die
Kosten der Juristenausbildung. Eine
ganze Reihe von Kammern zahlen weit-
gehend die Honorare für Anwälte, die
Arbeitsgemeinschaften leiten, oder or-
ganisieren Einführungskurse. In Nord-
rhein-Westfallen wird eine halbe Stelle
für eine Anwältin finanziert, die Anwalts-
themen ins zweite Examen einbringt. In
Hamburg will die Kammer eine jährliche
Ausbildungsumlage von 25 Euro erhe-
ben. Das Anwaltsblatt bat Rechtsanwäl-
tin Dr. Susanne Offermann-Burckart,
Geschäftsführerin der Rechtsanwalts-

kammer Köln, und Dr. Dierk Mattik,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Anwaltvereins, zum Streitgespräch.

Anwaltsblatt: Ist es richtig, dass die
Anwaltschaft dem Staat bei der Finan-
zierung der Juristenausbildung unter die
Arme greift?

Mattik: Dass die Anwaltschaft sich bei
der neuen Juristenausbildung engagiert,
ist eine Selbstverständlichkeit. Eine an-
dere Frage ist, ob die Anwaltschaft die
staatliche Juristenausbildung mitfinan-
zieren soll. Ich sehe keinen Grund dafür.
Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung.
Oder anders ausgedrückt: Kein Land -
und es sind die Länder, die die Juristen-
ausbildung umsetzen müssen - könnte
die in einer Kammer versammelten An-
wälte dazu zwingen, finanzielle Beiträge
zu erbringen. Jede Leistung der Anwalt-
schaft ist also freiwillig.

Es gibt viele Gründe, die gegen solche
freiwilligen Leistungen sprechen. Der er-
ste ist die wirtschaftliche Situation der
Anwaltschaft. Wir werden vermutlich
Anfang 2004 die Zahl von 130.000 zuge-
lassenen Anwälten in Deutschland er-
reicht haben. Die Anwaltschaft wächst

Anwaltsorientierte Juristenausbildung –
wer zahlt dafür?

Streitgespräch zwischen der Geschäftsführerin der 
Rechtsanwaltskammer Köln* und dem  DAV-Hauptgeschäftsführer
zur Mitfinanzierung der Juristenausbildung durch die Anwaltschaft

* Dr. Susanne Offermann-Burckart war zum
Zeitpunkt des Streitgesprächs Geschäftsfüh-
rerin der Rechtsanwaltskammer Köln. Seit
dem 1.5.2004 ist sie Hauptgeschäftsführerin
der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf. Das
Streitgespräch ist im April-Heft des Anwalts-
blatts (DAV) erschienen.



derzeit jährlich – bei Berücksichtigung
zurückgegebener Zulassungen – um ca.
6.000 Anwälte netto. Diese Zunahme
geht einher mit einem seit Jahren zu-
nehmend schwierig werdenden wirt-
schaftlichen Umfeld: Rezession, Bevöl-
kerungsrückgang, Arbeitsplatzabbau,
aus allem resultiert ein enormer Kosten-
druck, sinkende Umsätze und Erlöse. In
dieser Situation kann die Anwaltschaft
nicht freiwillig eine staatliche Aufgabe
mitfinanzieren.

Offermann-Burckart: Vorweg eine
Klarstellung: Ich spreche als Privatper-
son und nicht als offiziell entsandte Ver-
treterin der Kammern. Manches von
dem, was ich denke, wird aber sicher
der Meinung vieler Kammern entspre-
chen. Zunächst einmal ist es Aufgabe
der Kammern, sich an der Ausbildung
und der Prüfung des Nachwuchses, ins-
besondere der Referendare, zu beteili-
gen. Der Gesetzgeber hat den Kammern
diese Aufgabe in § 73 BRAO ausdrück-
lich zugewiesen.

Anwaltsblatt: Die Reichweite dieser
Vorschrift ist umstritten. Diesen Streit
werden wahrscheinlich die Gerichte ent-
scheiden müssen. Es geht vor allem um
die politische Frage: Wie soll sich die
Anwaltschaft beteiligen?

Mattik: Gleichwohl lassen Sie mich ei-
nen Satz noch dazu sagen. In § 73
BRAO steht „mitwirken" und nicht betei-
ligen. Und nun können wir lange streiten
...

Offermann-Burckart: ... was Mitwir-
kung und was Beteiligung ist. Ist das
strafrechtlich zu verstehen? Spaß bei-
seite. Ich wehre mich gegen die Formu-
lierung, dass die Kammern staatliche
Aufgaben übernehmen und finanzieren.

Wir tun das sicher nicht, indem wir Ar-
beitsgemeinschaftsleiter zur Verfügung
stellen. Denn diese Arbeitsgemein-
schaftsleiter werden von den Ländern
bezahlt, egal ob es Richter, Staatsan-
wälte, Verwaltungsbeamte oder eben
Rechtsanwälte sind. Die bekommen alle
ihre Vergütung vom Staat. Das sind bei
uns in Nordrhein-Westfalen 24 € pro ge-
leisteter Unterrichtsstunde. Die Kammer

Köln zahlt 70 € pro Zeitstunde dazu.
Dem Staat ist es in finanzieller Hinsicht
völlig egal, ob wir Anwälte uns beteili-
gen. Die meisten Kammern haben sich
zur Zuzahlung entschlossen, weil wir
sonst keine qualifizierten Anwälte fin-
den. Es gibt aber eine Menge junger An-
wälte, die herzlich gerne auch für 
24 € pro Unterrichtsstunde tätig wür-
den.

Richtig ist, dass die drei nordrhein-
westfälischen Kammern, also Düssel-
dorf, Hamm, und Köln, zu dritt eine
Halbtagskraft im Landesjustizprüfungs-
amt finanzieren. Aber auch hier entla-
sten wir den Staat nicht. Es handelt sich
um eine zusätzlich geschaffene Stelle im
Rahmen eines Pilotprojektes. Die Finan-
zierung erfolgt zunächst für einen Zeit-
raum von drei Jahren. Wenn sich das
Projekt bewährt – wovon wir ausgehen –
dann wird der Staat die Finanzierung
übernehmen. Es gibt einige andere
Kammern, die über Vergleichbares
nachdenken. Derzeit ist es eine nord-
rhein-westfälische Besonderheit. Ich
gebe Ihnen Recht: Das finanzieren wir,
aber nur in einem sehr überschaubaren
Rahmen.

Mattik: Selbst wenn es auch bloß ein
Beitrag von 3 € pro Anwalt wäre, ist die-
ser Betrag aus grundsätzlichen Überle-
gungen zu hoch. Wer dem Staat in einer
Lage, in der die Finanzminister ständig
auf der Suche nach Entlastung sind, den
kleinen Finger reicht, wird gleich mit
dem ganzen Arm gegriffen. Das passiert
schon jetzt. Bisher hat die Anwaltschaft
nur das Salär der Arbeitsgemeinschafts-

leiter, die Anwälte sind, aufgebessert.
Das war die erste Stufe. Die zweite
Stufe gehen jetzt die drei nordrhein-
westfälischen Kammern mit der Finan-
zierung einer halben Stelle im Landesju-
stizprüfungsamt.

Kommen wir zu dem Punkt, der mir der
allerwichtigste ist: Jeder, der dieses Sy-
stem der staatlichen Juristenausbildung
durch finanzielle Beiträge unterstützt, ist
mitverantwortlich für die Misere der An-
waltschaft: Denn dieses System der Ju-
ristenausbildung ist mitursächlich dafür,
dass wir heute 130.000 und in zehn Jah-
ren voraussichtlich 180.000 bis 200.000
zugelassene Anwälte haben. Diese Zah-
len sind die Folge unseres Systems: ein
finanziertes Studium und eine finan-
zierte Referendarausbildung. Marktme-
chanismen greifen erst, nachdem die
zweite Staatsprüfung abgelegt worden
ist. Das ist meines Erachtens ein Irrweg,
den wir seit vielen Jahren gehen, ob-
wohl wir wissen, dass die Antwort auf
dieses Problem die Spartenausbildung
ist. Spartenausbildung bedeutet für die
Anwaltausbildung: Nach einem ersten
Universitäts- oder Staatsexamen kann
nur der zum Anwalt ausgebildet werden,
der bei einem Anwalt einen Ausbil-
dungsplatz findet. Einen Ausbildungs-
platz findet nur der, der die Eignung, die
Fähigkeiten und die nötigen Qualifikatio-
nen hat. Das Ausbildungssystem der
Steuerberater zeigt uns seit Jahren, wie
es funktionieren kann. Für mich stellt
sich die Frage, wie geht es mit diesem
Berufsstand eigentlich weiter. In zehn
Jahren haben wir voraussichtlich
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180.000 bis 200.000 Anwälte auf einem
Markt, der immer enger wird. Wir dürfen
jetzt das alte System nicht noch da-
durch stärken, dass wir mit finanziellen
Mitteln dieses System stützen, sondern
wir müssen umsteuern.

Offermann-Burckart: Ich gehe noch
einmal zurück zu Ihren ersten Punkten.
Ich bin nicht der Meinung, dass wir den
Staat entlasten. Wir zahlen zu, weil wir
gute Leute wollen. Es muss der Kam-
merversammlung als dem Souverän der
Kammer möglich sein, Zuzahlungen für
anwaltliche Arbeitsgemeinschaftsleiter
zu beschließen. Natürlich müssen die
Kammernversammlungen ausdrücklich
gefragt werden. Das könnten die Kam-
mern nicht in ihren Etats verstecken,
und das tun sie selbstverständlich nicht.

Mattik: Da bin ich mit Ihnen einer Mei-
nung, soweit es um die Entscheidungs-
freiheit der Kammerversammlung geht.
Das Absurde ist, dass der Staat die An-
wälte genauso wie Staatsanwälte und
Richter mit 24 € pro Arbeitsgemein-
schaftsleiterstunde entlohnt. Der Anwalt
hat aber kein festes staatliches Monats-
gehalt. und muss daher schon aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen einen
deutlich höheren Stundensatz verlan-
gen. Die Rahmenbedingungen zwischen
Staatsdienst und Anwaltschaft sind völ-
lig unterschiedlich.

Offermann-Burckart: So groß sind die
Unterschiede gar nicht. Auch der Staat
hat Schwierigkeiten, Richter und Staats-
anwälte für die Ausbildung zu begei-
stern.

Zu der Anwältin im Landesjustizprü-
fungsamt: Es ist nicht so, dass unser
Justizprüfungsamt auf die Kammern zu-
gekommen ist. Wir sind auf das Ministe-
rium zugegangen. Das sensationell
Neue ist, dass wir sagen: Im Landesju-
stizprüfungsamt muss ein Anwalt sitzen.
Deshalb der Testlauf, den die Anwalt-
schaft finanziert. Ohne diesen Anstoß
wäre es nicht gelungen, dort einen An-
walt zu etablieren.

Nun zu dem Thema: Wie sieht es mit der
Anwaltschaft, mit der Anwalt-
schwemme, aus? Ich bin völlig mit Ihnen

einer Meinung, dass wir viel zu viele An-
wälte haben und dass wir noch viel
mehr Anwälte bekommen. Dieses Pro-
blem lässt sich aber über die Juristen-
ausbildung erst in zweiter Linie lösen.
Wir müssen alles tun, um zu verhindern,
dass junge Menschen, die überhaupt
keinen Hang zum Anwaltsberuf haben,
denen die unternehmerischen Fähigkei-
ten fehlen, denen die Kreativität fehlt,
Anwälte werden.

Aber das schaffen wir doch nicht, indem
wir uns der Ausbildung verweigern. Da-
mit würden wir gerade den umgekehrten
Weg gehen. Wir wollen zumindest dafür
sorgen, dass alle die, die der Staat aus-
bildet, anwaltliches Know-how lernen –
und wir ihnen die Schwierigkeiten des
Berufs nahe bringen. Wir können die
Ausbildungsreform gut oder schlecht
finden, sie schafft die Situation, mit der
wir in den nächsten Jahren leben müs-
sen.

Anwaltsblatt: Es scheint offensichtlich
immer mehr Kollegen zu geben, die sich
schon freuen würden, wenn sie nur ein-
mal die Woche eine sichere Einnahme
von 24 € pro Stunde als Arbeitsgemein-
schaftsleiter zu haben. Und die Situation
wird sich verschärfen, wenn die Anwalt-
schaft weiter wächst und weiter wach-
sen wird.

Offermann-Burckart: Ob wir nun an
der Ausbildung mitwirken oder ob wir
uns verweigern, das wird an den Zahlen
nichts ändern. Wenn wir uns verwei-
gern, passiert nur das, wovor besonders
zu warnen ist. Dann werden eben nicht
Anwälte, sondern Richter und Staatsan-

wälte die zukünftigen Anwälte ausbil-
den. Wenn wir schon diesen erheblichen
Zustrom haben, dann müssen wir we-
nigstens dafür sorgen, dass die Leute
gut vorbereitet sind. Damit sie eine
Chance haben, am Markt zu bestehen
und damit sie zumindest keinen Scha-
den anrichten. Alles andere wäre für den
Ruf und das Ansehen der Anwaltschaft
verheerend. Denn auch die Schlechten
haben immer mal ein Mandat. Und ein
enttäuschter Mandant sagt oft nicht, ich
gehe beim nächsten Mal zu einem bes-
seren Anwalt. Er fragt sich vielmehr, ob
er beim Mieterverein, bei der Verbrau-
cherzentrale oder bei einem Steuerbera-
ter besser aufgehoben ist.

Mattik: Sie sagen es. Der Rechtsbera-
tungsmarkt wird auch durch die nicht-
anwaltlichen Berater, die auf den Markt
der Rechtsberatung drängen, immer en-
ger. Aus diesem Grunde kann die An-
waltschaft weiterhin nicht mehr tatenlos
die hohen Steigungen bei den Zulas-
sungszahlen hinnehmen. Der Berufs-
stand würde ein weithin unbegrenztes
Wachstum nicht überstehen. Zurück zur
Juristen- und Anwaltsausbildung: Es
bestand Einigkeit, dass die praktische
Ausbildung mindestens ein Jahr betra-
gen muss und diese praktische Ausbil-
dung begleitet werden muss durch ei-
nen theoretischen Kursus zur Vertie-
fung. Dieser theoretische Kursus sollte
ca. 360 Zeitstunden umfassen. So sollte
eine theoretische Ausbildung aussehen.
Bei der DAV-Anwaltausbildung beträgt
z.B. die theoretische Ausbildung 450
Stunden. Was die Länder an Ein-
führungskursen planen, hat aber in der
Regel lediglich einen Umfang von ca. 60
bis 70 Stunden. Es ist keine Anwaltaus-
bildung, die hier vermittelt wird, auch
wenn bald in Stuttgart, München oder
Hamburg die Kammerbeiträge von Kol-
legen dazu eingesetzt werden.

Anwaltsblatt: Besteht hier Einigkeit?

Offermann-Burckart: Richtig ist, dass
die Juristenausbildungsreform 2003
nicht das Maximum dessen ist, was wir
gefordert haben. Sie ist aber auch nicht
so schlecht, wie viele sagen, wenn der
Rahmen vernünftig ausgefüllt wird. Der
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Kammer Köln ist es gelungen, ein Opti-
mum herauszuholen. Und ich weiß,
dass sich andere Kammern genauso in-
tensiv um die Ausbildung bemühen.

Mattik: Um nicht missverstanden zu
werden. Ich würde es begrüßen, wenn
die Anwälte den Hauptanteil der Ar-
beitsgemeinschaftsleiter stellen würden.
Es geht auch nicht darum, die Nach-
wuchsjuristen im Regen stehen zu las-
sen. Wir müssen aber eine Trendwende
schaffen. Wir müssen eine Antwort auf
die Frage finden, wie die Anwaltschaft in
zehn Jahren aussieht.

Wir werden getrennte Ausbildungs-
gänge für die einzelnen juristischen Be-
rufe bekommen müssen. Ein erstes Ex-
amen, ein Universitäts- oder ein Staats-
examen, wird die Eingangsqualifikation
für die Anwaltausbildung sein. Die An-
waltschaft bildet dann ihren benötigten
Nachwuchs selber aus und bezahlt ihn
auch. Das funktioniert nur auf dem Prin-
zip der Freiwilligkeit. Darauf beruht auch
die DAV-Ausbildung.

Warum folgen die Kammern bei der Fi-
nanzierung der staatlichen Juristenaus-
bildung nicht auch dem Prinzip der Frei-
willigkeit, indem sie z.B. Finanzierungs-
fonds schaffen, die nur aus freiwilligen
Zahlungen der Anwaltschaft gespeist
werden? Damit hätte ich keine Pro-
bleme.

Offermann-Burckart: Bei der Kammer
Köln wurde 1996 erstmalig über Zuzah-
lungen für anwaltliche Arbeitsgemein-
schaftsleiter entschieden. Damals
wurde gefragt: Sind Sie als Kammermit-
glieder damit einverstanden, dass wir
aus dem vorhandenen Beitragsaufkom-
men einen bestimmten Teil für die Aus-
bildung verwenden? Das ist damals ein-
stimmig beschlossen worden.

Eine erneute Reform der 
Juristenausbildung ist nötig

Mattik: 1996 hatten wir ca. 85.000 zu-
gelassene Anwälte und wir hatten eine
andere Situation. Durch den Aufbau Ost
in Justiz, Verwaltung und Anwaltschaft
war der Druck auf dem Rechtsbera-
tungsmarkt nur begrenzt. Ich will aber
die Souveränität der Kammerversamm-

lung überhaupt nicht anzweifeln. Wir
streiten darüber, ob die Anwaltschaft
das nötige berufspolitische Bewusstsein
hat.

Offermann-Burckart: Sie sagen, das
berufspolitische Bewusstsein fehlt, weil
die Anwälte nicht erkennen, dass sie
den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Ich
argumentiere genau von der anderen
Seite: Berufspolitisches Bewusstsein
heißt, dass die Kollegen wissen, es geht
um die Anwaltschaft als Ganzes. Nur
wenn diese so gut wie möglich ausge-
bildet ist, hat sie überhaupt eine Überle-
benschance.

Da bin ich dann jetzt wieder bei dem er-
sten Punkt. Es wäre das Beste für uns
alle, wenn wir einen Numerus Clausus
für die Juristenausbildung und wenn wir
eine ernst zu nehmende Zwischenprü-
fung bekommen würden. Das ist zur Zeit
nicht durchsetzbar. Denn der Anwalts-
beruf ist so ungefähr das Schönste, was
die Politik sich unter Arbeitsmarktge-

sichtspunkten vorstellen kann. Sie wird
nichts tun, um gerade den Zugang zu ei-
nem Beruf zu verschließen, der in eine
so wunderbare Selbstständigkeit (Stich-
wort: Ich-AG) mündet, in eine oft ver-
deckte Arbeitslosigkeit, die in keiner
Statistik auftaucht. Ich bin aber einig mit
Ihnen darüber, dass wir die Ausbil-
dungsdiskussion wieder beginnen müs-
sen.

Anwaltsblatt: Ich fasse zusammen: Sie
sind sich einig bei dem Vermassungs-
problem. Sie sind sich einig bei der Aus-
bildungsfrage. Losgelöst von der Frage,
wie die Juristenausbildung im Referen-
dariat finanziert wird, was muss jetzt
passieren?

Mattik: Wir müssen der Politik ein klares
Signal geben: Das Problem des unbe-
grenzten Zuwachses der Anwaltschaft
ist im Interesse der Gesellschaft an einer
funktionierenden Anwaltschaft und da-
mit im Interesse auch der Anwaltschaft
zu lösen. Ein Weiter so wie bisher darf
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es nicht geben. Aus diesem Grunde darf
die Anwaltschaft die staatliche Juri-
stensausbildung nicht mitfinanzieren.
Wir müssen darüber diskutieren, wie die
Juristenausbildung reformiert werden
kann. Wir müssen wieder in die Diskus-
sion einsteigen. Numerus Clausus wäre
schön, werden wir nicht durchsetzen
können. Zwischenprüfung wäre schön,
werden wir nicht durchsetzen können.

Offermann-Burckart: Die Zwi-
schenprüfung vielleicht schon ...

Mattik: Die Zwischenprüfung vielleicht
gerade, aber ich glaube es nicht. Das
Wesentliche ist, dass wir die Sparten-
ausbildung bekommen. Die Berufsent-
scheidung muss nach dem Abschluss
des juristischen Studiums fallen.

Offermann-Burckart: Ja, wir müssen
mit der Politik reden. Ich halte es aber
für einen frommen Wunsch, Herr Mattik,
zu glauben, dass wir etwas erreichen,
indem wir uns verschließen. Ich denke
nicht, dass der Staat finanziell so notlei-
dend ist. Ich fürchte mich vor den
schlecht ausgebildeten und vorbereite-
ten Anwälten, die den Ruf wirklich rui-
nieren können.

Mattik: Das Problem ist richtig be-
schrieben. Wir lösen es nicht dadurch,
das wir versuchen, die Masse als An-
wälte auszubilden.

Anwaltsblatt: Wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Parallel mit dem Inkrafttreten der staatli-
chen „Reform der Juristenausbildung“
im Sommer 2003 hat der Deutsche An-
waltverein sein eigenes erweitertes Mo-
dell zur Ausbildung von Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälten begonnen. Die
staatliche Reform ist aus Sicht der An-
waltschaft unbefriedigend, weil sie an-
gehenden Anwältinnen und Anwälten
nicht das Handwerkszeug vermittelt,
das sie benötigen, um den Anwaltsberuf
nach dem 2. Staatsexamen sachkom-
petent auszuüben. Darüber hinaus führt
die fehlende Festschreibung verpflich-
tender Ausbildungsinhalte zu einer Zer-
splitterung der Ausbildung auf Ländere-
bene. Für einen bundeseinheitlichen Be-
ruf wie den des Rechtsanwalts ist das
nicht hinnehmbar. 

Anspruchsvolles Curriculum

Die DAV-Anwaltausbildung geht deut-
lich über die Vorgaben der staatlichen
Ausbildung hinaus: Die DAV-Anwaltrefe-
rendarinnen und -referendare absolvie-
ren während des staatlichen Vorberei-
tungsdienstes (neue mind. 9-monatige
Rechtsanwaltsstation plus Wahlstation)

eine zwölfmonatige praktische Ausbil-
dung in einer DAV-Ausbildungskanzlei.
Der DAV hat die Inhalte dieser prakti-
schen Ausbildung verbindlich festge-
schrieben und stellt damit sicher, dass
diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten
erlernt werden, die auch in Zeiten des
Spezialistentums jede Anwältin / jeder
Anwalt beherrschen muss. So enthält
das Curriculum des praktischen Teils
der DAV-Anwaltausbildung alleine 88
Pflichtarbeiten (von der Anfertigung ei-
ner Klageschrift über interne gutachterli-
che Stellungnahmen oder die Wahrneh-
mung von Gerichtsterminen bis hin zu
Aktenvorträgen in der Kanzlei des Aus-
bilders) und zahlreiche weitere Lehrin-
halte. 

Neben die praktische tritt eine theoreti-
sche Ausbildung nach einem an-
spruchsvollen Curriculum. Der Kurs zur
theoretischen DAV-Anwaltausbildung
wird in Kooperation mit der FernUniver-
sität Hagen im Wege des Fernunter-
richts angeboten. Er besteht aus 27 Stu-
dienbriefen; der Lernerfolg wird studien-
begleitend durch 54 Prüfungsaufgaben
abgeprüft. Informationen zum theoreti-
schen Kurs finden Sie im Internet unter
www.fernuni-hagen.de/REWI/STJZ/
Weiterbildung/Die-Anwaltausbildung.pdf.

Die Studiengebühren betragen 2.250,00€.
Über Finanzierungsmöglichkeiten für be-
dürftige Bewerber (zinslose Darlehen)
informiert der DAV. 

Am Ende der DAV-Anwaltausbildung
steht das DAV-Ausbildungszertifikat. Es
weist die besondere Qualifikation des
Absolventen aus. 

Ausbildung zum Anwaltsgeneralisten 

Die DAV-Anwaltausbildung ist eine Aus-
bildung zum Anwaltsgeneralisten.
Natürlich verkennt der DAV nicht, dass
schon bei Referendarinnen und Refe-
rendaren ein Trend zur Spezialisierung
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DAV-Anwaltausbildung – 
Das Ausbildungsmodell der deutschen

Anwaltschaft
Cord Brügmann

Die DAV-Anwaltausbildung
– 12-monatige Praxisausbildung während des Referendariats

– Theoretischer Kurs zur DAV-Anwaltausbildung in Kooperation mit der 
FernUniversität Hagen

– Nach erfolgreichem Abschluss: das DAV-Ausbildungszertifikat

Der Einstieg ist für Referendare und Kanzleien laufend möglich. 

Bei Fragen zur DAV-Anwaltausbildung wenden Sie sich bitte an den DAV, Herrn
Rechtsanwalt Cord Brügmann (Sekretariat Carmen Baehr), Littenstraße 11,
10179 Berlin, Tel.: 0 30/72 61 52 - 188, Fax: 0 30/72 61 52 - 163, E-Mail: anwal-
tausbildung@anwaltverein.de. 

Aktuelle Informationen sowie Materialien (Curriculum des DAV-Ausbildungs-
handbuchs, Listen ausbildungsbereiter Kanzleien) finden Sie im Internet unter
http://www.dav-anwaltausbildung.de.



zu beobachten ist. Dennoch gibt es
nach Auffassung des DAV Fertigkeiten,
die jede Anwältin und jeder Anwalt be-
herrschen sollte. Einfach ausgedrückt:
Auch ein Familienrechtler soll gegen ei-
nen Arbeitslosenhilfe-Bescheid seiner
Mandantin vorgehen können, und eine
Anwältin, die vorwiegend mittelständi-
sche Firmen in gesellschafts- und ar-
beitsrechtlichen Fragen berät, muss un-
serer Meinung nach den Firmenchef in
einem einfachen Strafverfahren beraten
können. Das erwarten auch die Man-
danten von ihrem Rechtsanwalt.

Die DAV-Anwaltausbildung vermittelt
dieses Wissen und ist damit ein Modell,
das sowohl der angehenden Spezialistin
wie auch dem späteren allgemein aus-
gerichteten Einzelanwalt auf dem Ar-
beitsmarkt einen Vorsprung vor der
Konkurrenz verschafft. Jede Ausbildung
zum Spezialisten gewinnt übrigens
durch solide allgemeine Grundlagen,
wie sie in der DAV-Anwaltausbildung
gelehrt werden. 

Keine Konkurrenz zur staatlichen 
Juristenausbildung

Der DAV wendet sich mit seinem Ausbil-
dungsmodell nicht an alle angehenden
Volljuristen, sondern nur an diejenigen,
die wissen, dass sie den Rechtsan-
waltsberuf ergreifen möchten. Die DAV-
Anwaltausbildung ist eine echte An-
waltsausbildung. Sie steht daher nicht in
Konkurrenz zu den staatlichen Anwalts-
AGs, in der alle Referendarinnen und
Referendare Informationen über den
Rechtsanwaltsberuf erhalten – auch sol-
che, die eine Karriere im Staatsdienst
oder in der freien Wirtschaft anstreben. 

Teilnehmen können alle junge Juristin-
nen und Juristen, die das 1. Staatsex-
amen absolviert haben. Dabei ist es
unerheblich, ob für das Referendariat in
ihrem Bundesland noch die alte oder
schon die neue Rechtslage gilt. Der Ein-
stieg in die DAV-Anwaltausbildung ist
bundesweit laufend möglich. 

Überraschend viele 
ausbildungsbereite Kanzleien

Auf Seiten der möglichen Ausbildungs-
kanzleien ist das Interesse schon jetzt

überraschend groß. Zu Zeit (April 2004)
stehen bundesweit ca. 800 Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung. Die Liste
ausbildungsbereiter Kanzleien wächst
täglich. 

Der DAV rechnet damit, dass langfristig
ca. 4.000 Kolleginnen und Kollegen aus
der gesamten Bundesrepublik als DAV-
Ausbildungskanzlei zur Verfügung ste-
hen. Schon jetzt ist vielen Anwältinnen
und Anwälten klar, dass sie mit dem
DAV-Anwaltreferendar einen hoch moti-
vierten Mitarbeiter für ihre Kanzlei ge-
winnen werden, der zudem über einen
längeren Zeitraum als bisher selbstän-
dig Aufgaben übernehmen kann. 

Es ist das vordringlichste Ziel des DAV,
eine qualitativ hochwertige Ausbildung
zu ermöglichen. Der DAV hat Kriterien
aufgestellt, die eine Rechtsanwaltskanz-
lei als DAV-Ausbildungskanzlei qualifi-
zieren: Der Ausbilder muss mindestens
3 Jahre zur Rechtsanwaltschaft zuge-
lassen sein, wenn er den DAV-Ausbil-
dervertrag unterschreibt. Und er muss
sich mit seiner Unterschrift unter den
DAV-Ausbildervertrag verpflichten, sei-
nen DAV-Anwaltreferendar nach dem
anspruchsvollen Curriculum des DAV-
Ausbildungshandbuchs auszubilden.
Darüber hinaus muss er als Ausbilder im
staatlichen Referendariat zugelassen
sein. Denn der praktische Teil der DAV-
Anwaltausbildung findet in der Regel
während der Anwalts- und der Wahlsta-
tion im Vorbereitungsdienst statt

Auch Spezialisten können nach 
dem DAV-Ausbildungshandbuch 
ausbilden

Die DAV-Anwaltausbildung ist etwas für
jede Anwaltskanzlei, nicht nur für solche
Kolleginnen und Kollegen mit einem
breiten Tätigkeitsspektrum. Auch Spe-
zialisten können nach dem DAV-Ausbil-

dungshandbuch ausbilden, denn der
größte Teil der Inhalte des Mindestkata-
logs und des Abschnitts B des DAV-
Ausbildungshandbuches („Weitere Aus-
bildungsgegenstände / allgemeine an-
waltliche Fertigkeiten“) kann von allen
Kanzleien vermittelt werden. Hat ein
DAV-Ausbilder Schwierigkeiten mit dem
einen oder anderen Ausbildungsgegen-
stand, etwa weil er kaum forensisch
tätig ist oder bestimmte materielle
Rechtsgebiete in seiner Anwaltspraxis
nicht vorkommen, so muss er den Stoff
nicht selbst vermitteln. Er hat lediglich
die Stoffvermittlung sicherzustellen.
Dies kann einmal dadurch geschehen,
dass auf seine Vermittlung sein DAV-
Anwaltsreferendar in einer anderen
Kanzlei vor Ort einige Tage oder Wo-
chen hospitiert und dort die fehlenden
Inhalte der DAV-Ausbildung bearbeitet.
Wo eine praktische Stoffvermittlung in
Einzelfällen nicht möglich ist, unterstützt
der DAV-Ausbilder seinen DAV-Anwalt-
referendar bei der theoretischen Aneig-
nung des Stoffes. 

Dass die DAV-Anwaltausbildung etwas
für alle zukünftigen Anwältinnen und An-
wälte ist, spiegelt sich auch im Spek-
trum der beim DAV zur Zeit registrierten
ausbildungsbereiten Kanzleien wider.
Unsere Listen ausbildungsbereiter
Kanzleien (im Internet unter www.an-
waltverein.de/anwaltausbildung/kanzlei-
listen.html) umfassen mittlerweile Kanz-
leien von unterschiedlichster Größe und
Zuschnitt: Die DAV-Anwaltreferendare
können sich nach dem Curriculum des
DAV-Ausbildungshandbuchs vom Ein-
zelanwalt, aber auch in international
ausgerichteten Großkanzleien ausbilden
lassen. 

RA Cord Brügmann 
ist Geschäftsführer des DAV Berlin
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Werden auch Sie Mitglied im
Berliner Anwaltsverein e.V. !!

Nähere Informationen unter Telefon (030) 251 38 46



Die gerichtlichen Gebühren*)

Bürgerliches Recht 

Vorbemerkung: 

In Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses
sind geregelt die Gebühren in 

„Bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, Ver-
fahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbar-
keiten, Verfahren nach dem Strafvoll-
zugsgesetz und ähnliche Verfahren“.

Die in diesem Teil des VV genannten
Gebühren gelten also auch für familien-
und arbeitsrechtliche sowie für verwal-
tungs- und sozialrechtliche Verfahren. In
diesem Beitrag werden zunächst nur die
Gebühren für Bürgerliche Rechtstreitig-
keiten dargestellt.

A.  1. Rechtszug

1) Die Verfahrensgebühr

a) allgemein

Fall 

Es entsteht eine Verfahrensgebühr in
Höhe des Faktors 1,3 – VV Nr. 3100
–und zwar  unabhängig davon, in wel-
chem Stadium des gerichtlichen Verfah-
rens die Rechtsanwältin mit der Vertre-
tung beauftragt wird.

Lösung:

b) Anrechnung

Hätte sie bereits vorher schon eine Ge-
schäftsgebühr,  z.B. mit dem Faktor 2,0
nach VV Nr. 2400 verdient, wäre diese 

* Fortsetzung aus Heft 4/05

zur Hälfte auf die Verfahrensgebühr an-
zurechnen, jedoch nicht mehr als 0,75
der Geschäftsgebühr (Vorbemerkung 3
(4) VV).

Beispiel:

Die teilweise Anrechnung der Ge-
schäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr
hat Folgen, für den Mandanten ebenso
wie bei der Kostenerstattung. Diese
werden in einem der folgenden Beiträge
behandelt.

c) vorzeitige Beendigung

Endet der Auftrag vorzeitig, d.h. bevor
die Klage eingereicht ist, reduziert sich
die Verfahrensgebühr auf 0,8 (VV Nr.
3101 Nr. 1; bisher: § 32 Abs. 1 BRAGO).
Die Anrechnungsvorschrift bezüglich
vorher verdienter Geschäftsgebühren
gilt weiter!

Beispiel:

Lösung:

2) Die Terminsgebühr

Fall (Fortsetzung)

a) allgemein

Die Terminsgebühr - VV Nr. 3104 - be-
trägt 1,2. Sie entsteht für die Vertretung
in einem Verhandlungs-, Erörterungs-
oder Beweisaufnahmetermin. Es gibt
also keine Erörterungs- oder Beweisge-
bühr mehr! Ob vor Gericht tatsächlich
verhandelt wird, oder ob die Gegen-
seite, anwaltlich vertreten, keinen An-
trag stellt, spielt keine Rolle mehr. Wenn
sie allerdings gar nicht erscheint, ent-
steht nur eine Terminsgebühr von 0,5
VV Nr. 3105.

Die Terminsgebühr entsteht auch für die
Mitwirkung an auf die Vermeidung oder
Erledigung des Verfahrens gerichtete
Besprechung ohne (!) Beteiligung des
Gerichts (Vorbemerkung  3, (3) VV). 

Lösung:

Die Rechtsanwältin kann für das Verfah-
ren jetzt berechnen:

b) Verfahren gem. § 278 ZPO

Fall 

Lösung:

Aktuell
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RVG „zum Anfassen“ – BRAGO Ade!
Dorothee Dralle Die Rechtsanwältin nimmt den Ge-

richtstermin wahr. Die Gegenseite,
vertreten durch ihre Rechtsanwältin,
erscheint, stellt jedoch keine Anträge.

Wert: € 10.000,00

2,0 Geschäftsgebühr gem. VV  Nr.
2400 € 972,00

1,3 Verfahrensgebühr gem. VV 3100
€ 631,80

anzurechnen 1/2 d. Geschäftsge-
bühr, max. 0,75 € 364,50

Verfahrensgebühr also € 607,50

1,3 Verfahrensgebühr VV Nr. 3100

1,2 Terminsgebühr VV Nr. 3104

Vor der Anberaumung eines Termins
unterbreitet das Gericht den Parteien
einen schriftlichen Vergleichsvor-
schlag (§ 278 ZPO). Die Parteivertre-
ter besprechen diesen außergericht-
lich im Einzelnen und übermitteln
dann dem Gericht ihr Einverständnis.
Es kommt ein Vergleich nach § 278
(6) ZPO zustande, ohne dass eine
mündliche Verhandlung stattfindet.

1,3 Verfahrensgebühr VV Nr. 3100

1,2 Terminsgebühr VV Nr. 3104

1,0 Einigungsgebühr VV Nr. 1000

Die Rechtsanwältin wird beauftragt,
für ihren Mandanten € 10.000,00 ein-
zuklagen.

Die Rechtsanwältin hat mit der Einrei-
chung der Klageschrift verdient:
Wert: € 10.000,00

1,3 Verfahrensgebühr VV Nr. 3100
€ 631,80 2,0 Geschäftsgebühr gem. VV  Nr.

2400 € 972,00

0,8 Verfahrensgebühr gem. VV Nr.
3101 Nr. 1 € 388,80

abzüglich 0,75 Geschäftsgebühr
€ 364,50

die Verfahrensgebühr beträgt nur
noch € 24,30

Die RAin hat auftragsgemäß die Kla-
geschrift gefertigt. Bevor sie an das
Gericht geschickt wird, teilt der Man-
dant mit, dass er von der Klage Ab-
stand nimmt.



Die Terminsgebühr entsteht hier auch
schon durch die außergerichtliche Be-
sprechung der Parteivertreter, weil diese
auf die Erledigung des Rechtsstreits
hinwirken soll (Vorbemerkung 3.3). Die
Intention des Gesetzgebers ist klar zu
erkennen: Wer als RA das Gericht weni-
ger in Anspruch nimmt (kein Termin), er-
hält eine Gebühren"belohnung".

3) Die Einigungsgebühr 

Die Gebühr bei einer Einigung über
rechtshängige Ansprüche beträgt 1,0
(VV Nr. 1003). Auch hier: wer sich vorher
einigt, ohne erst das Gericht zu
bemühen, erhält eine Einigungsgebühr
von1,5 (VV Nr. 1000). Wer das Gericht in
Anspruch nimmt, erhält nur noch eine
Einigungsgebühr von 1,0.

4) Mit-Erledigung nicht rechtshängi-
ger Ansprüche 

Fall:

Werden in einem Vergleich auch nicht
rechtshängige Ansprüche mit vergli-
chen, entsteht für diesen Teil eine auf
0,8 reduzierte Verfahrensgebühr nach
VV Nr. 3101 Nr. 2 (bisher: § 32 Abs. 2
BRAGO). 

Weiterhin entsteht die normale Termins-
gebühr aus der Summe aller Ansprüche,
also der nicht – und der rechtshängigen.
Und wie bisher: Gegenstandswert ist,
worüber man sich geeinigt hat und nicht
worauf! 

Im wesentlichen hat das RVG (§ 15 (3)
RVG) die gebührenrechtliche Hand-
habung einer solchen Konstellation
ebenso wie die entsprechenden 
Anrechnungsgrundsätze übernommen
(§ 12 (3) BRAGO). Die Abrechnung
bleibt kompliziert:

B.   2. und 3. Rechtszug, sonstige
Verfahren

Berufung

Fall 

Im 2. Abschnitt des Teil 3 VV sind die
Gebühren für „Berufung, Revision, be-
stimmte Beschwerden und Verfahren

vor dem Finanzgericht“ geregelt. Die
oben dargestellte Systematik bleibt die
gleiche, lediglich die Gebührensätze
sind anders.

Lösung:

Es entsteht eine

Bei vorzeitiger Beendigung des Auftra-
ges, (also bevor der RA das Rechtsmit-
tel einlegt), entstünde nur eine Verfah-
rensgebühr in Höhe von 1,1 nach VV Nr.
3201.

Revision

Im Revisionsverfahren entsteht eben-
falls eine Verfahrensgebühr von 1,6 (VV
Nr. 3206) und eine Terminsgebühr von
1,5 (VV Nr. 3210)

Mahnverfahren

Die Gebühren für das Mahnverfahren
finden sich im VV Nr. 3305-3308; auch
hier können eine Verfahrens- und eine
Terminsgebühr entstehen.

– Im Teil 3 des VV finden sich noch die
Gebühren für die Tätigkeit in der
Zwangsvollstreckung. Auch hier können
wieder eine Verfahrensgebühr (in Höhe
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1,3 Verfahrensgebühr VV Nr. 3100
(aus € 10.000,00) € 631,80

0,8 Verfahrensgebühr VV Nr. 3101 (2)
(aus € 5.000.00) €    388,80

€ 1.020,60

aber gem. § 15 (3) RVG nicht mehr
als 1,3 aus € 15.000,00 € 735,80

1,2 Terminsgebühr VV Nr. 3104 aus 
€ 15.000,00 € 670,20

1,0 Einigungsgebühr VV Nr. 1003 aus
€ 10.000,00 € 486,00

1,5 Einigungsgebühr VV Nr. 1000 aus
€ 5.000,00 € 451,50

€ 937,50

aber gem. § 15 (3) RVG nicht mehr
als 1,5 aus € 15.000,00 € 849,00

Die RAin legt für den Mandanten Be-
rufung ein und nimmt den Termin zur
mündlichen Verhandlung wahr.

1,6 Verfahrensgebühr VV Nr. 3200
und eine

1,2 Terminsgebühr VV Nr. 3202

Im Termin wird über den eingeklag-
ten Betrag von € 10.000,00 sowie
über bisher nicht rechtshängige wei-
tere € 5.000,00 „verhandelt“. Man ei-
nigt sich, dass mit der Zahlung von 
€ 11.000,00 alle Ansprüche erledigt
sind.

RVG für die Praxis
für RechtsanwältInnen  und  MitarbeiterInnen

„Eck“-Gebühren im ZivilR (incl. Familien- u. ArbeitsR)
Besonderheiten im VerwR und Gebühren in Strafsachen (incl. OWI-Verf.)

mit Fallbearbeitung und Beispielsrechnungen
max. Teilnehmerzahl 24 – freundliche helle Räume (Schöneberg)

Termine: Fr. 28.05.2004  oder  Fr. 11.06.2004 oder 23.07.2004
jeweils: 13:00 Uhr bis 19.30 Uhr

€ 130,– mit Arbeitsmaterialien und kleinem Mittagsimbiss

Referentin: D. Dralle - Lehrbeauftragte, gepr. Rechtsfachwirtin –

Anmeldung: Tel. (030) 788 99 343 • Fax (030) 461 21 79
mail: ddralle@freenet,de

D R A L L E S E M I N A R E



von - bedauerlicherweise -  nur 0,3 gem.
VV Nr. 3309) und eine Terminsgebühr
für die Teilnahme an einem gerichtlichen
Termin (oder Abnahme der eidesstattli-
chen Versicherung) entstehen (VV Nr.
3310).

– Die Gebühren des „Verkehrs-“ oder
„Termins“anwalt finden sich unter den
Nr. 3400-3406, 

– die für die Beschwerde, Nichtzulas-
sungsbeschwerde und Erinnerung in VV
Nr. 3500 bis 3518.

Im nächsten Beitrag lesen Sie: Die Ge-
bühren in Straf- und Bußgeldsachen

Dorothee Dralle ist gepr. 
Rechtsfachwirtin und Lehrbeauftragte
an der TFH Berlin

Vollstreckung
unbestrittener
Forderungen 

in Europa
wird erleichtert

Am 21. April 2004 ist die Verordnung
des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Einführung eines Europäi-
schen Vollstreckungstitels für unbestrit-
tene Forderungen endgültig angenom-
men worden. Die Bundesjustizministerin
Brigitte Zypries führt dazu aus:

„Mit dem Erlass der Verordnung zur Ein-
führung eines Europäischen Voll-
streckungstitels für unbestrittene Forde-
rungen haben wir einen weiteren Schritt
auf dem Weg zur Schaffung eines ein-
heitlichen Rechtsraums in Europa getan.
Dieser Rechtsakt nützt den Bürgerinnen
und Bürgern sowie den Unternehmen,
weil er die Durchsetzung von unbestrit-
tenen Forderungen gemeinschaftsweit
erleichtert. Zukünftig kann beispiels-
weise aus einem deutschen Voll-
streckungsbescheid, der hier als Eu-
ropäischer Vollstreckungstitel bestätigt
worden ist, in den Niederlanden ohne
weiteren Zwischenschritt in dortiges

Schuldnervermögen vollstreckt werden.
Das dürfte auch die Zahlungsmoral von
Schuldnern verbessern und die finanzi-
elle Liquidität gerade von kleinen und
mittleren Betrieben mit grenzüberschrei-
tendem Geschäftsradius sichern.“

Die Verordnung über den Europäischen
Vollstreckungstitel schafft das Zwi-
schenverfahren zur Anerkennung und
Vollstreckbarerklärung einer gerichtli-
chen Entscheidung ab, das der Gläubi-
ger bisher im Vollstreckungsstaat
zunächst durchlaufen musste. Die Ver-
ordnung erfasst vorerst nur Entschei-
dungen über Geldforderungen, die vom
Schuldner anerkannt oder nicht bestrit-
ten worden sind, vor Gericht geschlos-
sene Vergleiche und öffentliche Urkun-
den, in denen sich der Schuldner einer
Zahlungspflicht unterwirft. Sie werden
auf Antrag des Gläubigers im Gerichts-
staat auf einem vereinheitlichten Form-
blatt als Europäische Vollstreckungstitel
bestätigt. Der notwendige Schuldner-
schutz wird im Gerichtsstaat und nicht
wie bisher im Vollstreckungsstaat gelei-
stet.

Die Verordnung über den Europäischen
Vollstreckungstitel wird in vollem Um-
fang in den Mitgliedstaaten ab dem 21.
Oktober 2005 gelten. Das Bundesmini-
sterium der Justiz bereitet die Gesetz-
gebung vor, mit der die unmittelbar an-
wendbaren Vorschriften der Verordnung
national zur Durchführung gebracht
werden sollen.

(Mitteilung des BMJ)

Bundestag 
verabschiedet 

modernes 
Wettbewerbsrecht

Der Deutsche Bundestag hat die Neu-
fassung des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG) beschlossen.
Das Gesetz liberalisiert das bisherige
Wettbewerbsrecht und setzt die mit der
Abschaffung des Rabattgesetzes und

der Zugabeverordnung begonnene Mo-
dernisierung der wirtschaftsrechtlichen
Rahmenbedingungen fort. „Den Wirt-
schaftsstandort Deutschland stärken
und Verbraucherrechte sichern ist das
Motto dieser Reform. Die Novelle
schafft einen fairen Ausgleich zwischen
den Interessen der Wirtschaft und de-
nen der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher“, sagte Bundesjustizministerin Bri-
gitte Zypries.

Das neue UWG fördert die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft. Die Liberalisierung unter-
stützt die verbraucherfreundliche Politik
der Bundesregierung, die sich am Leit-
bild des mündigen Verbrauchers orien-
tiert, der selbst beurteilen kann, welche
Geschäfte sich lohnen. Kernbereich der
Liberalisierung ist die Aufhebung des
Sonderveranstaltungsverbots. Die bis-
herigen Vorschriften über Schlussver-
käufe und Jubiläumsverkäufe (bisher § 7
UWG) und Räumungsverkäufe (bisher §
8 UWG) fallen weg. Rabattaktionen wer-
den in einem weiteren Umfang als bis-
her zulässig.

Sommer- und Winterschlussverkäufe
werden auch nach der Reform des
UWG weiterhin möglich sein, sogar in
einem größeren Rahmen als bisher.
Denn: Der Handel entscheidet selbst, ob
und wann solche Sonderverkäufe statt-
finden sollen. Er kann sie zeitlich flexibel
und regional unterschiedlich gestalten
und ist dabei auch nicht mehr auf den
Verkauf von Saisonartikeln beschränkt.

Eine erhebliche Verbesserung des Ver-
braucherschutzes stellt der neu einge-
führte Gewinnabschöpfungsanspruch
dar. Wer zahlreiche Verbraucher vor-
sätzlich um kleine Beträge prellt und so
zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern
wettbewerbswidrige Gewinne erwirt-
schaftet, wird diese künftig nicht behal-
ten können. Damit wird unseriösen Ge-
schäftemachern das Handwerk gelegt
und sichergestellt, dass sich vorsätzli-
che Unlauterkeit nicht lohnt.

Wenig Verständnis zeigt Bundesjustiz-
ministerin Zypries für die Forderung, Te-
lefonwerbung nur dann zu untersagen,
wenn die Angerufenen sich ausdrücklich
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gegen einen solchen Kontakt ausge-
sprochen haben. „Der Schutz der Pri-
vatsphäre muss hier Vorrang vor den In-
teressen einzelner Wirtschaftszweige
haben. Anrufe zuhause sind nur dann
zulässig, wenn der Adressat zuvor ein-
gewilligt hat – etwa im Rahmen einer be-
stehenden Geschäftsbeziehung.“

(Mitteilung des BMJ)

DAV: 
Verbraucherschutz

bei 
Rechtsberatung 

erhalten!
– Anwälte legen einen Entwurf 

für ein Rechtsberatungsgesetz vor –

Anlässlich seiner Präsidiumssitzung hat
der Deutsche Anwaltverein (DAV) am 06.
April seinen Entwurf für ein neues
Rechtsberatungsgesetz vorgelegt. Da-
nach soll die rechtliche Beratung
grundsätzlich der Anwaltschaft vorbe-
halten bleiben, um die Verbraucher vor
unqualifiziertem Rechtsrat zu schützen.
Veränderungen soll es beispielsweise
beim unentgeltlichen Rechtsrat geben.
Soziale Organisationen sollen ebenso
unentgeltlichen Rechtsrat erteilen kön-
nen, wie nahestehende Personen aus
Gefälligkeit. Anlass für den Vorschlag ist
die Ankündigung der Bundesregierung
das Rechtsberatungsgesetz zu überar-
beiten. 

„Der Schutz des Rechtsuchenden vor
unqualifizierten Rechtsrat muss bei allen
Überlegungen im Vordergrund stehen,“
so Rechtanwalt Hartmut Kilger, DAV-
Präsident, anlässlich der Präsidiumssit-
zung in Berlin. In einem Rechtsstaat
muss der Bürger bei großen wie bei klei-
nen Angelegenheiten erwarten können,
dass er kompetent Rechtsrat erhält und
das Recht korrekt angewendet wird.
Dies könne nur durch einen Berufsträ-
ger, der sachlich kompetent ist, eine
umfassende geprüfte Ausbildung hat, in
unabhängiger Weise das Recht bewer-
tet, verschwiegen und auf Vertrauen ge-

stützt, geschehen. Dies gewährleisten
allein Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte. 

Bei der unentgeltlichen Rechtsbesor-
gung (§ 3 des Entwurfes) durch Organi-
sationen ist zu beachten, dass diese in
Wahrheit oft nicht unentgeltlich ist, weil
sie oft auch aus anderen, zum Teil öf-
fentlichen Mitteln gespeist wird. Hier soll
die Beratung durch in den Organisatio-
nen tätige Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte aus Verbraucherschutz-
gründen vorgeschrieben werden. Nur
unter engen Voraussetzungen soll
Nichtanwälten die Erlaubnis zur Rechts-
besorgung erteilt werden. Aus Gründen
des Verbraucherschutzes müssen dann
Nichtanwälte nach Ansicht des DAV
eine Berufshaftpflichtversicherung nach-
weisen, um den Bürger gegen unrichti-
gen Rechtsrat abzusichern. 

(Mitteilung des DAV)

Mehr Rechte 
für Versicherungs-

kunden
Die Experten-Kommission zur Reform
des Versicherungsvertragsrechts hat
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries
ihren Abschlussbericht übergeben. Da-
mit beendet die Kommission, die vom
Bundesjustizministerium eingesetzt
worden war, ihre vierjährige Arbeit.

„Mit dem Empfeh-
lungen der VVG-
Kommission ist ein
erster wichtiger
Schritt zu einem
neuen deutschen
Versicherungsver-
tragsgesetz getan.
Dafür danke ich al-
len Mitgliedern der
Kommission.
Durch unsere Re-
form sollen Versi-
cherungskunden
mehr Rechte erhal-
ten – das Versiche-

rungsrecht soll verbraucherfreundlicher
und moderner werden. Die Bundesre-
gierung wird die Vorschläge der Exper-
tenkommission prüfen und auch die Kri-
tik, die es sicher geben wird. Spätestens
Anfang des nächsten Jahres werden wir
einen Entwurf für ein neues VVG vorle-
gen. Ich bin zuversichtlich, dass viele
Empfehlungen der Kommission über-
nommen werden“, sagte Bundesjustiz-
ministerin Brigitte Zypries.

Bundesjustizministerin Brigitte Zypries
wies zudem darauf hin, dass sich schon
heute alle Versicherungskunden bei
Problemen an den Ombudsmann der
Versicherungswirtschaft wenden kön-
nen. Durch seine Vermittlung gelingt es
häufig, Streitfälle außergerichtlich zu lö-
sen.

Die Anschrift lautet:

Versicherungsombudsmann e.V.; 
Postfach 080 632; 10006 Berlin
Tel.: 01804 / 224424 (24 Cent pro Anruf)
Fax: 01804 / 224425
mail: beschwerde@versicherungsom-
budsmann.de

(Mitteilung des BMJ)
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Rechtsanwältin 
Dr. Gabriele Arndt 

60 Jahre alt
Das Redakti-
onskollegium
des Berliner
Anwaltsblattes
gratuliert Frau
Rechtsanwältin
Dr. Gabriele
Arndt recht
herzlich zum
60. Geburts-
tag.

Dr. Arndt, seit
mehr als 20 Jahren Mitglied der Redak-
tion des Berliner Anwaltblattes, beging
ihren 60. Geburtstag am 23.04.2004 im
Kreise vieler Kolleginnen und Kollegen
in der Praxis Rechtsanwälte Stiewe &
Partner, in der sie Sozia ist.

Dr. Arndt wurde in Berlin geboren, ab-
solvierte beide Examina in unserer
Stadt. Die Tätigkeitsschwerpunkte von
Frau Rechtsanwältin Dr. Gabriele Arndt

liegen im Arbeitsrecht sowie Allgemei-
nen Zivilrecht, wobei gelegentliche Aus-
flüge in die Strafverteidigung einge-
schlossen sind.

Das Redaktionskollegium des Berliner
Anwaltsblattes wünscht Frau Dr. Arndt
noch viele gesunde und erfolgreiche
Jahre und freut sich mit ihr auf weitere
erfolgreiche Zusammenarbeit in der Re-
daktion.

Für die Mitglieder der Redaktion 
des Berliner Anwaltsblattes
RA Mirko Röder

Referendare aus
Düsseldorf beim 

Berliner 
Anwaltsverein

BAV empfängt mit Unterstützung des
DAV eine Referendar-Arbeitsgruppe 

des Landgerichts Düsseldorf

Das Inkrafttreten der Juristenausbil-
dungsreform jährt sich im Juli 2004 zum

ersten Mal, die ersten Jahrgänge an Re-
ferendaren sind somit inzwischen mit
den neuen Ausbildungsinhalten und 
-formalien konfrontiert. So auch die  20
Referendare einer Arbeitsgruppe des
Landgerichts Düsseldorf, die dem BAV
im Rahmen ihrer offiziellen AG-Fahrt am
28. April 2004 einen Informationsbesuch
abstatteten. Da lag es nahe, den thema-
tischen Schwerpunkt der Gespräche auf
die Juristenausbildung zu legen.

Herr RA Thomas Krümmel, kooptiertes
Vorstandsmitglied des BAV, begrüßte
die Gruppe im Namen des BAV und
gab einen Überblick über die Arbeit des
BAV und die organisatorische Einbin-
dung der örtlichen Vereine unter dem
Dach des Deutschen Anwaltvereins
(DAV). Über die Juristenausbildung, so-
wohl die staatliche als auch das Ausbil-
dungsmodell des DAV, ergänzt durch 
einige statistische Informationen zur
bundesweiten Entwicklung der Anwalt-
schaft, referierte Herr RA Cord Brüg-
mann, Geschäftsführer des DAV.

Insbesondere das DAV-Ausbildungsmo-
dell stieß bei den angehenden Juristen
auf großes Interesse, erklärte doch über

BAVintern
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Was spricht eigentlich dagegen ... die professionelle, kollegiale und kostenlose

Beratung des Berliner Anwaltsvereins
für Anwälte in finanziellen Schwierigkeiten

in Anspruch zu nehmen, wenn

• es zunehmend schwierig wird die laufenden Kosten der Kanzlei zu bedienen,
• die Außenstände immer größer werden,
• einem die Kanzlei langsam über den Kopf wächst.

Zögern Sie nicht. Nehmen Sie die Beratungsstelle in Anspruch.

Zeit: Immer Freitags, 15.00 bis 16.30 Uhr

Ort: Geschäftsstelle des BAV, Littenstr. 11, 10179 Berlin, 3. OG

Anmeldung: wird erbeten beim BAV unter Tel. (030) 251-3846, Fax (030) 251-3263 
oder per E-Mail an mail@berliner.anwaltsverein.de

Alle Angaben werden vertraulich und unter Beachtung der anwaltlichen
Schweigepflicht behandelt.

Das Merkblatt zu den Einzelheiten der Beratungsstelle erhalten Sie im Internet unter 
www.berliner.anwaltsverein.de oder über die Geschäftsstelle des BAV



die Hälfte der Teilnehmer auf Nachfrage,
später den Anwaltsberuf ergreifen zu
wollen. Aus einer einstündig geplanten
Veranstaltung wurde so ein umfassen-
der Gesprächsnachmittag, der Herrn
Krümmel u. a. auch Zeit ließ, den Gä-
sten einen kleinen Einblick in den an-
waltlichen Alltag zu vermitteln.  

RA Carsten Langenfeld, 
Geschäftsführer BAV

BAVintern
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„Referendar-
gruppe im DAV-

Haus; 
rechts 

Brügmann,
Krümmel“

Hiermit melde ich mich zum Seminar „Vergütungsvereinbarungen“ des BAV am 26. Mai 2004 an:

Name:

Kanzleiadresse:

Telefon/Fax/E-Mail:

Ich bin Mitglied des BAV (wenn nicht zutreffend, bitte streichen)

Datum, Kanzleistempel Unterschrift

Anmeldung

■ Referent ■ Veranstaltungsort
RA Rolf Schaefer, Hannover DAV-Haus, Littenstrasse 11, 10179 Berlin, 

Konferenzraum, EG

■ Gebühr ■ Anmeldungen
90 € (inkl. MwSt.) für Nichtmitglieder des BAV bitte per Fax an die Geschäftsstelle des 
50 € (inkl. MwSt.) für Mitglieder des BAV BAV unter 030/ 251-3263

■ Termin ■ Anmeldefrist
Mittwoch, 26. Mai 2004, 15.00 bis 18.00 Uhr Mittwoch, 19. Mai 2004

Vergütungsvereinbarungen (vormals Honorarvereinbarungen)

Anerkennung i. S. d. FAO

Die Veranstaltungen zum Strafrecht und
zum Insolvenzrecht werden vom BAV
als Fortbildungsveranstaltung i. S. d. 
§ 15 FAO angesehen, eine entspre-
chende Bescheinigung zur Beantragung
der Anerkennung bei der Rechtsan-
waltskammer Berlin wird bei den Veran-
staltungen ausgeteilt.

Organisatorischer Ablauf

Beachten Sie bitte, dass Zahlungsem-
pfänger des Teilnahmebetrages die BAV
Anwaltservice GmbH ist. Bitte überwei-
sen Sie daher den Teilnahmebetrag erst
nach Übersendung der Teilnahmebe-
stätigung unter Angabe der Rechnungs-
nummer an die

BAV Anwaltservice GmbH
Berliner Bank Kto-Nr. 3386905700

BLZ 100 200 00

Die Kontoverbindung wird Ihnen auch in
der Teilnahmebestätigung nochmals
mitgeteilt.

Weitere Einzelheiten zu der BAV Anwalt-
service GmbH und unseren Veranstal-
tungen sowie alle Einladungen nebst
Anmeldungen erhalten Sie im Internet
unter www.berliner.anwaltsverein.de .

RA Carsten Langenfeld,
Geschäftsführer  BAV

Fortbildungsveranstaltungen des BAV

a u s g e b u c h t
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Seminareinladung: RVG- Einführungsseminar

Anmeldungsformulare erhalten Sie unter:
Tel 030/240 83 79 – 00, Hans Soldan GmbH, Littenstraße 10, 10179 Berlin

■ Dozent ■ Veranstaltungsort
Heinz Hansens, Haus der Verbände (Steuerberaterverband)
Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin 10179 Berlin-Mitte, Littenstraße 10, EG

■ Gebühr ■ Nachweis der Mitgliedschaft im BAV
95,00 € (zzgl. MwSt.) für Nichtmitglieder des BAV durch Faxen des Mitgliedsausweises in Kopie
75,00 € (zzgl. MwSt.) für Mitglieder des BAV wird erbeten (bei ReNo-Terminen durch
(inklusive Arbeitshandbuch) Nachweis der Tätigkeit für ein BAV-Mitglied)

■ Teilnehmerzahl
begrenzte Teilnehmerzahl nach Eingang der 
Anmeldungen

■ Termine ■ Anmeldefristen
Rechtsanwälte
- 02. August 2004 von 14.00 bis 18.00 Uhr  - 26. Juli 2004

ReNo-Fachangestellte/Juristische Mitarbeiter
- 19. Juli 2004  von 14.00 bis 18.00 Uhr - 12. Juli  2004 

■ Das Seminar
Den Teilnehmern werden die Neuerungen und Veränderungen vorgestellt, die das neue Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz nach sich zieht. Das Seminar erfolgt auf Basis des vom Dozenten im ZAP-Verlag herausgegebenen Arbeitshand-
buchs „RVG- Praxis“, das u. a.  zahlreiche Rechenbeispiele enthält. Der Kaufpreis dieses Buches ist in den Semi-
nargebühren mitenthalten.

Inhaltsübersicht:
■ Allgemeiner Überblick (Aufbau und Struktur des RVG)
■ Allgemeine Anwendungsbeispiele (Kostenberechnung; Honorarvereinbarung etc.)
■ Außergerichtliche Tätigkeit
■ Zivilprozeß, Besonderheiten in Familien- und Arbeitssachen
■ Prozesskostenhilfe, Beratungshilfe, Auslagen, 
■ Änderungen im Kostenfestsetzungsverfahren, im GKG und im JVEG

Zum Lehrgang werden gestellt: Arbeitshandbuch „RVG- Praxis“, Kaffee, Gebäck und Getränke.

Berliner Anwaltsverein e.V.
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■ Dozenten ■ Veranstaltungsort
RiAG Hamburg Dr. Andreas Schmidt Haus der Verbände, Steuerberaterverband,
RiAG Hamburg Frank Frind Littenstrasse 10, 10179 Berlin, EG

■ Gebühr ■ Anmeldungen
120 € (inkl. MwSt.) für Nichtmitglieder des BAV bitte per Fax an die Geschäftsstelle 
70 € (inkl. MwSt.) für Mitglieder des BAV des BAV unter 030/ 251-3263

■ Termin ■ Anmeldefrist
Freitag, 11. Juni 2004, 13.00 bis 18.00 Uhr Freitag, 04.Juni 2004

Fortbildungsveranstaltung i. S. d. FAO

Insolvenzrecht für die anwaltliche Praxis

Hiermit melde ich mich zum Seminar „Insolvenzrecht für die anwaltliche Praxis“ des BAV am 11. Juni 2004 an:

Name:

Kanzleiadresse:

Telefon/Fax/E-Mail:

Ich bin Mitglied des BAV (wenn nicht zutreffend, bitte streichen)

Datum, Unterschrift
Kanzleistempel

Anmeldung

Verbessern Sie Ihr juristisches Englisch kostenlos!
Der Berliner Anwaltsverein bietet in Zusammenarbeit mit der WordMarket GmbH neben dem Workshop

für juristisches Englisch ab März 2004 einen kostenlosen E-Mail Service für alle seine Mitglieder
zum Thema an.

Teilnehmer des Services erhalten zweimal wöchentlich eine E-Mail mit:

� Englischen Begriffen aus � Verwendungsbeispielen

unterschiedlichen Rechtsgebieten � Hinweisen zur Grammatik

� Deutschen Übersetzungen � Informationen zum BAV-Trainings-Workshop

Nehmen Sie teil und melden Sie sich an unter ra@wordmarket.de oder über www.wordmarket.de



BAV-Veranstaltungen

Vergütungsvoraussetzungen 
(vormals Honorarvereinbarung)

Referent: RA Rolf Schaefer, 
Hannover

Datum: 26. Mai 2004, 15–18 Uhr
Ort: DAV-Haus, 

Littenstr. 11, 10179 Berlin, 
Konferenzraum, EG

Gebühr: 90 € (inkl. MwSt.) für 
Nichtmitglieder des BAV
50 € (inkl. MwSt.) 
Mitglieder des BAV

Insolvenzrecht für die 
anwaltliche Praxis

Referenten: RiAG Hamburg 
Dr. Andreas Schmidt
RiAG Hamburg Frank Frind

Datum: 11. Juni 1004, 13- 18 Uhr
Ort: Haus der Verbände, EG

Steuerberaterverband, 
Littenstr. 10, 10179 Berlin, 

Gebühr: 120 € (inkl. MwSt.) für
Nichtmitglieder des BAV
70 € (inkl. MwSt.) 
Mitglieder des BAV

■

Anmeldung: BAV-Geschäftsstelle

RVG- Einführungsseminare

Referent: Heinz Hansens, 
Vors. Richter am LG Berlin

Datum: für Rechtsanwälte 
2. August 2004, 14–18 Uhr
Für ReNo-Fachangestellte/
Juristische Mitarbeiter
19. Juli 2004, 14–18 Uhr 

Ort: Haus der Verbände, 
Littenstr. 10, 10179 Berlin

Gebühr: 95 € zzgl. MwSt. für 

Nichtmitglieder BAV
75 € zzgl. MwSt. für 
Mitglieder BAV

Anmeldung: Hans Soldan GmbH
Tel. 240 83 79 00
Fax 030/ 251 32 63

Veranstaltungen 
der Anwaltschaft

ARGE Strafrecht des DAV

27. Fachlehrgang Strafrecht, 
Baustein 7

Verkehrsstraf- und Bußgeldverfahren,
Jugendstrafrecht, Umweltstrafver-
fahren, Europäisches Recht und 
Verfassungsrecht

Datum: 17.–19. Juni 2004
Ort: Berlin
Auskünfte: Tel. 02226/ 91 20 91

Fax 02226/ 91 20 95

DeutscheAnwaltAkademie

Das neue Gebührenrecht

Referent: Udo Henke, Rechtsanwalt,
Berlin

Datum: 4. Juni 2004, 9.30 Uhr bis
17.00 Uhr 

Ort: Hollywood Media Hotel,
Kurfürstendamm 202,
10719 Berlin

Gebühr: 120,- EUR Mitglieder 
FORUM Junge Anwalt-
schaft/Anwaltverein, 
jeweils b. 3 J. nach Zul.
180,- EUR Mitglieder 
Anwaltverein
198,- EUR Nichtmitglieder
jeweils zzgl. 16 % USt.

Gründung, Gestaltung und Betreuung
einer GmbH

Referent: Dr. Burkhard Binnewies,
Fachanwalt für 
Steuerrecht, Köln
Dr. Randolf Mohr, 
Fachanwalt für 
Steuerrecht, Köln

Datum: 4. bis 5. Juni 2004, jeweils
9.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Ort: DAV Haus, 
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Gebühr: 240,- EUR Mitglieder 
FORUM Junge Anwalt-
schaft/Anwaltverein, 
jeweils b. 3 J. nach Zul.
360,- EUR Mitglieder 
Anwaltverein
396,- EUR Nichtmitglieder
jeweils zzgl. 16 % USt.

Taktik im Bauprozess

Referent: Dr. Ulrich Locher, 
Rechtsanwalt, Reutlingen

Datum: 12. Juni 2004, 9.30 Uhr bis
17.00 Uhr 

Ort: Queens Hotel, Güntzel-
straße 14, 10717 Berlin

Gebühr: 120,- EUR Mitglieder 
FORUM Junge Anwalt-
schaft/Anwaltverein, 
jeweils b. 3 J. nach Zul.
240,- EUR Mitglieder 
Anwaltverein
264,- EUR Nichtmitglieder
jeweils zzgl. 16 % USt.

Workshop zur Vertragsgestaltung –
Eheverträge, Trennungs- und 
Scheidungsvereinbarungen

Referent: Wolfgang Vomberg, Notar,
Fachanwalt für Familien-
recht, Frankfurt a.M. 

Datum: 18. Juni 2004, 14.00 Uhr
bis 19. Juni 2004, 
17.00 Uhr 

Ort: Queens Hotel, 
Güntzelstr. 14, 
10717 Berlin

Gebühr: 435,00 EUR Mitglieder 
Anwaltverein
478,50 EUR Nichtmitglieder
jeweils zzgl. 16 % USt.

Das Vertragsrecht in der 
stationären Pflege

Referent: Ronald Richter, 
Fachanwalt für Steuer-
recht, Hamburg

Datum: 18. Juni 2004, 9.30 Uhr bis
17.00 Uhr 

Termine
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Ort: DAV Haus, Littenstraße 11,
10179 Berlin

Gebühr: 120,- EUR Mitglieder 
Anwaltverein/FORUM
Junge Anwaltschaft, 
jeweils b. 3 J. nach Zul.
240,- EUR Mitglieder 
Anwaltverein
264,- EUR Nichtmitglieder 
jeweils  16% USt.

Der Sozialgerichtsprozess

Referent: Michael Klatt, 
Fachanwalt für Sozial- und 
Familienrecht, Oldenburg

Datum: 19. Juni 2004, 9.30 Uhr bis
17.00 Uhr 

Ort: DAV Haus, 
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Gebühr: 120,- EUR Mitglieder 
Anwaltverein/FORUM
Junge Anwaltschaft, 
jeweils b. 3 J. nach Zul.
240,- EUR Mitglieder 
Anwaltverein
264,- EUR Nichtmitglieder 
jeweils  16% USt.

Einführungskurs Verkehrsrecht

Referent: Alfred Fleischmann,
Rechtsanwalt und Notar,
Hanau

Datum: 19. bis 20. Juni 2004, 
jeweils 9.30 Uhr bis 
17.00 Uhr 

Ort: Novotel Berlin-Mitte, 
Fischerinsel 12, 
10179 Berlin

Gebühr: 180,- EUR Mitglieder
Anwaltverein/FORUM
Junge Anwaltschaft, 
jeweils b. 3 J. nach Zul.
300,- EUR Mitglieder 
Anwaltverein 
330,- EUR Nichtmitglieder 
jeweils  16% USt.

■

Auskünfte: Tel.: 030 / 726153-0
Fax: 030 / 726153-111

Deutsches Anwaltsinstitut

Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst

Referent: Jürgen Kutzki, Rechtsan-
walt, Karlsruhe

Ort: Berlin, Ausbildungs-Center
des DAI

Datum: 11.06.2004–12.06.2004
Gebühr: 325 €

Fehlerquellen im 
familiengerichtlichen Verfahren
Referent: Dr. Wolfram Viefhues,

Richter am Familiengericht,
Oberhausen 

Ort: Berlin, Ausbildungs-Center
des DAI

Datum: 26.06.2004
Gebühr: 275 €

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
– Die neue BRAGO

Referenten: Anton Braun, 
Rechtsanwalt, Bonn 

Ort: Berlin, Ausbildungs-Center
des DAI

Datum: 19.06.2004 
Gebühr: 225 €

Sozialhilfe, Grundsicherung und 
Elternunterhalt in der anwaltlichen
Praxis

Leitung: Bernd Meisterernst,
Rechtsanwalt und Notar,

Fachanwalt für Arbeits-
und Sozialrecht, Münster

Referenten: Prof. Dr. Angela Busse,
Fulda; Dr. Jürgen Soyka,
Richter am Oberlandes-
gericht Düsseldorf

Ort: Berlin, Ausbildungs-Center
des DAI

Datum: 04.06.2004–05.06.2004
Gebühr: 275 €

ermäßigt 235 €
(bei weniger als zwei 
Jahren Zulassung)

Intensivlehrgang Markenrecht / 
Urheberrecht

Referenten: Claus-Dieter Asendorf,
Richter am Bundes-
gerichtshof, Friedrichsdorf;
Prof. Dr. Willi Erdmann,
Vors. Richter am Bundes-
gerichtshof a.D., Karlsruhe

Ort: Berlin, Ausbildungs-Center
des DAI

Datum: 21.06.2004–25.06.2004 
Gebühr: 820 €

ermäßigt 590 €
(Rechtsanwälte mit 
Zulassung unter zwei 
Jahren)

■

Auskünfte: Tel.: 0234 – 970 64-0
Fax: 0234 – 70 35 07

Termine

Berliner Anwaltsblatt 5/2004 215

Start einer neuen Balint/Supervisionsgruppe
Auch für Berufsanfänger zur Unterstützung 
beim Eintritt in die Mandatsbearbeitung geeignet.

Ort: Institut der Deutschen Akademie für Psychoanalyse, 
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin, 
Tel. 030-313 26 98, Fax 313 69 59

Zeit: 18. bis 20.06.2004 

Kosten: € 138,00 (ermäßigte Teilnahmegebühr)
bei Anmeldung bis Freitag der Vorwoche € 128,00)

Weitere Termine: 24.–26.09.04 sowie 26.–28.11.04

Beginn: Freitag, 18.06.04, 20.00 Uhr Vortrag

Leitung: RA Albrecht Göring
Dipl.-Psych. Christel Kümmel

Themen: u.a. Schulung des Wahrnehmungsvermögens für unbewusste
Vorgänge in Gerichtssälen und Behörden unter Reflexion und
Herausarbeitung des eigenen Standpunktes; Schulung der
gruppendynamischen Position und ihr Weg zum Erfolg.



Veranstaltungen 
für die Anwaltschaft

Institut für Städtebau

Stadtumbau

Datum: 14.–16. Juni 2004
Ort: Berlin
Gebühr: 260,- €
Auskünfte: Tel. 030/ 23 08 22 0

Fax 030/ 23 08 22 22

Juristische Gesellschaft zu Berlin

Islam und Zivilrecht 

Referent: Univ.-Prof. 
Dr. Mathias Rohe

Datum: 9. Juni 2004, 17.30 Uhr 
Ort: Kammergericht, Saal 449,

Elßholzstraße 30–33,
10781 Berlin

Justitia e.V. – 
Förderverein des OSZ Recht

Mitgliederversammlung

Datum: 1. Juni 2004, 14 Uhr
Ort: OSZ Recht, 

Danckelmannstr. 26–28,
14059 Berlin

Auskünfte: Tel. 325 89 77

Leipziger Institut für Wirtschaft 
und Recht

3. Berliner Betriebskostentag

Referenten: Dr. Hans Langenberg,
Vors. Richter am 
LG Hamburg
RA Rainer Derckx
Harald Kinne, Vors. Richter
am LG Berlin
Carl Peter Blöcker, 
Vorsitzender des Fachaus-
schusses „Wohnungswirt-
schaft“ beim Verband
norddeutscher Wohnungs-
unternehmen e.V. 

Datum: 9. Juni 2004, 9–16.30 Uhr
Ort: Abacus Tierpark Hotel,

Berlin- Lichtenberg
Gebühr: 245,- € zzgl. MwSt.
Auskünfte: Tel. 0341/ 566 27 54

Fax 0341/ 561 08 02

Technische Fachhochschule Berlin

Fernstudium „Rechtsfachwirt“ und
„Bürovorsteher im Notarfach“

Beginn: 1. Oktober 2004

Fernstudium „Patentrecht für 
Ingeniure und Naturwissenschaftler“

Beginn: 1. Oktober 2004

■

Auskünfte: Tel. 45 04 22 31/ 32
Fax 45 04 29 74

Verein Humane Trennung und 
Scheidung e.V.

Was will ich? Was willst Du? 
Was wollen wir beide? 

Referentin: Kurt Moritz, 
Familientherapeut, 
Ev. Pfarrer i.R.

Datum: 15. Juni 2004, 
19.30–22 Uhr

Ort: Rathaus Charlottenburg,
Bürgersaal, 
Otto-Suhr Alle 100, 
10585 Berlin 

Auskünfte: Tel. 030/ 382 70 52
Fax 030/ 381 50 22

Verein zur Förderung des Bilanz-
und Steuerrechts sowie der 
Wirtschaftsprüfung Berlin und 
Brandenburg e.V.

Die Reform des Einkommen- und
Körperschaftssteuerrechts, 
insbesondere des Bilanzsteuerrechts

Referent: Univ.-Prof. 
Dr. Paul Kirchhof

Datum: 15. Juni 2004, 17 Uhr
Ort: Humboldt-Universität zu

Berlin, Spandauer Straße 1,
10178 Berlin, Hörsaal 202

Auskünfte: Tel. 030/ 896 67 0
Fax 030/ 896 67 105 

1. Neuzulassungen im 
Land Brandenburg

Landgericht  P o t s d a m

Boris Karthaus
Brandenburger Str. 11, 14467 Potsdam

Stefan Schnärz
Ebräer Str. 8, 14467 Potsdam

Dr. Hagen Wegewitz
Albert-Einstein-Str. 25, 14473 Potsdam

Tino Tanneberg
Am Schlangenfenn 12, 14478 Potsdam

Nico Degler
Zeppeliner Str. 59, 14471 Potsdam

Rebekka Kunath
Hegelallee 53, 14467 Potsdam

Arne Kiefer
Goethestraße 9, 15738 Zeuthen

Dr. Winni Hartisch
Bassinplatz 7, 14467 Potsdam

Michael Heilmann
Thomas-Mann-Str. 34
14558 Bergholz-Rehbrücke

Hendrikje Stieber
Dennis-Gabor-Str. 4, 14469 Potsdam

Landgericht   F r a n k f u r t  (O d e r)

Helga Frotschner
Werlseestr. 6, 15537 Grünheide

Katja Herrlich
Bachgasse 2, 15230 Frankfurt (Oder)
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Jürgen Knop
Rüdesheimer Str. 45, 
15366 Neuenhagen

Kai Epperlein
Hauptstr. 6, 15366 Neuenhagen

Jenny Kästner
Gartenstr. 1, 16259 Bad Freienwalde

Marco Andrä
Weinbergsgrund 23, 
15517 Fürstenwalde

Bestellung des Notars 
zum Testamentsvollstrecker

Im Berliner Anwaltsblatt 12/2003, S. 595
hatten wir darauf hingewiesen, dass
nach § 27 i.V.m. § 7 BeurkG die Bestel-
lung eines Notars zum Testamentsvoll-
strecker in dem von ihm selbst beurkun-
deten Testament unwirksam wäre.
Gleichzeitig hatten wir erläutert, welche
Vorschriften zu beachten sind, wenn der
Notar, der das Testament beurkundet
hat, in gesonderter schriftlicher Er-
klärung zum Testamentsvollstrecker er-
nannt werden soll.

Herr Kollege Jede hat sich im Berliner
Anwaltsblatt 1–2/2004, S. 47 sehr kri-
tisch zu dieser Stellungnahme geäußert.
Unter Berufung auf ein Gutachten im
DNotl-Report 1999, 101f. ist er der Mei-
nung, in diesem Verfahren liege eine
Umgehung der Intentionen des Gesetz-
gebers. Das von Herrn Kollege Jede zi-
tierte DNotl-Gutachten kommt jedoch
wie wir zu dem Ergebnis, dass der Erb-
lasser nach ganz herrschender Meinung
nicht gehindert ist, den Notar in einer
privatschriftlichen oder von einem ande-
ren Notar errichteten Verfügung von To-
des wegen zum Testamentvollstrecker
zu ernennen. Demgemäß werde es als
zulässig angesehen, dass in dem notari-
ellen Testament zwar alle Anordnungen
über die Testamentsvollstreckung ent-
halten sind, der Testamentsvollstrecker

aber in einer privatschriftlichen oder von
einem anderen Notar errichteten letzt-
willigen Verfügung benannt werde.

Das DNotl rät lediglich davon ab, das
privatschriftliche Testament mit in den
Testamentsumschlag zu nehmen, ge-
meinsam zu verschließen und dann in
die besondere amtliche Verwahrung des
Nachlassgerichts zu geben. Da der Tes-
tamentsumschlag als „Zubehör“ der
Testamentsurkunde angesehen werde,
bestehe die Gefahr, dass damit, also mit
dem gemeinsamen Verschließen des
von dem Notar beurkundeten Testa-
ments und des privatschriftlichen Er-
gänzungstestaments, die Wirksamkeit
gefährdet wäre. Es sei deshalb die
selbständige Verwahrung des privat-
schriftlichen Ergänzungstestaments
beim Nachlassgericht zu empfehlen.

Auf diese Risiken und die Möglichkei-
ten, sie zu vermeiden, haben wir in un-
serem Beitrag im Berliner Anwaltsblatt
2003, S. 595 hinge-
wiesen.

Armbrüster/Leske,
ZNotP 2002, 46, 47
und Armbrüster in
Huhn/von Schuck-
mann, BeurkG, 4.
Auflage, § 27 Anm.
7 lit. a) vertreten die
Auffassung, der
Notar dürfe nach §
16 Abs.1 BNotO in
Verbindung mit § 3
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
BeurkG diese Auf-
spaltung in ein von
ihm beurkundetes
Testament und
eine privatschrift-
lich oder vor einem
anderen Notar er-
klärte Benennung
zum Testaments-
vollstrecker nicht
von sich aus vor-
schlagen, da ein
solcher Vorschlag
als Amtshandlung
im Sinne des § 16
Abs. 1 BNotO auf-
zufassen wäre. Erst

recht dürfe er das privatschriftliche Te-
stament nicht entwerfen. In ZNotP 2002,
46, 47 zu Nr. 2 a.E. geben
Armbrüster/Leske folgenden Gestal-
tungshinweis:

„Äußert ein Beteiligter aber von sich aus
den Wunsch, den Notar oder seinen So-
zius als Testamentsvollstrecker einset-
zen zu wollen, so dürfte im schlichten
Hinweis auf die Möglichkeit des privat-
schriftlichen Ergänzungstestamentes
gerade keine verbotene Amtshandlung,
sondern die Ablehnung einer solchen
liegen. Auch Sinn und Zweck des § 3
BeurkG dürften dieser Sichtweise nicht
entgegenstehen, denn die Mitwirkungs-
verbote wollen lediglich ein Tätigwerden
des Notars verhindern, nicht aber das
ansonsten wirksame Rechtsgeschäft als
solches.“

Einschränkend fügen die Autoren hinzu,
dass die Zulässigkeit dieser Gestaltung
allerdings nicht als gesichert angesehen
werden könne.

Mitgeteilt
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Notarkammer Berlin
Littenstr. 10, 10179 Berlin
Telefon (030) 24 62 90 0

(030) 24 62 90 12 
(VRiLG a.D. Menzel)

Telefax (030) 24 62 90 25



Die (S-)Bahn
kommt !

Der Planfeststellungsbeschluss be-
züglich der Erneuerung der S-Bahn-
strecke zwischen den Bahnhöfen
Zoologischer Garten und Charlotten-
burg ist insbesondere nicht wegen
des geplanten Schallschutzkonzep-
tes bzw. wegen fehlender Vorkehrun-
gen zum Schutz vor Erschütterungen
rechtswidrig. (Leitsatz des Bearbei-
ters)

Auch einige Anwälte dürften auf ihrem
Weg ins Büro oder zum Gericht von der
nunmehr schon seit über einem Jahr an-
dauernden Streckensperrung der S-
Bahn zwischen Bahnhof Zoo und Char-
lottenburg betroffen sein. Nun hat das
Bundesverwaltungsgericht dafür ge-
sorgt, dass die Bauarbeiten nicht noch
mehr verzögert werden. Insgesamt elf
Anwohner der S-Bahnstrecke hatten ge-
gen den Planfeststellungsbeschluss ge-
klagt und insbesondere die geplanten
Schallschutzmaßnahmen ( 2 m hohe
Lärmschutzwände, Lärmschutzfenster)
angegriffen. Nach Auffassung der An-
wohner habe die Planfeststellungs-
behörde abwägungsfehlerhaft diesen
Maßnahmen den Vorzug vor anderen al-
ternativen Maßnahmen gegeben. So
komme für diesen Streckenabschnitt als
Schallschutzmaßnahme auch das be-
sonders überwachte Gleis (ein Verfah-
ren lärmmindernder Gleispflege) in Be-
tracht. Das BVerwG entschied jedoch,
dass die im Planfeststellungsbeschluss
getroffenen Regelungen zum Lärm-
schutz rechtmäßig sind. In dem betref-
fenden Streckenabschnitt würden sie ei-

nen dem besonders überwachten Gleis
annähernd gleichwertigen Schallschutz
bieten. Im Hinblick auf § 41 Abs. 2 BIm-
schG würden die festgelegten Schall-
schutzmaßnahmen auch kostengünsti-
ger als andere in Betracht kommenden
Maßnahmen sein und somit der ge-
nannten Vorschrift Rechnung tragen,
wonach die Kosten nicht außer Verhält-
nis zum angestrebten Schutzzweck ste-
hen dürfen. Auch gegen die fehlenden
Vorkehrungen zum Schutz vor Erschüt-
terungen hatten die Leipziger Richter
nichts einzuwenden, da die prognosti-
zierten Erschütterungen nur unerheblich
über das mit dem bisherigen Bahnbe-
trieb verbundene Maß hinaus gingen.

BVerwG, Urteil vom 03.03.2004 – Az.: 9
A 15.03

(Eike Böttcher)

Eintragungsnach-
richten für alle

Eine etwaige Vermutung des § 15
GBO, wonach der beurkundende
Notar auch zur Entgegennahme von
Eintragungsmitteilungen bevollmäch-
tigt sein soll, kann zumindest durch
die ausdrückliche Erklärung der Par-
teien, dass er dies nicht ist, entkräftet
werden. (Leitsatz des Bearbeiters)

Ein Notar hatte zugunsten der Beteilig-
ten eines durch ihn beurkundeten Ver-
trages den Antrag auf Eintragung einer
Vormerkung im Grundbuch gestellt. Ge-
genüber dem Grundbuchamt (GBA)
wies er darauf hin, dass er gemäß dem
beurkundeten Kaufvertrag zur Entge-
gennahme von Eintragungsmitteilungen
nicht bevollmächtigt sei. In einer weite-
ren als Eintragungsgrundlage vorgeleg-
ten Urkunde (der Kaufvertrag selbst ent-
hielt keine Grundbucherklärungen)
wurde hierzu vermerkt, dass die Par-
teien gegenüber dem GBA kostenfreie
Erteilung von Eintragungsnachrichten
gemäß § 136 Abs. 2 Nr. 2 a KostO un-
mittelbar an sich beantragen. In dieser
Urkunde wurden die Parteien von Nota-
riatsangestellten vertreten. Das GBA hat

den Notar sodann von der vollzogenen
Eintragung benachrichtigt und gleichzei-
tig mitgeteilt, dass eine gesonderte Ein-
tragungsmitteilung an die Beteiligten
nicht erfolge. Der gegen diese Verwei-
gerung der Benachrichtigung gerichtete
Rechtsbehelf des Notars hatte Erfolg.
Das mit der Beschwerde befasste Berli-
ner Landgericht stützt sich in seiner Ent-
scheidung zuallererst auf die Vorschrift
des § 55 Abs. 1 GBO. Danach muss ne-
ben dem Notar auch dem Antragsteller
jede Eintragung bekannt gemacht wer-
den, wobei die Antragstellereigenschaft
nicht dadurch verloren ginge, dass sich
der bzw. hier die Antragsteller (Eigentü-
mer und Beteiligte) vertreten lassen.
Darüber hinaus ergebe sich auch nicht
aus der Anwendung des § 15 GBO,
dass Eigentümer und Beteiligte keine
gesonderte Eintragungsnachricht erhal-
ten müssen. § 15 GBO enthalte zwar die
Vermutung, dass der beurkundende
Notar gleichzeitig ermächtigt sei, die
Eintragung zu beantragen. Die Frage, ob
er dann auch gleichzeitig als ermächtigt
anzusehen ist, die Eintragungsnachrich-
ten entgegenzunehmen, ließ das Land-
gericht offen. Denn bei § 15 GBO han-
dele es sich um eine Vollmachtsvermu-
tung und nicht etwa um eine Voll-
machtsfiktion. Die Vermutung des § 15
GBO sei – wie alle Vermutungen, bei de-
nen dies nicht ausdrücklich ausge-
schlossen ist – widerlegbar und zwar
auch in Teilbereichen. Eine Parallele zu
§§ 81, 83 Abs. 1 ZPO könne nicht gezo-
gen werden, da es sich bei der Prozess-
vollmacht um eine Generalvollmacht mit
gesetzlich bestimmtem Umfang han-
dele. Selbst wenn sich die Vermutung
des § 15 GBO auch auf die Entgegen-
nahme von Eintragungsnachrichten er-
strecken würde, so wäre diese Vermu-
tung ausdrücklich durch die Erklärung
der Beteiligten im beurkundeten Kauf-
vertrag, der Notar sei nicht zur Entge-
gennahme von Eintragungsmitteilungen
bevollmächtigt, entkräftet. Auch wenn
die Kaufvertragsurkunde nicht als un-
mittelbare Eintragungsgrundlage diente,
so sei diese doch vom GBA als Eintra-
gungsunterlage zu beachten, da sie die
maßgeblichen Vollmachten enthält. Die
in der Kaufvertragsurkunde erfolgte Er-
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klärung sei auch nicht missverständlich
und beziehe sich auf alle Eintragungs-
vorgänge, da die Kaufvertragsurkunde
selbst keine Grundbucherklärungen ent-
hält, auf die die Erklärung beschränkt
sein könnte.

Landgericht Berlin, Beschluss vom
18.03.2003 – Az.: 86 T 381/03

(Eike Böttcher)

Jeder zahlt seins 
Rechtsanwälte können Bewirtungs-
kosten nur dann steuerlich geltend
machen, wenn sie Teilnehmer und
Anlass der jeweiligen Bewirtung ge-
genüber den Finanzbehörden offen
legen. (Leitsatz des Bearbeiters)

Kaum ist der große Lauschangriff abge-
wehrt, kommt für die Anwaltschaft
schon wieder unerfreuliche Nachricht in
Sachen Vertrauensverhältnis zwischen
Anwalt und Mandant. Diesmal vom Bun-
desfinanzhof. Dieser hatte über die
Frage der einkommenssteuerlichen Gel-
tendmachung von Bewirtungskosten
zugunsten eines Anwalts zu entschei-
den. Der Anwalt hatte sage und
schreibe 12.000,– DM in der lokalen Ga-
stronomie gelassen und machte diese
Summe nun als Betriebsausgabe gel-
tend. Das Finanzamt erkannte den
Großteil dieser Summe nicht als Be-
triebsausgabe an, da die nach § 4 Abs.
5 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG erforderli-
chen Angaben zu Ort, Tag und Teilneh-
mer der Bewirtung fehlten. Die daraufhin
vom Anwalt vorgenommenen Ergänzun-
gen wie „Mandatsbesprechung“ oder
„Geschäftsbesprechung“ fanden so-
wohl das Finanzamt als auch die nach-
folgend mit der Sache befassten Ge-
richte nicht ausreichend. Weitergehende
Angaben verweigerte der Anwalt jedoch
unter Hinweis auf seine anwaltliche
Schweigepflicht. Der BFH ist der An-
sicht, dass diese den Anwalt keines-
wegs an der Preisgabe von Namen von
Mandanten im Zusammenhang mit
steuerlich geltend zu machenden Bewir-
tungskosten hindert. Das Gesetz ver-
lange nun mal konkrete Angaben zu An-

lass und Teilnehmer der Bewirtung, da-
mit deren betriebliche Veranlassung
überprüft werden kann. Die Richter sa-
hen sehr wohl die Problematik der an-
waltlichen Schweigepflicht und auch die
strafrechtliche Konsequenz für den An-
walt bei Missachtung derselben. Jedoch
würde in das geschützte Vertrauensver-
hältnis zwischen Anwalt und Mandant
durch das Erfordernis der Angabe von
Anlass und Teilnehmer einer Bewirtung
gegenüber den Finanzbehörden nicht
unverhältnismäßig eingegriffen. Aus
Gründen der Gleichbehandlung sei auch
der Anwalt zur umfassenden Angabe
der erforderlichen Daten im Rahmen der
Geltendmachung von Bewirtungskosten
verpflichtet. Im übrigen werde ein Man-
dant bei einer Einladung seitens des An-
walts damit rechnen und damit einver-
standen sein, dass dieser die Kosten
steuerlich geltend macht und somit
auch die Person des Bewirteten nennt.
Weitergehende Angaben müsse der An-
walt nicht machen, so dass seiner Ver-
pflichtung zur Verschwiegenheit ausrei-
chend Rechnung getragen wird. So
müsse zum Beispiel der möglicherweise
gegen den bewirteten Mandanten erho-
bene Vorwurf der Steuerhinterziehung
nicht den Finanzbehörden im Rahmen
der Geltendmachung der Bewirtungsko-
sten mitgeteilt werden. 

Na dann Prost !!!

Bundesfinanzhof, Urteil vom 26.02.2004
– Az.: IV R 50/01

(Eike Böttcher)

Rechtliches Gehör
in Owi-Sachen

Das Amtsgericht Ludwigslust hat sich
mit einer Entscheidung in einem Buß-
geldverfahren zur Gewährung rechtli-
chen Gehörs in Owi-Sachen geäußert.
Im konkreten Verfahren ging es um die
Nichteinhaltung eines Mindestabstan-
des im Straßenverkehr. Der Verteidiger
des Betroffenen hatte vollumfängliche
Akteneinsicht beantragt. Die Bußgeld-
behörde sah sich jedoch aus techni-
schen Gründen nicht dazu in der Lage,
dem Verteidiger eine Video- bzw. CD-
ROM-Überspielung der Messsequenz
nebst nachvollziehbarer Berechnung
des gemessenen Abstandes zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung zu stellen.
Das AG sah darin eine Verletzung recht-
lichen Gehörs, „die zu heilen einen zur
Bedeutung der Ordnungswidrigkeit un-
verhältnismäßig hohen Aufwand erfor-
dern würde.“

Nach Ansicht des AG schien die weitere
Ahndung der Ordnungswidrigkeit des-
wegen nicht geboten und das Verfahren
wurde mit Zustimmung der StA gemäß §
47 Abs. 2 OwiG eingestellt.

Amtsgericht Ludwigslust, Beschluss
vom 10.02.2004 – Az.: 1 OWi 549/03

(eingesandt von RA H.-J. Brause,
Strausberg)

Urteile
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Die Vergütung des
Rechtsanwalts 
für einstweilige 
Anordnungen in

isolierten Familien-
sachen nach

BRAGO und RVG
Dr. Martin Menne*

1. Einleitung

In isolierten (selbstständigen) Familien-
sachen, deren Verfahren sich nach dem
FGG richtet, bedeuten vorläufige bzw.
nunmehr einstweilige Anordnungen für
den Rechtsanwalt häufig einen nicht
unerheblichen, regelmäßig sehr zeitin-
tensiven1 Arbeitsmehraufwand. Diese
Mehrarbeit wurde, soweit nicht eine Ho-
norarvereinbarung vorlag,2 bislang nicht
gesondert honoriert. Denn vorläufige
Anordnungsverfahren in isolierten Fami-
liensachen galten bis vor kurzem ge-
bührenrechtlich nicht als besondere An-
gelegenheit. Nach praktisch einhelliger
Auffassung in der Rechtsprechung3 war
§ 41 BRAGO a.F., demzufolge be-
stimmte einstweilige Anordnungsverfah-
ren gebührenrechtlich eigenständig
sind, auf die vorläufige Anordnung in
isolierten Familiensachen nicht entspre-
chend anzuwenden. Die diesbezügliche
Tätigkeit des Rechtsanwalts galt viel-
mehr als durch die Gebühren des
Hauptsacheverfahrens mit abgegolten.4

Als einzige Möglichkeit blieb, im Haupt-
sacheverfahren bei der Bemessung der
Rahmengebühren den durch die vorläu-
fige Anordnung verursachten Mehrauf-
wand beim Umfang der anwaltlichen

Tätigkeit (§ 12 Abs. 1 BRAGO) zu
berücksichtigen und innerhalb des Ge-
bührenrahmens von § 118 BRAGO 
einen höheren Gebührensatz anzuset-
zen.5 Indessen führte dies kaum zu
nachhaltigen Erfolgen, weil eine Über-
schreitung der Mittelgebühr von den
Gerichten nur selten toleriert wird.6

Seit dem 1. Januar 2002 hat sich in die-
sem Bereich mit dem Inkrafttreten des
Gesetzes zur Verbesserung des zivilge-
richtlichen Schutzes bei Gewalttaten
und Nachstellungen sowie zur Erleichte-
rung der Überlassung der Ehewohnung7

eine sehr bedeutsame Änderung erge-
ben: Mit dem Erlass dieses Gesetzes
wurden die normativen Grundlagen
dafür geschaffen, dass in isolierten Fa-
miliensachen außer in Gewaltschutzsa-
chen, bei denen die Beteiligten einen
auf Dauer angelegten Haushalt führen
oder innerhalb von sechs Monaten vor
Antragstellung geführt haben (§ 64b
Abs. 3 FGG), auch in den Kindesverfah-
ren elterliche Sorge, Umgang und Kin-
desherausgabe (§§ 621g, 620 Nr. 1, 2, 3
ZPO) sowie im isolierten Ehewohnungs-
und Hausratsverfahren (§§ 621g, 620
Nr. 7 ZPO) einstweilige Anordnungen
statthaft sind. Über den reformierten 
§ 41 Abs. 1 lit. d), g) BRAGO sind diese
Verfahren als gebührenrechtlich eigen-
ständig anerkannt worden und haben
einen eigenen Gegenstandswert erhal-
ten (§ 8 Abs. 3 BRAGO). Für andere, in 
§ 41 BRAGO nicht genannte einstwei-
lige Anordnungsverfahren verbleibt es
dagegen bei der bisherigen Rechtslage;
d.h., Anordnungs- und Hauptsachever-
fahren werden gebührenrechtlich wei-
terhin als eine Einheit angesehen.8

2. Die Neuregelung in §§ 621g ZPO,
41 BRAGO im einzelnen

In gebührenrechtlicher Hinsicht besteht
die Neuregelung im Kern aus der Ein-
führung des § 621g ZPO und der Novel-
lierung der §§ 41, 8 BRAGO. Die volle
Bedeutung erschließt sich erst in der
Zusammenschau der Bestimmungen:

Mit § 621g ZPO wurde für bestimmte
Verfahrensgegenstände, soweit diese in
die Zuständigkeit der Familiengerichte
fallen, die gesetzliche Grundlage für den

Erlass einstweiliger Anordnungen ge-
schaffen. In verfahrensrechtlicher Hin-
sicht birgt die Neuregelung nichts über-
raschendes: Denn in der Sache selbst
war auch bislang schon gewohnheits-
rechtlich anerkannt, dass in Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
soweit nach dem glaubhaft gemachten
Vortrag ein dringendes Bedürfnis für ein
sofortiges Einschreiten besteht und ein
Zuwarten bis zu einer endgültigen Ent-
scheidung nicht möglich ist, vom Ge-
richt eine vorläufige Regelung erlassen
werden kann.9 Der Gesetzgeber wollte
hieran nichts ändern. Vielmehr sollte die
richterrechtliche Rechtsfortbildung le-
diglich eine gesetzliche Grundlage er-
halten. Darüberhinaus sollte das Neben-
einander vorläufiger Anordnungen nach
den richterrechtlich entwickelten
Grundsätzen und den vereinzelt existie-
renden gesetzlichen Regelungen – bei-
spielsweise in § 13 Abs. 4 HausratsVO
oder in §§ 49 Abs. 4, 49a Abs. 3 FGG –
beendet werden.10 Im Ergebnis sind da-
mit in den meisten isolierten FG-Sa-
chen, soweit sie zur Zuständigkeit der
Familiengerichte gehören, einstweilige
Anordnungen statthaft. Ein Rückgriff auf
das bisherige Gewohnheitsrecht dürfte
sich daher in der Mehrzahl der auf An-
trag zu entscheidenden Fälle erübri-
gen.11

Gebührenrechtlich „interessant“ wird
die Einführung des § 621g ZPO jedoch
erst durch die Ergänzung von § 41
BRAGO: Mit der Aufnahme der Verfah-
ren nach § 621g ZPO und § 64b FGG in
den „numerus clausus“ der Tatbestände
des § 41 BRAGO ist klargestellt, dass
einstweilige Anordnungen in diesen Sa-
chen als eigene Angelegenheit zu wer-
ten und damit gebührenrechtlich geson-
dert zu honorieren sind.12 Diese, für den
Anfall der Gebühr letztlich wohl ent-
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scheidende Bestimmung ist erst im Ver-
lauf des Gesetzgebungsverfahrens, auf
die Initiative des Rechtsausschusses
des Deutschen Bundestages hin in den
Gesetzesentwurf aufgenommen wor-
den. Im Rechtsausschuss wurde darauf
hingewiesen, dass die gebührenrechtli-
che Behandlung der einstweiligen bzw.
vorläufigen Anordnung in isolierten Fa-
miliensachen in der Praxis durchaus
umstritten sei. Der Streit sei durch eine
eindeutige gesetzliche Regelung zu be-
enden. Dafür bestünde eine Notwendig-
keit, weil mit dem Erlass des Gewalt-
schutzgesetzes Familiengerichte ver-
mehrt die Möglichkeit haben, Regelun-
gen im Wege der einstweiligen
Anordnung zu treffen. Eine Ausdehnung
der Regelung des § 41 BRAGO auf alle
einstweiligen Anordnungen des Famili-
engerichts in Verfahren der freiwilligen
Gerichtsbarkeit sei deshalb geboten.13

Es ist offensichtlich, dass die gebühren-
rechtlichen Auswirkungen der Neurege-
lung beträchtlich sind. Sie dürfte nicht
nur zu einem nicht unerheblichen An-
stieg der Anwaltsvergütung führen,14

sondern mittelbar, über die insbeson-
dere in Familiensachen sehr bedeut-
same Prozesskostenhilfe-Vergütung,
auch die Landeskassen belasten.

3. Folgeprobleme der Neuregelung

Die gebührenrechtliche Eigenständigkeit
der einstweiligen Anordnungen nach 
§§ 621g ZPO, 64b FGG lässt neue Fra-
gen aufkommen, von denen einige im
folgenden kurz angerissen werden sol-
len:

a) Übergangsrecht

Nachdem die gebührenrechtlichen Be-
stimmungen des Gewaltschutzgesetzes
zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten
sind,15 gilt neues Recht für alle Verfah-
ren, in denen der Rechtsanwalt nach
dem Stichtag beauftragt worden ist.
Dies ergibt sich aus der „ewigen“ Über-
gangsvorschrift des § 134 BRAGO.16

Für Verfahren, in denen das Mandat be-
reits vor diesem Datum erteilt wurde,
verbleibt es folglich beim bisherigen Ge-
bührenrecht; eine gesonderte Abrech-
nung im Verfahren des vorläufigen
Rechtsschutzes ist nicht möglich.

b) Geschäfts-/Gegenstandswert

Da einstweilige Anordnungen immer Teil
des Hauptsacheverfahrens sind, werden
für sie keine gesonderten Gerichtsge-
bühren erhoben (§ 91 S. 2 KostO). Des-
halb existiert für das gerichtliche Verfah-
ren auch keine Wertvorschrift. Bei der
Berechnung der Anwaltsvergütung greift
die Verweisung auf den gerichtlichen
Gebührenwert (§ 8 Abs. 1 BRAGO)
nicht, sondern es bedarf einer eigen-
ständigen Regelung des anwaltlichen
Gegenstandswertes. Dieser ergibt sich
aus dem mit der Neuregelung17 neu an-
gefügten § 8 Abs. 3 BRAGO. Danach ist
für die einstweilige Anordnung von ei-
nem Wert von 500,00 € auszugehen. Es
handelt sich hierbei um einen Regel-
wert; der Betrag von 500,00 € tritt an die
Stelle des Wertes von 4.000,00 € in § 8
Abs. 2 S. 2 BRAGO. Das bedeutet, dass
der Ausgangswert je nach Lage des Ein-
zelfalles auch höher oder niedriger fest-
gesetzt werden
kann.18

Eine Heraufset-
zung dieses Wer-
tes ist sicherlich
dann geboten,
wenn sich der
Schwerpunkt des
Streits in das An-
ordnungsverfahren
verlagert hat bzw.
der Streitstoff dort
bereits soweit vor-
geklärt werden
konnte, dass die
Hauptsache rasch
und ohne weitere
Schwierigkeiten
bzw. Aufwand erle-
digt werden
kann.19 Inwieweit
es in der zuletzt
genannten Kon-
stellation zu einer
Wechselwirkung
mit der Wertfest-
setzung im Haupt-
sacheverfahren
kommen kann, ist
noch ungeklärt;
eine Herabsetzung
des Wertes der

Hauptsache, wenn der Ausgangswert
im Anordnungsverfahren heraufgesetzt
worden ist, erscheint im Einzelfall je-
doch durchaus möglich. Im übrigen
können die bekannten, für das Hauptsa-
cheverfahren entwickelten Kriterien,
wann eine vom Ausgangswert abwei-
chende Wertfestsetzung in Betracht
kommt, entsprechend herangezogen
werden. Maßgeblich sind also beispiels-
weise der Umfang des Verfahrens,20 die
tatsächlichen oder rechtlichen Schwie-
rigkeiten und die Einkommensverhält-
nisse der Beteiligten.21

c) Bestimmung des konkreten 
Gebührensatzes

Im einstweiligen Anordnungsverfahren
in Kinder- und Gewaltschutzsachen fal-
len die Rahmengebühren nach § 118
BRAGO an.22 Ausgangspunkt bei der
Bestimmung des Gebührensatzes ist
dabei stets die Mittelgebühr von
7,5/10;23 sie gilt für alle Fälle, in denen
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die zu berücksichtigenden Umstände,
insbesondere die Bedeutung der Ange-
legenheit, Umfang und Schwierigkeit
der anwaltlichen Tätigkeit sowie die Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse
der Partei durchschnittlich sind.24 Inner-
halb des Gebührenrahmens kann ein
anderer, höherer Gebührensatz ange-
setzt werden, wenn die Abweichung
aufgrund der vom Anwalt darzulegen-
den, konkreten Umstände des Einzelfal-
les und nach Maßgabe der genannten
Bemessungskriterien begründet ist.25

Der Umstand, dass der Rechtsanwalt in
einem einstweiligen Anordnungsverfah-
ren tätig geworden ist, führt nicht auto-
matisch zu einem höheren Ge-
bührensatz; vielmehr sind auch insoweit
die Bemessungskriterien nach § 12 Abs.
1 BRAGO heranzuziehen. Im einstweili-
gen Anordnungsverfahren kann das, un-
abhängig von der Gebührenbemessung
im Hauptsacheverfahren, sowohl zu ei-
ner Heraufsetzung der Gebühr bis zum
Höchstsatz,26 aber auch – in einfach ge-
lagerten Fällen – zu einer Herabsetzung
auf den Mindestsatz von 5/10 führen.27

Weiter ist zu beachten, dass der Um-
fang oder die Schwierigkeit der anwaltli-
chen Tätigkeit in der Regel nicht mehr
zur Begründung eines höheren Ge-
bührensatzes herangezogen werden
können, wenn diese Umstände bereits
zu einer Anhebung des Geschäftswertes
geführt haben.28

d) Prozesskostenhilfe

Die gebührenrechtliche Eigenständigkeit
des einstweiligen Anordnungsverfah-
rens bringt es mit sich, dass Prozessko-
stenhilfe für das Verfahren gesondert zu

beantragen und zu bewilligen ist (§ 122
Abs. 3, S. 4 Nr. 2 BRAGO).29 Die in der
Hauptsache gewährte Prozesskosten-
hilfe erstreckt sich nicht auf das Verfah-
ren der einstweiligen Anordnung.30

4. Die Vergütung einstweiliger 
Anordnungen im künftigen Recht

a) Allgemeines

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz,31

welches am 1. Juli 2004 in Kraft treten
soll,32 bringt im Bereich der einstweili-
gen Anordnung in isolierten Familiensa-
chen nur verhältnismäßig wenig unmit-
telbare Änderungen: Einstweilige Anord-
nungen in isolierten Familiensachen
bleiben gebührenrechtlich eine beson-
dere Angelegenheit (§ 18 Nr. 1, 2 RVG-
E); es ist auch künftig von einem Gegen-
standswert von 500,00 € auszugehen 
(§ 24 RVG-E). Eine Ausweitung erfährt
jedoch der Anwendungsbereich. Im Ge-
gensatz zum bisherigen „numerus clau-
sus“ des § 41 BRAGO soll in Zukunft
jede einstweilige Anordnung und jede
vorläufige Anordnung in Verfahren der
freiwilligen Gerichtsbarkeit gebühren-
rechtlich eine besondere Angelegenheit
bilden (§ 17 Nr. 4 RVG-E). Schließlich
soll die Anwaltsvergütung nach dem
RVG auch in FG-Sachen gegen den
Mandanten festsetzbar sein (§ 11 RVG-
E).

b) Änderung der Gebührenstruktur

Mittelbar ergeben sich über die Ände-
rung der Gebührenstruktur freilich ganz
erhebliche Auswirkungen: Die geplante
Einführung des Pauschalgebührensy-
stems in Verfahren der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit, durch das die Gerichte
von der umfangreichen, streitträchtigen
Vergütungsrechtsprechung entlastet
werden sollen,33 betrifft auch das einst-
weilige Anordnungsverfahren. Anstelle
der bisher verdienten Geschäftsgebühr,
bzw. je nach Fallgestaltung auch einer
Besprechungs-, Beweis- oder Ver-
gleichsgebühr (§§ 118 Nr. 1-3; 23
BRAGO), wird künftig eine 1,3-fache
Verfahrensgebühr und, wenn die Sache
mündlich erörtert wurde, zusätzlich
auch eine 1,2-fache Terminsgebühr zur
Entstehung gelangen (Nr. 3100 VV-E,
Nr. 3104 VV-E). Die Beweisgebühr ent-
fällt ersatzlos; an die Stelle der Ver-
gleichsgebühr soll eine Einigungsgebühr
treten (Nr. 1000 VV-E). 

Die Verfahrensgebühr entspricht dabei
der bisherigen Prozessgebühr bzw. der
Geschäftsgebühr im FGG-Verfahren.
Die Änderung in der Bezeichnung wurde
erforderlich, weil die Gebühr auch im
FGG-Verfahren Anwendung findet.34

Die Terminsgebühr tritt im FGG-Verfah-
ren an die Stelle der bisherigen Bespre-
chungsgebühr (§ 118 Abs. 1 Nr. 2
BRAGO); für die Entstehung der Gebühr
soll es genügen, dass der Rechtsanwalt
einen Termin wahrnimmt.35

Durch die Schaffung einer Einigungsge-
bühr soll den bisherigen Schwierigkei-
ten, eine Vergleichsgebühr zu verdie-
nen, begegnet werden: Bislang schei-
terte die Entstehung einer Vergleichsge-
bühr in Sorge- und Umgangssachen
häufig daran, dass das Merkmal des ge-
genseitigen Nachgebens im Sinn von 
§ 779 BGB deshalb nicht richtig erfüllt
werden konnte, weil Sorge- und Um-
gangsrecht nicht uneingeschränkt der
Parteidisposition unterliegen.36 Für die
Entstehung der Einigungsgebühr wird
es künftig nicht mehr darauf ankommen,
dass die Beteiligten einen echten Ver-
gleich abgeschlossen haben, sondern
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für den Anfall der Gebühr soll es genü-
gen, dass der Streit im Konsensweg
beigelegt wird.37 Anwaltliche Einigungs-
bemühungen werden also künftig in
weitergehendem Umfang honoriert.

b) Auswirkungen im einzelnen 

Wie sich die geplanten Änderungen
konkret auswirken werden, lässt sich
nur sehr schwer prognostizieren; selbst
eine annäherungsweise Bestimmung ist
kaum möglich, weil dies sehr stark vom
Einzelfall und dem konkreten Zuschnitt
von Kanzlei bzw. Mandantschaft ab-
hängt. 

Wird einmal ein „Standardfall“ betrach-
tet, so zeigt sich, dass die Neuregelung
in diesem Bereich – vorbehaltlich der
Anrechnung eventuell bereits entstan-
dener außergerichtlicher Gebühren- zu
einem erheblich höheren Gebührenauf-
kommen führen wird: Bislang konnte
der Rechtsanwalt, der im Rahmen eines
sorge- oder umgangsrechtlichen Haupt-
sacheverfahrens eine einstweilige An-
ordnung erwirkte, über deren Erlass
mündlich verhandelt wurde, bei einem
Geschäftswert für die einstweilige An-
ordnung von 500,00 € (§ 8 Abs. 3
BRAGO), jeweils eine 7,5/10 Geschäfts-
und Besprechungsgebühr, also zweimal
33,75 € und damit insgesamt 67,50 €
(ohne Umsatzsteuer) abrechnen. Künftig
sollen die Bemühungen des Rechtsan-
walts mit einer 1,3-fachen Verfahrens-
und einer 1,2-fachen Terminsgebühr ho-
noriert werden. Nach einem Wert von
500,00 € ergeben sich damit Einzelge-
bühren von 58,50 € bzw. von 54,00 €
und damit insgesamt 112,50 € (ohne
Umsatzsteuer). 

Es zeigt sich also, dass sich das Ge-
bührenaufkommen in Bezug auf das
einstweilige Anordnungsverfahren deut-
lich erhöhen wird; in diesem Bereich
wird es künftig zu einer Einnahmever-
besserung kommen. Dabei darf freilich
nicht verkannt werden, dass es in ande-
ren Bereichen des Familienrechts, bei-
spielsweise im Ehescheidungsprozess
durch den Wegfall der Beweisgebühr für
die Anhörung der Ehegatten (§ 613 Abs.
1 ZPO, § 31 Abs. 1 Nr. 3 BRAGO), zu
Kürzungen kommen wird.38

Fußnoten

1 Untersuchungen zufolge soll der durch-
schnittliche Zeitaufwand des Rechtsanwalts
für eine einstweilige Anordnung in Sorge-
und Umgangssachen fast 3 Stunden betra-
gen; vgl. Referentenentwurf Kostenrechts-
modernisierungsgesetz v. 27. 8. 2003, Be-
gründung S. 170.

2 Vgl. Müller-Rabe, in: Madert/Müller-Rabe,
Kostenhandbuch Familiensachen (2001), Ab-
schn. F, Rn. 42 (S. 133) sowie ausf. Enders,
JurBüro 1995, 449 (451).

3 Vgl. OLG Rostock, JurBüro 1998, 538 m.
Anm. Enders; OLG Nürnberg, FamRZ 1998,
116 (isoliertes Hausratsverfahren); OLG
Frankfurt/M, FamRZ 1997, 950 (isoliertes
Umgangsverfahren) OLG Zweibrücken,
Rpfleger 1996, 42 (isoliertes Hausratsverfah-
ren); OLG Köln, FamRZ 1995, 562 (isoliertes
Wohnungszuweisungsverfahren); OLG Mün-
chen, AnwBl. 1995, 197; OLG Bamberg, Jur-
Büro 1990, 1627 (isoliertes Wohnungszuwei-
sungsverfahren); OLG Karlsruhe, Rpfleger
1980, 77 (Verfahren nach § 1383 BGB). A.A.,
also für eine gesonderte Vergütung auch der
vorläufigen Anordnung, soweit ersichtlich, le-
diglich OLG Stuttgart, JurBüro 1983, 1676
(aufgegeben in JurBüro 1989, 79 [vorläufige
Herausgabeanordnung]); OLG Karlsruhe, Jur-
Büro 1979, 1842 m. abl. Anm. Mümmler (auf-
gegeben in JurBüro 1980, 545); AG Groß-Ge-
rau, Rpfleger 1987, 337 = JurBüro 1987,
1191. 

4 Vgl. Gerold/Schmidt (von Eicken), BRAGO
(15. Aufl. 2002), § 41 Rn. 23; AnwKom-
BRAGO/Gebauer, (2002), § 41 Rn. 36; Rie-
del/Sußbauer (Keller), BRAGO (8. Aufl. 2000),
§ 41 Rn. 1 (am Ende); Hansens, BRAGO (8.
Aufl. 1995), § 41 Rn. 2; Müller-Rabe, in: Ma-
dert/Müller-Rabe, Kostenhandbuch Familien-
sachen (2001), Abschn. F, Rn. 42f. (S. 133);
Mümmler, JurBüro 1979, 1843, Madert, AGS
2000, 102; Enders, JurBüro 1995, 449 (451).
A.A. Lappe, Kosten in Familiensachen (5.
Aufl. 1994), Rn. 295; ders., in: Rahm/Künkel,
Handbuch des Familiengerichtsverfahrens
(Bearb. Okt. 1994), IX Rn. 295; von Swieyko-
wski-Trzaska, in: Verfahrenshandbuch Fami-
liensachen (2001), § 2 Rn. 270 (S. 446).

5 Vgl. OLG Rostock, AGS 2001, 8 m. Anm.
Madert; OLG Bamberg, JurBüro 1988, 1008;
AG Pankow/Weißensee, FamRZ 2004, 213
(214) (Festsetzung einer 10/10-Geschäftsge-
bühr, weil Antrag auf Erlass einer vorläufigen
Anordnung gestellt war). S. weiter Hansens,
BRAGO (8. Aufl. 1995), § 41 Rn. 2; Müller-
Rabe, in: Madert/Müller-Rabe, Kostenhand-
buch Familiensachen (2001), Abschn. F, Rn.
42 (S. 133); N. Schneider, AGS 2003, 50 (50);
Mock, Gebührenrecht (2. Aufl. 2002), Rn.
1466.

6 Nach der Rechtsprechung ist Vorausset-

zung für eine Überschreitung der Mittelge-
bühr, dass das Verfahren durch die vorläufige
Anordnung erschwert wurde und sich der Ar-
beitsaufwand für den Rechtsanwalt dadurch
nicht unerheblich erhöht hat. Soweit das Ver-
fahren indessen trotz vorläufiger Anordnung
insgesamt von durchschnittlichem Zuschnitt
ist, verbleibt es gleichwohl bei einer 7,5/10-
Gebühr (s. auch Müller-Rabe, in: Madert/Mül-
ler-Rabe, Kostenhandbuch Familiensachen
(2001), Abschn. F, Rn. 42 [S. 133]).

7 V. 11. 12.2001, BGBL. 2001.I.3513 (im fol-
genden auch: G. v. 11. 12. 2001). Das eigent-
liche, aus vier Paragraphen bestehende Ge-
waltschutzgesetz ist in Art. 1 des Gesetzes
enthalten. Die weiteren 12 Artikel betreffen
Änderungen anderer Gesetze sowie das In-
krafttreten. Ausführlich zum Gesetz Schuma-
cher, FamRZ 2002, 645ff.; s. auch Jung-
bauer, JurBüro 2003, 172ff.

8 Vgl. Finke/Garbe-N. Schneider, Familien-
recht in der anwaltlichen Praxis (5. Aufl.
2003), § 13 Rn. 196.

9 Vgl. Keidel/Kuntze/Winkler (Kahl), FGG (15.
Aufl. 2002), § 19 Rn. 30ff.; Oelkers, in: Ger-
hardt/von Heintschel-Heinegg/Klein, Hand-
buch Fachanwalt Familienrecht (4. Aufl.
2002), 4. Kap., Rn. 395ff., 403ff. (S. 375ff.);
von Swieykowski-Trzaska, in: Verfahrens-
handbuch Familiensachen (2001), § 2 Rn.
188 (S. 411f.); Niepmann/Stollenwerk, in:
Rahm/Künkel, Handbuch des Familienge-
richtsverfahrens (Bearb. Okt. 2002), VI Rn.
81.

10 Vgl. BT-Drs. 14/5429, S. 23, 34. S. auch
Zöller/Philippi, ZPO (24. Aufl. 2004), § 621g
Rn. 1; Klein, FuR 2002, 1 (5).

11 Vgl. zum fortbestehenden Anwendungs-
bereich der vorläufigen Anordnung insbeson-
dere in den von Amts wegen eingeleiteten
Verfahren ausf. Ebert, Einstweiliger Rechts-
schutz in Familiensachen (2002), § 3 Rn.
133f., 193ff. (S. 339f., 360ff.);
Baumbach/Lauterbach (Albers), ZPO (62.
Aufl. 2004), § 621g Rn. 2; van Els, FamRZ
2003, 965.

12 Vgl. Schumacher, FamRZ 2002, 646 (660);
N. Schneider, in: E. Schneider, Praxis der
neuen ZPO (2003), Rn. 1222.

13 Vgl. BT-Drs. 14/7279, S. 17.

14 Vgl. N. Schneider, Anm. zu OLG Naum-
burg, Beschl. v. 22. 5. 2002, AGS 2003, 24;
ders., AGS 2003, 50 (50); Dorndörfer, Jur-
Büro 2002, 456 (456).

15 Vgl. Art. 13 Abs. 2 G. 11.12.2001.

16 Vgl. OLG München, AnwBl. 2002, 434
(betr. Änderung der BRAGO durch die Um-
stellung auf den Euro); s. auch Jungbauer,
JurBüro 2003, 172ff.; sowie ausf., mit Bei-
spielen, N. Schneider, AGS 2003, 50 (52).
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17 Vgl. Art. 9 Nr. 1 G. 11.12.2001.

18 Vgl. OLG Koblenz, FamRZ 1999, 386;
OLG Karlsruhe, FamRZ 1999, 797. S. auch
AnwKom-BRAGO/E. Schneider, (2002), § 8
Rn. 92; Gerold/Schmidt (Madert), BRAGO
(15. Aufl. 2002), § 8 Rn. 24; Hartmann, Ko-
stengesetze (33. Aufl. 2004), BRAGO § 8 Rn.
21; Johannsen/Henrich-Thalmann, Eherecht
(4. Aufl. 2003), § 620 ZPO Rn. 49 (idR soll
eine Obergrenze jedoch bei einer Wertver-
doppelung auf 1.000,00 € erreicht sein);
Finke/Garbe-N. Schneider, Familienrecht in
der anwaltlichen Praxis (5. Aufl. 2003), § 13
Rn. 215 (500,00 € sollen lediglich der "Min-
destwert" sein, der Regelwert betrage
750,00€); Dorndörfer, JurBüro 2002, 456
(457); Jungbauer, FuR 2002, 112.

19 Vgl. van Els, FF 2001, 86 (87).

20 Vgl. OLG Koblenz, FamRZ 1999, 386: Ver-
doppelung des Ausgangswertes aufgrund
des überdurchschnittlichen Umfangs, weil im
Verfahren über die einstweilige Anordnung
zur elterlichen Sorge hinaus auch über einen
Abänderungsantrag nach § 620b ZPO zu be-
finden war. 

21 Vgl. Madert, in: Madert/Müller-Rabe, Ko-
stenhandbuch Familiensachen (2001), Abs-
chn. B, Rn. 29ff. (S. 17ff.); Gutjahr, in: Verfah-
renshandbuch Familiensachen (2001), § 2
Rn. 263f. (S. 445), § 3 Rn. 135 (S. 491), § 4
Rn. 161 (S. 551f.); Niepmann/Stollenwerk, in:
Rahm/Künkel, Handbuch des Familienge-
richtsverfahrens (Bearb. Okt. 2002), VI Rn.
28.1 sowie ausf. van Els, FF 2001, 86ff.

22 Vgl. BGH, Rpfleger 1981, 396. S. auch
Müller-Rabe, in: Gerhardt/von Heintschel-
Heinegg/Klein, Handbuch Fachanwalt Famili-
enrecht (4. Aufl. 2002), 17. Kap., Rn. 141a (S.
1730), Rn. 164 (S. 1739); N. Schneider, AGS
2003, 50 (50).

23 Vgl. AnwKom-BRAGO/N. Schneider,
(2002), § 12 Rn. 47; Riedel/Sußbauer (Fraun-
holz), BRAGO (8. Aufl. 2000), § 12 Rn. 13f.;
Hansens, BRAGO (8. Aufl. 1995), § 12 Rn. 3;
Finke/Garbe-N. Schneider, Familienrecht in
der anwaltlichen Praxis (5. Aufl. 2003), § 13
Rn. 211; Hartmann, Kostengesetze (33. Aufl.
2004), BRAGO § 12 Rn. 13; Mock, Ge-
bührenrecht (2. Aufl. 2002), Rn. 410; N.
Schneider, AGS 2003, 50 (54); s. auch Sar-
res, FuR 2000, 153. A. A. Lappe, Kosten in
Familiensachen (5. Aufl. 1994), Rn. 267; Ma-
dert, Anwalt. Das Magazin (Beil. zur NJW), H.
4/2001, 3 ("8/10 als neue Mittelgebühr”); Ma-
dert, AGS 2003, 5 (11); Madert, FamRB 2003,
226 (227); Madert, OLG-Report/Kommentar
H. 10/2003, S. K17 sowie OLG Schleswig,
OLG-Report Schleswig 2002, 482.

24 Vgl. AnwKom-BRAGO/N. Schneider,
(2002), § 12 Rn. 51.

25 Vgl. OLG Düsseldorf, AGS 2002, 99 m.

Anm. Madert = Rpfleger 2002, 271 (Regelung
des Umgangs); OLG München, JurBüro
2003, 534 (Regelung der elterlichen Sorge);
AG Bochum, FF 1999, 62; OLG Düsseldorf,
JurBüro 2000, 359 (Strafsache); OLG Düssel-
dorf, AnwBl. 1998, 538 (Strafsache); AG
Betzdorf, JurBüro 2003, 135 m. Anm. Enders
(Festsetzung einer 8/10-Geschäftsgebühr in
einer Verkehrsunfallsache). S. weiter Hart-
mann, Kostengesetze (33. Aufl. 2004),
BRAGO § 12 Rn. 20; AnwKom-BRAGO/N.
Schneider, (2002), § 12 Rn. 59;
Gerold/Schmidt (Madert), BRAGO (15. Aufl.
2002), § 12 Rn. 9; Müller-Rabe, in: Ger-
hardt/von Heintschel-Heinegg/Klein, Hand-
buch Fachanwalt Familienrecht (4. Aufl.
2002), 17. Kap., Rn. 180 (S. 1745); Mock, Ge-
bührenrecht (2. Aufl. 2002), Rn. 414, 440;
Madert, AGS 2003, 5 (11, 13) sowie die Emp-
fehlung des "Runden Tisches" der ArGe Fa-
milien- und Erbrecht mit den Rechtspflegern
des AG Tempelhof-Kreuzberg, Rahmenge-
bühren kurz zu begründen (abgedr. BerlAn-
wBl 2003, 384).

26 Vgl. OLG Schleswig, JurBüro 1989, 489f.
(Regelung von elterlicher Sorge und Umgang:
trotz einfacher wirtschaftlicher Verhältnisse
der Eltern kann aufgrund der Bedeutung der
Angelegenheit sowie der konkret gegebenen
besonderen tatsächlichen und rechtlichen
Schwierigkeiten des Falles eine 10/10-Ge-
bühr angemessen sein – allerdings wurde der
Geschäftswert beider isolierter Familiensa-
chen auf insgesamt lediglich 6.000,00 DM
festgesetzt).

27 Vgl. Finke/Garbe-N. Schneider, Familien-
recht in der anwaltlichen Praxis (5. Aufl.
2003), § 13 Rn. 211; N. Schneider, AGS
2003, 50 (54); von Eicken, AGS 1997, 61 (63).
S. auch OLG Naumburg, BRAGOReport
2003, 30 m. Anm. Hansens (5/10-Geschäfts-
gebühr, weil zwischen den Beteiligten Einig-
keit über die Regelung der elterlichen Sorge
bestand); OLG Köln, JurBüro 1998, 539f.
(Regelung der elterlichen Sorge: Bei Einigkeit
aller Beteiligten und einfach gelagertem
Sachverhalt ist nur eine 5/10-Gebühr ange-
messen); KG, JurBüro 1984, 1847 (5/10-Be-
sprechungsgebühr für die Teilnahme am
mündlichen Termin im Beschwerdeverfahren,
weil sich die anwaltliche Tätigkeit im wesent-
lichen auf die Anwesenheit im Termin be-
schränkte); AG Pankow/Weißensee, Beschl.
v. 22.10.2003, Az. 11 AR 41/03 (11 F
6587/01) (unveröffentl.; Festsetzung lediglich
einer 5/10 Besprechungsgebühr [neben 7,5-
Geschäfts- und 10/10-Vergleichsgebühr],
weil der Termin im wesentlichen nur der Pro-
tokollierung einer von den
Rechtsanwälten/dem Jugendamt vorbereite-
ten Umgangsvereinbarung diente).

28 Vgl. AG Pankow/Weißensee, FamRZ
2004, 213. Strenger Lappe, Kosten in Famili-
ensachen (5. Aufl. 1994), Rn. 266; ders., in:

Rahm/Künkel, Handbuch des Familienge-
richtsverfahrens (Bearb. Okt. 1994), IV Rn.
266: Eine Erhöhung auch des Gebührensat-
zes soll, wenn bereits der Streitwert herauf-
gesetzt wurde, ausgeschlossen sein.

29 Vgl. OLG Bamberg, FamRZ 1986, 701;
OLG Karlsruhe, FamRZ 1985, 1274. S. weiter
Hartmann, Kostengesetze (33. Aufl. 2004),
BRAGO § 122 Rn. 74; Ebert, Einstweiliger
Rechtsschutz in Familiensachen (2002), § 3
Rn. 192 (S. 360), § 2 Rn. 253ff. (S. 153f.); Zöl-
ler/Philippi, ZPO (24. Aufl. 2004), § 114 Rn.
48; Wax, FamRZ 1985, 10 (11).

30 Vgl. OLG Naumburg, AGS 2003, 23 m.
Anm. N. Schneider = FamRB 2003, 11 m.
Anm. N. Schneider; N. Schneider, in: E.
Schneider, Praxis der neuen ZPO (2003), Rn.
1225

31 Vgl. dazu N. Schneider, AGS 2003, 521ff.;
Kindermann, RVGReport 2004, 20f.; Braun,
RVGReport 2004, 6ff.; von Seltmann, BRA-
GOReport 2003, 230f.; Krause, FamRZ 2004,
148ff.; Braun, BRAGOReport 2003, 102f.;
Henke, AGS 2003, 285; Pohl, BerlAnwBl
2003, 481ff.; Henke, AGS 2003, 1ff.; Braun,
BRAGOReport 2003, 186f..

32 Vgl. zu den Übergangsbestimmungen
ausf. Hansens, RVGReport 2004, 10ff.

33 Vgl. Referentenentwurf Kostenrechtsmo-
dernisierungsgesetz v. 27. 8. 2003, Begrün-
dung S. 158, 256. Ob diese Erwartung
tatsächlich eintreten wird, erscheint indessen
fraglich; zu befürchten ist eher, dass sich der
Streit künftig von der Bestimmung des Ge-
bührensatzes lediglich zu der Festsetzung
des Geschäftswertes (§ 8 Abs. 3 BRAGO)
verlagern wird (so auch bereits N. Schneider,
FamRB 2003, 392).

34 Vgl. Referentenentwurf Kostenrechtsmo-
dernisierungsgesetz v. 27. 8. 2003, Begrün-
dung S. 256.

35 Vgl. Referentenentwurf Kostenrechtsmo-
dernisierungsgesetz v. 27. 8. 2003, Begrün-
dung S. 256.

36 Vgl. zuletzt etwa AG Pankow/Weißensee,
RPfleger 2004, 64.

37 Vgl. Referentenentwurf Kostenrechtsmo-
dernisierungsgesetz v. 27. 8. 2003, Begrün-
dung S. 249.

38 S. auch die Berechnungsbeispiele bei
Krause, FamRZ 2004, 148 (149ff.): seinen
Beispielen zufolge soll das RVG im Familien-
recht nicht unbedingt zu einem höheren Ge-
bührenaufkommen führen. Ähnlich skeptisch
auch Pohl, BerlAnwBl 2003, 481: für Famili-
enrechtler soll das RVG nicht zu Mehreinnah-
men führen.
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Im Zusammenhang mit der Bewertung
von Grundbesitz sind Steuerpflichtige
auf Beratung angewiesen. Rechtsan-
wälte oder Steuerberater sollten im Rah-
men ihrer Beratung eng mit dem Sach-
verständigen zusammenarbeiten. Das
ist das Anliegen dieses Artikels. 

Es wäre nicht sachverständig, wenn ein
Sachverständiger für die Bewertung von
bebauten und unbebauten Grund-
stücken in rechtlichen oder steuerlichen
Fragen beraten wollte. Hier geht es um
Erfahrungen an der Schnittstelle zwi-
schen dem Fachgebiet des Sachver-
ständigen einerseits und dem des
Rechtsanwaltes, bzw. des Steuerbera-
ters andererseits. Eulen nach Athen zu
tragen, lässt sich im Folgenden daher
nicht ganz vermeiden.

Der nach Bewertungsgesetz (BewG) er-
mittelte Grundbesitzwert bildet die
steuerliche Bemessungsgrundlage für
die Übertragung von Grundbesitz. Die
Obergrenze für die Besteuerung bildet
im Sinne des BewG der gemeine Wert.
Grundbesitzwerte sind im Bedarfsfall
festzustellen, z.B. wenn steuerliche Frei-
beträge bei Schenkung oder Erbschaft
überschritten werden. Durch die pau-
schale Ermittlung im Rahmen der „Mas-

senbewertung“ können erhebliche Ab-
weichungen zwischen gemeinen Wert
und Grundbesitzwert entstehen. Mitun-
ter werden Grundbesitzwerte festge-
stellt, die losgelöst vom tatsächlichen
Grundstückmarkt und unangemessen
hoch sind. 

Die Ursachen für die Feststellung zu ho-
her Grundbesitzwerte liegen u.a. darin,
dass im Rahmen der Mindestbewertung
Bodenrichtwerte übernommen werden,
die weder das Bauplanungsrecht, noch
die Bodenwertentwicklung des Bewer-
tungsgrundstückes berücksichtigen.

Berlin gehört wie z.B. München zu den
Ballungsgebieten mit dem höchsten Bo-
denwertniveau. Wegen des hohen Bo-
denpreisniveaus zum 1.1.1996 einer-
seits und den seither fallenden Boden-
preisen andererseits, hat gerade in Ber-
lin die Öffnungsklausel (R163. Nachweis
des niedrigeren Verkehrswerts) seine
besondere Berechtigung. Danach ist es
dem Steuerpflichtigen unbenommen
nachzuweisen, dass der gemeine Wert
(= Verkehrswert) niedriger ist als der
nach den Regeln des BewG ermittelte
Grundbesitzwert. 

Als Nachweis ist regelmäßig ein durch
Gutachten entsprechend §194 Bauge-

setzbuch (BauGB) ermittelter Verkehrs-
wert (gemeiner Wert) erforderlich. Ein
Gutachten ist durch das Finanzamt an-
zuerkennen, wenn es der WertV und der
WertR entspricht (s. auch Schreiben der
Senatsverwaltung Finanzen Berlin vom
7.7.2000). Eine rechtlich relevante Frage
ist in diesem Zusammenhang: Wo ist die
Grenze im Rahmen der Würdigung eines
Gutachtens, bei der die Ablehnung ei-
nes Gutachtens durch das Finanzamt
zur willkürlichen, nicht durch Sachver-
stand getragenen Entscheidung wird.

Verkehrs- und Grundbesitzwert unter-
scheiden sich hinsichtlich des Werter-
mittlungs-stichtages, sowie der -metho-
dik. 

Der Verkehrswert wird nach den rechtli-
chen Vorgaben der Wertermittlungsver-
ordnung (WertV) bzw. der Richtlinie
(WertR 2002) ermittelt. Die WertR ist für
freie Sachverständige zwar nicht bin-
dend, aber im Rahmen der steuerlichen
Bewertung nach BewG anzuwenden. 

In der Verkehrswertermittlung gilt als
Stichtag der Besteuerungszeitpunkt für
die allgemeinen Wertverhältnisse und
der Qualität des Grundstücks. D.h., die
fallende Bodenpreisentwicklung wird im
Verkehrswert berücksichtigt. Für die
steuerliche Bewertung gilt abweichend
davon, dass Bodenrichtwerte zum
Stichtag 1.1.1996 verwendet werden.

Dieser Hauptfeststellungszeitpunkt wur-
de bis zum 31.12.2006 verlängert. Die
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Öffnungsklausel behält somit vorerst
ihre besondere Bedeutung. 

Für ein Grundstück, welches z.B. mit ei-
nem Einfamilienhaus (EFH) bebaut ist,
erfolgt die Bewertung entsprechend
BewG zunächst nach § 146 (bebautes
Grundstück). Dabei wird der Bodenwert
nicht gesondert ausgewiesen, da er
über den „Vervielfältiger“  Berücksichti-
gung findet. Der Wert des bebauten
Grundstückes darf aber nicht geringer
sein, als der Wert des unbebauten
Grundstückes. 

Zu besteuern wäre ansonsten der Wert
des unbebauten Grundstückes (der um
20% verminderte Bodenrichtwert; Min-
destbewertung nach § 145 BewG), so-
weit nicht mit Gutachten ein geringerer
Verkehrswert nachgewiesen wird (§ 146
(7) BewG). 

Ein Grundstück ist entsprechend BewG
dann unbebaut, wenn sich keine be-
nutzbaren Gebäude auf dem Grund-
stück befinden, oder wenn diese nur ei-
ner unbedeutenden Nutzung zugeführt
werden können. Unbedeutend ist eine
Nutzung, wenn die „Jahresmiete“ weni-
ger als 1% des um 20% geminderten
unbebauten Bodenrichtwertes beträgt. 

Selbst wenn im Sinne des Bewertungs-
gesetzes das EFH- Grundstück ein be-
bautes Grundstück und die „Jahres-
miete“ höher als 1% des Wertes für ein
unbebautes Grundstück ist, wird der
Mindestwert eines unbebauten Grund-
stückes durch die Verwaltung als
Grundbesitzwert angesetzt, wenn der
Wert des bebauten Grundstückes gerin-
ger ist, als der des unbebauten Grund-
stückes.

Das wird immer dann der Fall sein, wenn
der Bodenwert direkt ohne Wertkorrek-
turen aus dem Bodenrichtwert zum
1.1.96 abgeleitet wird, obwohl die Merk-
male des Richtwertes (z.B. GFZ) vom
Bewertungsgrundstück abweichen.
Dann wird der Steuerpflichtige in beson-
derer Weise benachteiligt. 

In der Verkehrswertermittlung werden
erforderliche Wertkorrekturen infolge
Abweichungen eines einzelnen Grund-
stücks vom Richtwertgrundstück (z.B.

Maß der baulichen Nutzung) entspre-
chend berücksichtigt. Das Maß der bau-
lichen Nutzung hängt von der Zulässig-
keit eines Bauvorhabens ab, welches
durch das Bauplanungsrecht bestimmt
wird. Dieses Recht bestimmt sich insbe-
sondere nach Bebauungsplan (§ 30
BauGB), der rechtsverbindliche Festset-
zungen über die Nutzungsmöglichkeiten
von Grundstücken enthält. 

Der Bodenwert kann nach WertV (§ 13
Abs.2) aus geeigneten Bodenrichtwer-
ten abgeleitet werden. Die vom Gutach-
terausschuss für unbebaute Grund-
stücke veröffentlichten Bodenrichtwerte
werden in Berlin in Abhängigkeit der Ge-
schossfläche (GFZ pro m2 Grundstücks-
fläche) nach gebietstypischer und nicht
nach zulässiger GFZ ermittelt. Aus dem
Bodenrichtwert kann kein Bauplanungs-
recht abgeleitet werden, d.h. bei einer
abweichenden zulässigen GFZ für das
gegenständliche Grundstück ist der Bo-
denrichtwert anzupassen.  

Grundstücke in einem Bewertungsge-
biet, für welches ein Bodenrichtwert er-
mittelt wurde, können in der baulichen
Ausnutzung sehr unterschiedlich sein.
Die tatsächlich realisierte GFZ ist in Ber-
lin die zuverlässigste Grundlage für die
Bodenwertermittlung bebauter Grund-
stücke. In der steuerlichen Bewertung
ist dagegen entsprechend R161. nur die
zulässige bauliche Nutzung  unbebauter
Grundstücke zu berücksichtigen.

Wenn wie im Beispiel das Hinterland
des EFH- Grundstückes z.B. wegen ei-
ner mit Bebauungsplan begrenzten
Grundstückstiefe nicht bebaut werden
kann, wirkt sich das wertmindernd auf
den Bodenwert aus.

In der pauschalen steuerlichen Bewer-
tung bleibt dieser Umstand unberück-
sichtigt.

Eine höhere bauliche Ausnutzung als die
vorhandene kann über die Restnut-
zungsdauer des vorhandenen EFH nicht
angenommen werden. Zudem würde
eine Freilegung des Grundstückes (Ab-
riss des EFH = Voraussetzung für die
Mindestbewertung) nicht den Gepflo-
genheiten auf dem Grundstücksmarkt

entsprechen, wenn von einer weiteren
wirtschaftlichen Nutzung des vorhande-
nen Gebäudes ausgegangen werden
kann. 

Der bei der Grundbesitzbewertung un-
bebauter Grundstücke pauschal vorzu-
nehmende Abschlag von 20% soll im
Sinne des BewG alle Wertkorrekturen
am BRW berücksichtigen. Dabei geht
die nach BewG durchzuführende Be-
wertung von einer steigenden Boden-
preisentwicklung aus, was in Berlin je-
doch in den letzten Jahren nicht der Fall
war. Der Preisrückgang z.B. für Gebiete
der offenen Bauweise im Westteil der
Stadt beträgt 34% (1996 zu 2003) und
ist weiter rückläufig. 

In einem Verkehrswertgutachten werden
vorgenannte Einflussgrößen, wie Bau-
planungsrecht und Bodenpreisentwick-
lung im Unterschied zur pauschalen Be-
wertung nach BewG entsprechend ge-
würdigt.

Zur Ableitung des Verkehrswertes hat
der Sachverständige entsprechend § 7
WertV das geeignetste Verfahren anzu-
wenden.  

Je nach Art des Grundstückes ist das
Sach- oder Ertragswertverfahren anzu-
wenden. Die Ableitung des Verkehrs-
wertes für ein bebautes Grundstück aus
dem Vergleichswertverfahren erfolgt un-
abhängig vom Bodenwert. Wenn es das
geeignetste Verfahren ist, bietet es we-
niger Angriffsfläche für die Verwaltung.
Die Einsicht in die Kaufpreissammlung
des Gutachterausschusses ist allerdings
mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Im Beispiel wurde für das EFH- Grund-
stück vom Finanzamt ein Bodenricht-
wert angesetzt, der an eine GFZ von 0,6
gebunden ist. Die tatsächliche GFZ be-
trägt nur 0,2 und ist unter Berücksichti-
gung des Bauplanungsrechtes einzuhal-
ten. Im Ergebnis liegt der Verkehrswert
bei etwa 60% des Grundbesitzwertes.
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Der Unterschied ist mit etwa 300.000,-€
erheblich. 

Die zu viel gezahlte Grunderwerbssteuer
beträgt in diesem Fall 10.500,-€, d.h. die
Kosten des Gutachtens entsprechend
HOAI (Honorartafel für Sachverständige)
betragen nur ein Bruchteil dessen, was
der Steuerpflichtige an Steuern spart.

Ein weiteres Beispiel: Ein Mietwohnhaus
in guter Wohnlage in Steglitz. Der Bo-
denrichtwert in diesem Gebiet wird übli-
cherweise von Eigennutzern für Einfami-
lienhäuser gezahlt. Nach BewG führt der
hohe Bodenrichtwert zur Mindestbewer-
tung. Der Verkehrswert für ein Rendite-
objekt (Mietwohnhaus) liegt jedoch un-
ter dem Grundbesitzwert, da der dis-
kontierte Bodenwertanteil am Ertrags-
wert i.d.R. eine unwesentliche Rolle bei
einem Renditeobjekt spielt. Der Unter-
schied beträgt hier beispielsweise etwa
100.000,- €. Bei z.B. 15% Schenkungs-
steuer auf diesen Unterschied lohnt
auch hier ein Gutachten. Mitunter sind
die Wertdifferenzen jedoch größer.

In Gebieten mit hohem Bodenwertni-
veau (ab etwa 200,-€/m2) führt die Min-
destbewertung regelmäßig zu Werten,
die über dem gemeinen Wert liegen
(z.B. Preis eines EFH, der auf dem Markt
üblicherweise gezahlt wird).

„Lohnt“ sich ein Gutachten? Die beiden
o.g. Beispiele geben eine positive Ant-
wort. Jedoch kann das von Objekt zu
Objekt unterschiedlich sein, da die Be-
antwortung der Frage von vielen Fakto-
ren abhängig ist, deren Erläuterung hier
den Rahmen sprengen würde. Am ehe-
sten kann ein Sachverständiger ein-
schätzen, ob ein Gutachten zum Nach-
weis eines niedrigeren Verkehrswertes

führt. Er sollte frühzeitig einbezogen
werden. 

Die Frage ob ein Gutachten lohnt, kann
vor Auftragserteilung durch eine Exper-
tise (Kurzgutachten mit geringeren Ko-
sten) beantwortet werden. Die Kosten
der Expertise werden dann mit den Ko-
sten des ggf. in Auftrag gegebenen Gut-
achtens verrechnet. 

Wenn bereits eine Feststellung des Fi-
nanzamtes vorliegt, ist zu entscheiden,
ob sich ein Einspruch auf der Grundlage
eines Gutachtens „lohnt“. Als Faustregel
kann gelten: Je größer der nach BewG
festgestellte Wertunterschied zwischen
dem bebauten und dem unbebauten
Grundstück, desto eher besteht die
Möglichkeit mit Gutachten einen gerin-
geren Verkehrswert nachzuweisen. 

Einwendungen gegen die steuerliche
Bewertung können noch im Feststel-
lungsverfahren geltend gemacht wer-
den. Erst mit der Steuerfestsetzung sind
die festgestellten Grundstückswerte
bindend. 

Ein vor dem Feststellungsverfahren er-
stelltes Gutachten erspart Aufwand, der
im Widerspruchsverfahren bei dieser
Materie zu erwarten ist. 

Auch hier sollte der Experte (Sachver-
ständige) einbezogen werden, um die
Objekte zu selektieren, bei denen aus
Erfahrung größere Unterschiede zwi-
schen Grundbesitz- und Verkehrswert
zu erwarten sind. 

Manfred Pösel ist Sachverständiger 
www.sv-poesel.de
info@poesel.com
Tel. 030- 241 11 88

Der Berliner
Robenstreit

Die „Allgemeine Verfügung über die
Amtstracht der Berliner Rechtspflegeor-
gane“ kann Kollege RA Andreas Jede
nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis neh-
men. Unter dem Zeichen „Kuriositäten-
kabinett“ streitet er mit der Senatsver-
waltung (Widerspruch):

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Interesse habe ich Ihre Allgemeine
Verfügung über die Amtstracht der 
Berliner Rechtspflegeorgane vom
03.02.2004, mit Wirkung vom
15.02.2004 in Kraft getreten, aber erst
im Amtsblatt vom 20.02.2004 veröffent-
licht, zur Kenntnis genommen.

Mit Sicherheit ist der von Ihnen gere-
gelte Problembereich vordringlich und
bedurfte der Regelung.

Allein, der Sinn verschließt sich mir zur
Gänze. Muss ich als Rechtspflegeorgan
während meiner Dienstgeschäfte per-
manent die Robe tragen, in Mandanten-
gesprächen den von Friedrich verordne-
ten Kittel tragen? Oder gar außerhalb
des Dienstes am Biertresen mich mit
dem Schmucke verkleiden? Wären die
Amtsgerichtssäle nicht so maßlos über-
heizt, könnte ich mich mit dem Gedan-
ken an das Tragen der Amtstracht vor
dem Amtsrichter im Gebäude des Amts-
gerichtes anfreunden.

Bekanntlich ist das Los des selbständi-
gen Rechtsanwaltes schwer mit der Ar-
beitszeitordnung in Einklang zu bringen.
Soll ich meine Kinder mit dem Kittel er-
schrecken?

Der Text der genialen Allgemeinen Ver-
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fügung lässt nicht erkennen, dass sich
die Verpflichtung auf die in § 20 AGGVG
aufgeführten Anlässe beschränkt. Nach
dieser Norm ist die Senatsverwaltung
für Justiz ermächtigt, die Amtstracht zu
bestimmen. Nun würde ich es zwar be-
grüßen, wenn die Damen zur Amtstracht
hochhackige Schuhe trügen und die
Herren in langen Hosen erschienen, al-
lein, die Ermächtigungsnorm gibt Ihnen
lediglich das Recht, die Amtstracht zu
regeln, nicht jedoch – wie von Ihnen un-
ter II. Nr. 6. geschehen – das Drum-
herum zu bestimmen.

Ich bin auch künftig nicht bereit, Kra-
watten zu tragen. Auch weiterhin werde
ich bei entsprechenden Anlässen vor
den Straf- oder Kollegialgerichten den
Kurzbinder, auch Fliege oder Schleife
genannt, tragen. Auch wenn es mir letzt-
lich egal ist, möchte ich nicht in den
Ruch kommen, durch dieses Verhalten
gegen Ihre denkwürdige Allgemeinver-
fügung zu verstoßen.

Nun habe ich bereits 1995 gegen die
nicht minder geistvolle Verfügung vom
07.02.1994 Widerspruch erhoben, der
nie beschieden wurde. Dieses Mal bitte
ich darum, diesen Widerspruch, der auf-
schiebende Wirkung hat, zeitnah zu ent-
scheiden; offensichtlich ist bei Ihnen im
Hause ausreichend Zeit vorhanden.

Bei der Bescheidung des Widerspruchs
bitte ich mir auch mitzuteilen, woher die
legislative Kompetenz (nicht die offen-
sichtliche fachliche Kompetenz) zum Er-
lass einer derartigen Vorschrift stammen
soll. Der Bundesgesetzgeber hat von
seiner Gesetzgebungskompetenz Ge-
brauch gemacht, und die so wichtige

Regelung findet sich in § 20 der Berufs-
ordnung, der durch § 59 b II Nr. 6 lit. c)
BRAO legitimiert ist. Diese Regelung ist
abschließend; dem Landesgesetzgeber
und erst recht einer Justizverwaltung ist
nicht das Recht gegeben, darüber hin-
ausgehende Regelungen zu setzen.

Das gleiche hat Ihnen mit viel schöneren
Worten und juristisch sorgfältig formu-
liert der Vorstand der Rechtsanwalts-
kammer Berlin mitgeteilt und auch noch
ein paar Fundstellen zum Nachlesen ge-
nannt. Die Anhörung der Rechtsan-
waltskammer scheint eine Farce zu sein,
denn nach meiner – zugegebenermaßen
schwachen Erinnerung – entspricht die
veröffentlichte Verfügung dem von Ih-
nen zur Stellungnahme übersandten
Entwurf.

Namens der im Briefkopf aufgeführten
Kollegen sowie der Kollegen Alexander
Jeroch und Ralf Krägeloh erhebe ich

Widerspruch

gegen die Allgemeine Verfügung über
die Amtstracht der Berliner Rechtspfle-
georgane vom 03.02.2004. Zur Begrün-
dung der Widersprüche der Kollegen
beziehe ich mich ausschließlich auf die
nicht vorhandene Normsetzungskompe-
tenz.

Mit freundlichen Grüßen…

�

Antwort (Widerspruchsbescheid) der
Senatsverwaltung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihren Widerspruch vom 2. März 2004 –
Kuriositätenkabinett – gegen die oben

genannte Allemeine
Verfügung weise
ich zurück.

Wie Ihnen durch ei-
nen Vergleich der
Allgemeinen Verfü-
gungen über die
Amtstracht der
Berliner Rechts-
pflegeorgane vom
3. Februar 2004
und 14. Februar
1994 sicherlich be-

kannt sein dürfte, haben sich keine in-
haltlichen Änderungen ergeben. Der Ar-
beitsaufwand für den Neuerlass, der
durch das Außerkrafttreten der früheren
Allgemeinen Verfügung vorgegeben
war, dürfte denjenigen Arbeitsaufwand,
den Sie mit Ihrem Telefax und Ihrer E-
Mail hatten, nicht überschreiten.

Soweit Sie darauf hinweisen, dass Sie
auch künftig nicht bereit seien, Krawat-
ten zu tragen, sondern von Ihnen so ge-
nannte Kurzbinder verwenden werden,
möchte ich Sie auf die Definition des
Begriffs Krawatte in Wahrigs Deut-
schem Wörterbuch hinweisen, wonach
die Fliege eine zur Querschleife gebun-
dene Krawatte ist. Die von Ihnen ge-
wählte Amtstracht entspricht danach
voll und ganz der Allgemeinen Verfü-
gung.

Wegen der von Ihnen gerügten nicht
vorhandenen Normsetzungskompetenz,
ist § 20 des Gesetzes zur Ausführung
des Gerichtsverfassungsgesetzes (AGGVG)
zu beachten. Danach bestimmt die Se-
natsverwaltung für Justiz die Amtstracht
auch für die Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte.

Diese Regelungen sind durch die Ge-
setzgebung zum anwaltlichen Standes-
recht nicht aufgehoben worden (vgl.
OLG Braunschweig NJW 1995, 2113,
2114). Der Bundesgesetzgeber ging bei
Verabschiedung des § 59b Abs. 2 Nr. 6c
der Bundesrechtsanwaltsordnung
(BRAO) ersichtlich vom Fortbestand der
gewohnheitsrechtlich begründeten Be-
rufspflicht zum Tragen einer Amtstracht
der Rechtsanwälte aus. Dementspre-
chend hat er der Satzungsversammlung
„nur“ die Kompetenz, „das Nähere“ zu
dieser besonderen beruflichen Pflicht zu
bestimmen, übertragen. Dem hat die
Satzungsversammlung dadurch Rech-
nung getragen, dass sie im Grundsatz
an dieser Berufspflicht festhielt (vgl. §
20 Satz 1 der Berufsordnung für
Rechtsanwälte). Die Ermächtigungs-
norm des § 59b BRAO regelt lediglich
die standesrechtliche Frage des Roben-
tragens. Aus den Gesetzesmaterialien
lässt sich nicht entnehmen, dass der
Bundesgesetzgeber die gerichtsverfas-
sungsrechtliche Verpflichtung zum Tra-
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gen der Amtstracht, die durch § 20
AGGVG begründet wird, einschränken
wollte. Die gerichtsverfassungsrechtli-
chen Regelungen werden durch die Be-
stimmungen der Bundesrechtsanwalts-
ordnung nicht berührt. Im Übrigen wäre
es dem (Landes-)Gesetzgeber zudem
gestattet klarzustellen, was im Sinne
des § 20 der Berufsordnung für Rechts-
anwälte üblich ist (vgl. Weber NJW
1998, 2673, 2674).

Mit freundlichen Grüßen …

�

Die Glossenfolge im Forum des Berliner
Anwaltsblattes Heft 3, S. 113 ff hat
Rechtsbeistand Horst Weigert sehr
amüsiert. Er verweist dabei auf Isele,
Kommentar zur BRAO, herausgegeben
1976: 

Anhang zu § 43 / Amtstracht

III. Der Inhalt der Verpflichtung

A. Die Amtstracht besteht nicht nur aus
der Anwaltsrobe, sondern auch aus
dem weißen Hemd und der weißen Kra-
watte, soweit nicht gewohnheitsrecht-
lich in einzelnen Bezirken etwas anderes
gilt.

....

Der Rechtsanwalt trägt zwar die An-
waltsrobe, erscheint jedoch im übrigen
unter Nichtbeachtung der Verpflichtung.
Hierher gehören farbenfreudige (Sport-)
Hemden, ebensolche Krawatten, die ge-
legentlich auch noch fehlen. Häufig be-
ruhen solche Verstöße auf reiner Be-
quemlichkeit oder Nachlässigkeit.
Ebenso häufig sind sie aber auch die
„kleine Demonstration“ der Mißachtung
der Verpflichtung.

�

Kollege RA Konrad Rauter begehrte in
Sachen Amtstracht für Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte Auskunft von
der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Ar-
beit und Frauen:

Die „Allgemeine Verfügung über die
Amtstracht der Organe der arbeitsge-
richtlichen Rechtspflege“, die am
19.03.2004 im Amtsblatt für Berlin ver-

öffentlicht worden ist, macht mir leider
einige Sorgen, die ich bitte, möglicher-
weise durch eine neue „Allgemeine Ver-
fügung“ oder eine „Allgemeine Ausle-
gungsregel zur Allgemeinen Verfügung“
zu zerstreuen. Sollte allerdings ich nur
ganz allein Probleme sehen, so genügt
mir eine knappe Erläuterung durch Ihre
Verwaltung.

Schon die Ermächtigungen des § 15
Abs. 1 und des § 34 Abs. 1 des Arbeits-
gerichtsgesetzes, auf die Sie die „Allge-
meine Anordnung“ stützen, bereiten mir
eine Mischung aus Unbehagen und
Freude.

Ich spüre Unbehagen darüber, dass ich
im Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit,
falls ich dort tätig werde, Ihrer Dienst-
aufsicht unterstehen sollte. Ich kann mir
selbst bei extremer Anspannung meiner
Fantasie nicht vorstellen, dass Sie die
Dienstaufsicht über mich führen dürfen.

Es freut mich, dass Sie den Begriff Ver-
waltung weit auslegen. sonst würde ich
es gar nicht wagen, mich in Fragen der
Amtstracht der Anwälte an Sie zu wen-
den. Ich war bisher der Auffassung,
dass das Tragen der Amtstracht schon
längst geregelt sei, und zwar im Berufs-
recht der Rechtsanwälte (§ 20 BORA).

Nach der Lektüre der Ziffer 2. der „All-
gemeinen Anordnung“ habe ich meine
Robe betrachtet. Ich habe entsetzt fest-
gestellt, dass sie den Anforderungen der
„Allgemeinen Anordnung“ nicht ent-
spricht; die Robe hat zwar an den Är-
meln einen Besatz aus Seide, ebenso an
beiden Vorderseiten rings um die Hals-
öffnung bis zum Saum. Allerdings ist der
Rand der Robe nach unten zwischen
Knie und Fuß nur an der Vorderseite
handbreit mit Seide besetzt; auf der
Seite und rückwärts am Rand der Robe
befindet sich kein Besatz.

Ich bitte also um eine Auskunft, ob ich
am seitlichen und hinteren Rand der
Rübe für künftige Auftritte vor den Ar-
beitsgerichten einen Seidenbesatz an-
bringen soll.

Gleichzeitig bitte ich um eine verbindli-
che Auskunft, ob auch ich gegebenen-
falls eine weiße Schleife zur Amtstracht

tragen darf, obwohl ich keine Frau bin –
oder wenigstens eine Schleife in einer
anderen unauffälligen Farbe. Nach dem
Wortlaut der „Allgemeinen Verfügung“
dürfte ich nur eine weiße oder eine an-
dere in unauffälliger Farbe getönte Kra-
watte tragen.

Im übrigen freut es mich, dass in diesen
schwierigen Zeiten noch genügend Res-
sourcen in der Arbeitsverwaltung zur
Verfügung stehen, um drängend er-
scheinende Probleme unseres Rechts-
staats mutig aufzugreifen und allge-
meinverbindlich zu regeln.

Mit freundlichen Grüßen…

Zur Arbeit der 
PIN-AG

Kollege RA Uwe Hiller schreibt an die
Rechtsanwaltskammer Berlin:

Die PIN AG bringt meine Bürostruktur
völlig durcheinander!

Offensichtlich ist die PIN-AG außer-
stande, an ein Postfach, über das die
Mehrheit der Rechtsanwälte verfügt, zu
liefern. Konsequenz hieraus ist, dass die
Lieferzeit mehrere Tage beträgt.

Außerdem kommen Lieferungen der
PIN-AG zumeist erst am späten Nach-
mittag, also zu einem solchen Zeitpunkt
an, wenn bei Rechtsanwälten üblicher-
weise die Sprechstunde gehalten wird.
Durch besonders späte Lieferzeit wird
der Geschäftsbetrieb eines normalen
Rechtsanwaltsbüros, welches im Allge-
meinen vormittags mit der Wiedervorla-
gen-Bearbeitung und Postsuche, mit-
tags mit der Postbearbeitung und nach-
mittags mit den Mandantengesprächen
beschäftigt ist, völlig durcheinanderge-
bracht.

Außerdem sind mir über die PIN-AG
Briefe zugestellt worden, die nicht für
mich bestimmt waren, und ich habe mit-
bekommen, dass Briefzustellungen
durch die PIN-AG in das Umland Berlins
mehrere Tage, wenn nicht sogar Wo-
chen dauern.
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Auch ist die PIN-AG oftmals nicht in der
Lage, Schriftstücke mit PZU zuzustel-
len.

Es haben sich schon mehrere Kollegen
über das Verhalten der PIN-AG aufge-
regt. Können Sie bitte dafür sorgen,
dass die Gerichte nicht mehr die PIN-
AG beauftragen? Hilfsweise wäre eine
Intervention dahingehend wünschens-
wert, dass Sie im Sinne der Rechtsan-
waltschaft dafür sorgen könnten, dass
die PIN AG auch Postfächer beliefert.

Mit freundlichen Grüßen …

*

Zwischenzeitlich hat sich etwas ge-
tan:

....

Ich habe mich bei den Behörden und
Gerichten, mit denen ich besonders
häufig zu tun habe, über die PIN-AG be-
schwert. Die Beschwerden wurden dort
zur Kenntnis genommen, ohne das sich
etwas geändert hat. Die PIN-AG arbeite
preiswerter als die Post und aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten wolle man
mit der PIN-AG weiterhin zusammenar-
beiten. Die Beschwerden haben also
nichts gebracht. 

Ich habe mich darüber hinaus direkt bei
der Zentrale der PIN-AG beschwert, und
man hat mir zu meiner Freude daraufhin
zugesagt, dass die Zustellung nunmehr
vormittags erfolgen werden. Hierfür
gäbe es besondere Zusteller. Meckern
lohnt sich also.

Aus diesem Grunde empfehle ich den
Kollegen und Kolleginnen, die ebenfalls
unter der Nachmittagszustellung der
PIN-AG leiden, sich direkt mit der PIN-
AG zu beschweren. Die PIN-AG wird
zwar keine Postfächer beliefern, jedoch
kann man durch Beschwerden dort et-
was erreichen. Die Beschwerdestelle
der PIN-AG lautet wie folgt:

PIN-AG
Wolfener Straße 36
12681 Berlin

Stadtforum:

Les Misérables –
Verlängerung 

Angebot für Mitar-
beiter und An-

gehörige unserer
Partnerfirmen

Die immer noch unerwartet hohe Reso-
nanz für die Produktion Les Misérables
zeigt uns, dass unser Angebot weiterhin

attraktiv ist. Nachdem unsere Aktion
Firmenrevolution Ende März auslaufen
sollte, haben wir uns entschlossen die
Aktion nochmals zu verlängern.

Daher gilt: Weiterhin buchbar für alle
Vorstellungen bis zum 30.6.2004

25 % Ermäßigung incl. Begrüßungs-
sekt.

Anwalts 
Bedürfnisse

Als ich vor nunmehr 13 Jahren in den
Westen – oder eher: der Westen zu mir-
kam, lernte ich zuallererst zwei Dinge:
Erstens: Um uns selber müssen wir uns
selber kümmern und Zweitens: Öffentli-
che Gebäude haben öffentliche Toilet-
ten.

Zu letzteren gehören zweifellos die Ju-
stizpaläste dieser Republik, zu diesen

wiederum ebenso zweifellos das Land-
gericht Berlin, Tegeler Weg.

Nach einer Stunde im Stau auf der
Stadtautobahn und der – oft vergebli-
chen- Suche nach einem kostenfreien
Parkplatz, führt der erste Weg vor dem
eigentlichen Termin häufig und notwen-
digerweise auf’s „Örtchen“.

Das nächstliegende dieser Etablisse-
ments befindet sich, vom Haupteingang
betrachtet, gleich links, halbe Treppe.
Dummerweise wird dieser Nähevorteil
durch die unangenehme Tatsache kom-
pensiert, dass sich hinter dieser Tür auf
gerade mal 1m Breite und 2,5 m Länge
nur ein Urinal, ein kleines Waschbecken,
ein Drahtbehältnis für benutzte Papier-
handtücher und –hinter einer weiteren
Tür- ein WC befinden. Dies nun führt re-
gelmäßig zu zwei Problemen: Einerseits
zu dem traditionellen aller Berliner Ge-
richte, nämlich der mangelnden Gele-
genheit, Akte, Tasche und Robe auch
nur irgendwo abzulegen und anderer-
seits zu dem speziellen der schnellen
Überfüllung dieser Bedürfniskammer.

So blieb mir, als ich vor kurzem, erneut
der Not gehorchend, diese Räumlichkeit
betrat und einen älteren Herrn vor dem
Urinal erblickte, der augenscheinlich
kein Anwalt war, nichts weiter übrig, als
meine Tasche auf jenen Papiertuchmül-
leimer gleich rechts neben der Tür zu
stellen, die Robe darüber zu legen und
mich an Waschbecken und Urinal nebst
Mann – ohne diesen in Porzellankontakt
zu bringen – vorbei zum WC zu be-
und meinem Bedürfnis nachzugeben. 

Noch während es sprudelte, sprudelten
auch meine Gedanken: Was, wenn der
Mann da draußen, jetzt, wo ich hilflos
am Ende dieses Schlundes, zudem
durch eine Tür getrennt, meiner Biologie
gehorchte, ganz einfach im Hinausge-
hen meine Tasche samt Akte, Handy
und Brieftasche an sich nähme? Und so
lauschte ich angestrengt auch jedem
Geräusch hinter der Tür, um feststellen
zu können, wann der Mann da draußen
denn nun zu Ende kommen und fertig
sein würde.

Irgendwann war er es- und ich war es
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noch nicht! Ich erhöhte den Druck und
lauschte noch immer angestrengt nach
draußen. Zu meiner Beruhigung hörte
ich nun das Fließen des Wassers aus
dem Hahn am Waschbecken.

Dann war Stille. Ich sprudelte nun noch
schneller. Endlich geschafft; Reißver-
schluß zu und – Angstschweiß auf der
Stirn – aus der Tür gestürzt.

Vor mir ein Bild der Hilflosigkeit: Der et-
was verklemmt wirkende ältere Herr
hielt eine nun benutzte Papierserviette in
den Händen und fragte mich höflich und
in feinster sächsischer Mundart: „Könn-
ten Sie bitte Ihre Tasche da wegneh-
men, isch kann doch da sonst nüscht
reinwerfen; und isch wollt doch Ihre Sa-
chen nich anfassen...“

RA Dan Mechtel, Berlin

Brandenburg ist
groß und Europa

weit!
Kollegin RA Gabriele Dann, Wildau,

schreibt an das Berliner Anwaltsblatt:

Auf Hinweis aus dem Anwaltsblatt be-
warb ich mich bei meiner zuständigen
Kammer um den Europa- und bundes-
einheitlichen Ausweis, denn meine alte
Ausweiskarte ziert ein Foto aus längst
vergangenen Jahren.

„Persönlich – vertraulich“ teilte mir die
Rechtsanwaltskammer des Landes
Brandenburg daraufhin mit, dass sie
sich derzeit nicht am Programm zur Ein-
führung des neuen Ausweises beteiligt.

Man will nicht annehmen, dass Bran-
denburg inzwischen dort angekommen
ist, wo sich Meck-Pomm zu Zeiten Bis-
marcks befand, der meinte, wenn die
Welt unterginge, ginge sie in Meck-
Pomm 100 Jahre später unter.

Das wird doch die Brandenburgische
Rechtsanwaltskammer nicht annehmen,
oder?

Vorsitzender 
Richter LG Berlin
Lothar Jünemann 
in das Präsidium 
des DRB gewählt

Im April 2004 wurde Lothar Jünemann,
Vorsitzender Richter einer Kammer für
Handelssachen am Landgericht Berlin,
zum Mitglied des Präsidiums des Deut-
schen Richterbundes gewählt.

Jünemann wurde 1958 in Recklinghau-
sen geboren und wuchs in Äthiopien,
Bolivien sowie Deutschland auf. Nach
dem Abitur 1977 (Aloisiuskolleg Bad
Godesberg) wurde er von 1977 bis 1979
Zeitsoldat. Von 1979 bis 1984 studierte
Jünemann in Freiburg i. Br. und Regens-
burg; 1984 folgte das 1. Staatsexamen
in Bayern. 1987 das 2. Staatsexamen in
Berlin.

Vom Sommer 1987 bis März 1988 war
Jünemann als Rechtsanwalt in Berlin
tätig, im April 1988 folgte die Ernennung
zum Proberichter. Im Frühjahr 1991
wurde Jünemann zum Richter am Land-
gericht ernannt, von 1997 bis 1998 er-
folgte die obergerichtliche Erprobung
am Kammergericht. Seit 1999 ist Jüne-
mann Vorsitzender Richter einer Kam-

mer für Handelssachen am Landgericht
Berlin.

Jünemann, der Mitglied des Deutschen
Richterbundes seit 1988 ist, bekleidete
von 1991 bis 1993 das Amt eines Vor-
standsmitgliedes (Kassenführer) des
Berliner Landesverbandes des Deut-
sche Richterbundes; von 1993 bis 1995
war Jünemann stellv. Vorsitzender des
Berliner Landesverbandes des DRB. In

den Jahren 1995 bis 2003 war Jüne-
mann Vorsitzender des Berliner Landes-
verbandes und zugleich Mitglied des
Bundesvorstandes des DRB.

Herr Vorsitzender Richter Lothar Jüne-
mann ist verheiratet und Vater zweier
Kinder (11 und 14 Jahre).

Der Berliner Anwaltsverein wünscht
Herrn Jünemann auch in seiner neuen
verantwortungsvollen Tätigkeit alles
Gute und viel Erfolg.

RA Mirko Röder
– BAV-Vorstand –

Forum / Personalia
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Cottbuser 
Anwaltverein e.V.

Bei der letzten Mitgliederversammlung
des Cottbuser Anwaltverein e.V. wurde
satzungsgemäß der Vereinsvorstand
neu gewählt.

Alle 7 Vorstandsmitglieder haben wieder
kandidiert und sind von der Mitglieder-
versammlung auch wiedergewählt wor-
den. Beim Vorstandsvorsitz hat es je-
doch einen Wechsel gegeben. Der
langjährig als Vorsitzender tätige
Rechtsanwalt Ulrich Böhme hat auf 
eigenen Wunsch nicht mehr für den Vor-
sitz kandidiert. Gemäß seiner Empfeh-
lung ist Rechtsanwalt Bengt Kanzler
zum Vorstandsvorsitzenden gewählt
worden.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusam-
men:

• Rechtsanwalt Bengt Kanzler
(Vetschau) – Vorsitzender

• Rechtsanwalt Gunnar Maywald
(Cottbus) – Stellvertreter

• Rechtsanwalt Detlef Harbs
(Doberlug Kirchhain) – Schatzmeister

• Rechtsanwalt Ulrich Böhme
(Cottbus) – Vorstandsbeisitzer

• Rechtsanwalt Jürgen Grumbt
(Forst) – Vorstandsbeisitzer

• Rechtsanwältin Diana Timpe
(Cottbus) – Vorstandsbeisitzer

• Rechtsanwalt Christian Dreher
(Lübben) – Vorstandsbeisitzer

Der Vorstand ist für eine 2jährige Wahl-
periode gewählt worden.

Kanzler
– Vorsitzender –

Struppe & Winckler:
Neuer Standort am
Gendarmenmarkt

Traditionsbuchhandlung zieht nach
Berlin-Mitte – Alternative zum Kie-
pert-Haus

Die Fachbuchhandlung Struppe &
Winckler verlegt nach mehr als 100 Jah-
ren ihren Standort innerhalb Berlins von
der Potsdamer Straße 103 zum Gendar-
menmarkt in das „Emporium“ Moh-
renstraße 34. Mit der Mietvertragsunter-
zeichnung im April ist die Entscheidung
für die Innenstadt Berlins und den Um-
zug endgültig gefallen. „Wir haben da-
mit eine hervorragende Alternative zu
den vorübergehend angestellten Überle-
gungen gefunden, das Kiepert-Haupt-
haus in der Hardenbergstraße zu bezie-
hen“, so Stefan Mentzel (42), Geschäfts-
führer der Fachbuchhandlung.

„Der neue Standort ist maßgeschnei-
dert“, so Mentzel weiter, „die Buch-
handlung ist zentral gelegen, einige Mi-
nisterien insbesondere das Justizmini-
sterium, Behörden, Botschaften, Me-
dien und Unternehmen befinden sich in
unmittelbarer Nachbarschaft.“ Auch die
Friedrichsstraße sowie die Humboldt-
Universität liegen zukünftig im Einzugs-
bereich von Struppe & Winckler. Die
neue Buchhandlung wird auch mehr
Platz bieten: Das Dienstleistungszen-
trum vergrößert sich auf über 1.000 qm.
Ein großzügiges Atrium bietet Raum für
Vortragsreihen, Veranstaltungen und
Empfänge. Die ersten Tiefgaragenplätze
sind bereits für Kunden reserviert.

Doch mit dem neuen Standort sollten

sich nicht nur die Lage und die Räum-
lichkeiten der Buchhandlung verbes-
sern. Struppe & Winckler hat in den letz-
ten Jahren den inneren Wandel vollzo-
gen von der traditionellen Fachbuch-
handlung zum Infobroker mit
umfassender Versorgung für anspruchs-
volle Kunden aus Anwaltschaft, Wirt-
schaft und Verwaltung. Der Umzug in
das neue Gebäude mit seiner moder-
nen, transparenten Architektur kommu-
niziert diesen inneren Wandel nun auch
nach außen.

Ein genauer Termin für den Umzug steht
noch nicht fest, voraussichtlich Mitte
September 2004. „Wir werden unsere
Kunden rechtzeitig informieren“, so Ste-
fan Mentzel, „und sie können sich dar-
auf verlassen, dass unsere Buchhand-
lung auch nach der Modernisierung wei-
terhin für höchste Kompetenz, schnellen
Service und Tradition steht“.

Kontakt Struppe und Winckler GmbH
und Co. KG:
Stefan Mentzel
Geschäftsführer Struppe und Winckler
Tel.: (030) 21 50 91-30
Fax: (030) 26 29 611
E-Mail: smentzel@struppe-online.de

RAin Sabine Jürgens, 
Verlag Dr. Otto Schmidt KG

Transpondertechnik
im Büro?

Akten lokalisieren, digital dik-
tieren und Dokumente mana-

gen mit Findentity!
Man muss es sehen, um es zu glauben:
Noch nie gab es eine so effiziente Ver-
bindung zwischen Papier und EDV.
Transpondertechnik und optische Bild-
analyse mit Findentity 3.0 machen es
möglich.

Wo ist die Akte? Mit Findentity kein Pro-
blem: ein Klick und das System zeigt
den Standort! Ein Dokument wieder auf
den Bildschirm bringen, um Fehler zu
korrigieren? Nicht mehr durch Menüs
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klicken, sondern einfach unter eine Ka-
mera halten, und das Dokument ist auf-
gerufen! Auch ganze Akteninhalte kön-
nen automatisch aufgerufen, Texte, E-
Mails, eingescannte Dokumente und di-
gitale Diktate werden ohne Klicken
automatisch zur richtigen Akte abge-
speichert.

Das mehrfach prämierte und inzwischen
vielfach eingesetzte Lokalisations- und
Aktenmanagementsystem Findentity
der Firma Thax Software hat sich zu ei-
nem vollständig integrierten Komplett-
system entwickelt. Findentity wurde ur-
sprünglich als Suchsystem – insbeson-
dere für Akten und Bücher – entwickelt.
Damit erspart es seit 1999 Mitarbeitern
in Kanzleien viel Arbeit – so auch in der
Berliner Rechtsanwalts- und Notariats-
kanzlei Bartsch & Bongard.

Wer eine Akte sucht, findet sie in Sekun-
den mittels einer im Bürobereich neuen
Technik, der „Radiofrequenzidentifika-
tion“ (RFID). Dazu wird die Akte mit ei-
nem „Transponder“ versehen, einem
selbstklebenden, papierflachen, batteri-
elosen Sender, mittels dem die Akte von
einem etwa DIN A4 großen und flachen
Lesegerät identifiziert wird. Werden Ak-
ten – bis zu 30 gleichzeitig – über das
Lesegerät geführt, erkennt das System
diese und speichert den Lageort ab.
Wird eine Akte später gesucht, zeigt die
Findentity-Software den Standort an-
schaulich auf einem Raumplan an.

Doch Findentity nutzt die Technik nicht
nur zur Suche der Akten. Zu jeder Pa-
pierakte wird ein Pendant im Computer
angelegt. In dieser elektronischen Akte
werden alle Dateien, wie Schriftsätze, E-
Mails, Unfallfotos usw., gespeichert –
und zwar ohne, wie sonst üblich, erst
nach dem richtigen Ordner zu suchen.
Man hält einfach die Akte am Arbeits-
platz an das Lesegerät und Findentity
weiß, an welchem Fall man arbeitet.
Ebenso einfach können Fremddoku-
mente eingescannt und sofort richtig
abgespeichert werden. Dadurch wird
eine einzigartige Verbindung zwischen
Papier und elektronischen Dokumenten
geschaffen.

Mit dem in Findentity 3.0 integrierten di-

gitalen Diktiersystem nebst Spracher-
kennung ist Findentity zu einem Kom-
plettsystem geworden: Durch die Ver-
bindung von elektronischer Identifika-
tion und digitaler Diktiertechnik wird
eine bisher unerreichte Bearbeitungs-
schnelligkeit und -sicherheit erreicht.
Der Anwalt benötigt keine Diktatbänder
mehr, sondern diktiert direkt in den
Computer. Dabei muss er nicht – wie bei
herkömmlichen digitalen Systemen üb-
lich – zu jedem Diktat einen elektroni-
schen Begleitzettel ausfüllen. Jede Akte
wird nämlich durch das Lesegerät er-
kannt und das Diktat automatisch zuge-
ordnet. Die endlose Suche in Diktatbän-
dern oder Verzeichnissen auf dem PC
ist damit Vergangenheit. Jede Se-
kretärin hat über das Netzwerk auf jedes
Diktat Zugriff. Diktate können auch per
E-Mail an externe Schreibbüros ver-
sandt werden. Verwendet wird die
Technik der führenden Hersteller, wie
Grundig, Olympus u.a.. 

Doch damit nicht genug. Es gibt noch
viele weitere Details, die Freude ma-
chen. Findentity ist in der Praxis von An-
waltskanzleien entwickelt worden, und
daraus resultiert auch die besonders
einfache und intuitive Bedienbarkeit
ohne überflüssigen Schnick-Schnack.
Weitere Funktionen sind u.a. die Inte-
gration in Microsoft Word, wodurch
Textbausteine automatisch mit Akten-
daten ausgefüllt werden, Termin- und
Aufgabenlisten mit automatischer Erin-
nerung bei dem Mitarbeiter, bei dem die
Akte liegt, Versand von Nachrichten zu
Akten, Erfassung von Aktenbearbei-
tungszeiten oder die Identifikation von
Anrufern bei Einbindung der Telefonan-
lage.

Mit dem System QuickOpen werden
einzelne Dokumente automatisch mit ei-
nem OpticMarker, eine ca. 5x5 mm
große gedruckte Markierung, gekenn-
zeichnet. Beim Speichern merkt sich die
Software den Speicherort. Hält man
später das ausgedruckte Dokument mit
der Markierung unter eine WebCam,
wird sein Speicherort festgestellt und es
wieder aufgerufen. QuickOpen ist ein-
zeln oder integriert in Findentity erhält-
lich. 

Als eine der ersten Kanzleien hat das
Büro Bartsch & Bongard Findentity vor
fünf Jahren an zehn Arbeitsplätzen in-
stalliert und seitdem ständig erweitert.
Die Einführung ist bei allen Mitarbeitern
auf große Zustimmung gestoßen. Aus-
schlaggebend war v.a. der sofort er-
kennbare praktische Nutzen: Nicht nur,
dass die lästige Aktensuche wegfällt,
durch die vollständige Integration aller
im Büroalltag erforderlichen Elemente
wird eine einzigartige Harmonisierung
der Abläufe erreicht. Zudem ist das Sy-
stem voll an den Bedürfnissen des An-
wenders orientiert, der keine komplizier-
ten "Spielregeln" beachten muss, son-
dern nach einer Einführung von ca. 20
bis 30 Minuten problemlos arbeiten
kann.

Aber nicht nur kleinere Anwaltskanzleien
gehören zu den Kunden. Auch Notare,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unter-
nehmen und Banken sowie internatio-
nale Kanzleien setzen Findentity inzwi-
schen ein. Dabei erhält jeder ein System
genau nach seinen Anforderungen. Wer
z.B. nur Akten suchen möchte, be-
kommt eine Light-Version von Finden-
tity. Das System amortisiert sich inner-
halb weniger Monate – bei Leasing vom
ersten Tag an –, von der Stressminimie-
rung und Zufriedenheit der Mitarbeiter
und Mandanten ganz zu schweigen.

Mehr Informationen im Internet:
www.thax.de. Die Produktbroschüre
kann bei Thax Software unter 030-
89064140 angefordert werden.

Autor: Rechtsanwalt Axel Bartsch
(Kanzlei Bartsch & Bongard, Berlin)

Der Kontakt zwischen BERLINER AN-
WALTSBLATT und Autor wurde freund-
lichst hergestellt von Herrn Jürgen Tech,
Direktor und Beauftragter der Ge-
schäftsleitung der Deutschen Bank Pri-
vat- und Geschäftskunden AG, Region
Berlin
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Präsentation von Findentity und
QuickOpen:

Mittwoch, 2. Juni 2004 – 18.30 Uhr

Thax Software GmbH, Halberstädter
Str. 6, 10711 Berlin, 1. OG links



Sie sind redegewandt, diskussionsfreu-
dig und nie um eine Antwort verlegen.
Jedoch gehören viele Anwälte zweifels-
ohne nicht zu denen, die sich als erste
mit neuer Technik auseinandersetzen.
Eher trifft man sie in der Gruppe der
Nachzügler an. Doch nach und nach fin-
den neue Technologien Einzug in die
Anwaltskanzleien. Zu diesem Ergebnis
kommt eine von der International Bar
Association und LexisNexis gemeinsam
durchgeführte internationale Vergleichs-
studie. Gegenüber ihren ausländischen
Kollegen zeigten sich dabei die deut-
schen Juristen besonders aufgeschlos-
sen, wenn es um den Einsatz von Tech-
nik bei ihrer täglichen Arbeit geht. Mo-
derne Technologien wie Internet und
Onlinerecherchedatenbanken verändern
in raschem Tempo die traditionelle Ar-
beitsweise der Juristen und damit auch
das Berufsbild.

Deutsche stehen Technikeinsatz 
besonders aufgeschlossen gegenüber

Dabei kommt dem Wissen über den
Umgang mit modernen Technologien in
Kanzleien eine immer größere Bedeu-
tung zu. „Die Realität in vielen deut-
schen Kanzleien zeigt: Ohne ein gewis-
ses Minimum an technischem Wissen
kommt kein Jurist mehr aus,“ stellt Ma-
ximilian Schiessl, Partner bei Hengeler
Mueller und Deutschland-Sprecher der
International Bar Association, fest. Vor
die Wahl gestellt, räumen die deutschen
Juristen vor allem der Recherchesoft-
ware, dem Personal Computer und der
Netzwerkausstattung die höchste Prio-
rität bei Investitionen in Technik ein.
Dass dies nicht überall so sein muss,
hat die Studie verdeutlicht. Besonders
in Großbritannien, Frankreich und Ka-
nada wird der Nutzen solcher IT-Instru-
mente für die tägliche Arbeit noch nicht
gesehen. Gerade mal 16 bis 22 Prozent
betrachten es dort als zweckmäßig, ihre
Kanzleien mit Technik auszustatten. Al-
lerdings sollte nicht unerwähnt bleiben,
dass es auch in Deutschland noch di-
verse Barrieren gegen den Einsatz neuer

Technologien gibt. Während aber in den
anderen Ländern die Kosten als Haupt-
grund dominieren, ist in Deutschland
fast jeder dritte Jurist nicht bereit, seine
gewohnten traditionellen Arbeitsweisen
aufzugeben. Zugleich, jedoch von unter-
geordneter Bedeutung, werden hierzu-
lande die damit verbundenen Kosten
und ein fehlendes technisches Ver-
ständnis als Gründe genannt.

Internet ist Anwalts Liebling  

Hemmschwellen bei der Nutzung des
Mediums Internet scheinen dagegen
fast vollständig verschwunden. Immer-
hin ist ein Internetzugang in fast jeder
Kanzlei zu finden. Deutschland spielt
auch hier eine Vorreiterrolle mit 98 Pro-
zent, und weltweit unterscheiden sich
die Zahlen nur marginal. Zahlreiche
Gründe sprechen für eine starke Nut-
zung des Internets bei der Arbeit der Ju-
risten: So geben 89 Prozent der Befrag-
ten an, dass die Kommunikation mit Kli-
enten über Internet und E-Mail an erster
Stelle steht. Immerhin 80 Prozent nutzen
das Internet für juristische Recherchen.
Bedingt durch ein eingeschränktes Wer-
beverbot für Juristen, bedienen sich le-
diglich 51 Prozent der deutschen Juri-
sten des Internets, um auf der eigenen
Website ihre Dienste anzubieten. Diese
Werte liegen wegen nicht so strenger
Bestimmungen in Amerika, Kanada und
Großbritannien mit rund 70 Prozent be-
deutend höher. Neben der Internetnut-
zung spielen bei 96 Prozent der Befrag-
ten kommerzielle Online-Rechtsinforma-
tionsquellen eine große Rolle in deut-
schen Kanzleien.

Juristische Recherchen 

Längst haben 58 Prozent der deutschen
Juristen erkannt, dass die juristische
Recherche bei ihrer täglichen Arbeit von
großer Bedeutung ist, um im immer här-
teren Wettbewerb konkurrenzfähig zu
bleiben. Daher verwundert es nicht,
dass jeder dritte Jurist in Deutschland
den Einsatz von Recherchesoftware ge-
genüber anderen technischen Instru-

menten priorisiert. Dieser Entwicklung
noch hinterher sind allerdings die Kolle-
gen in Frankreich und in den USA. Dort
dominiert augenblicklich noch die Aus-
stattung der Kanzlei mit PCs. Befragt
nach dem Zweck juristischer Recherche
steht in Deutschland die Vertiefung der
fachlichen Expertise bei 61 Prozent der
Befragten an erster Stelle. Fast jeder
zweite Jurist in Deutschland, Frankreich
und den USA führt täglich juristische
Nachforschungen durch. Betrachtet
man die fortschreitende Globalisierung
und Öffnung der Märkte, so verwundert
es nicht, dass im Jahr 2003 im Vergleich
zum Vorjahr die Nachfrage nach interna-
tionalen Rechtsinformationen um 73
Prozent gestiegen ist. Denkt man nun,
die deutschen Juristen überließen es
anderen, die Recherchen durchzu-
führen, so irrt man. Immerhin erledigen
71 Prozent der Anwälte mit Partnersta-
tus diese Aufgaben selber. In anderen
Ländern werden diese Aufgaben we-
sentlich stärker delegiert.

Genereller Trend

Doch nicht nur juristische Themen spie-
len bei der Recherche eine große Rolle.
Weitgehend Einigkeit herrscht bei den
Befragten darüber, dass sich Juristen
ebenfalls mit politischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlich relevanten
Themen auseinandersetzen sollen. Im-
merhin 84 Prozent stimmten zu, dass
sich Juristen in der heutigen Zeit mehr
denn je über diese allgemeinen Themen
informieren sollten. Dazu gesellt sich der
Wunsch nach strukturierten Informatio-
nen. Denn jeder Zweite fühlt sich mit der
Menge der bei der Recherche erhalte-
nen Daten überfordert. Zusätzlich be-
tonten 39 Prozent, dass die Recherche-
instrumente ihrer Kanzlei dringend auf
den neuesten Stand gebracht werden
müssen. Abhilfe schaffen hier Online-
Rechtsdatenbanken, die strukturierte
Suchfunktionen sowie fachbezogene
und wirtschaftliche Informationen ver-
knüpfen. Bedenkt man, dass diese Da-
tenbanken täglich aktualisiert und er-
gänzt werden, dann erkennt man die
Bedeutung, die sie und das Internet mit-
telfristig für alle Juristen haben werden.
Schon bald wird der Jurist auf diese
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Standards bei seiner täglichen Arbeit
nicht mehr verzichten können. Die Stu-
die hat gezeigt, dass die Akzeptanz und
das Vertrauen in solche IT-basierten In-
strumente in der Kanzlei bereits bei drei
von vier Befragten vorhanden ist. So ist
mehr als jeder dritte Befragte der Mei-
nung, dass sich durch kostenbasierte
Onlinerecherchedienste die Qualität der
juristischen Arbeit verbessert hat.

Dr. Matthias Kraft, Verlagsleiter Recht, 
LexisNexis Deutschland

Bruno Bergerfurth/Jörg Rogner

Der Ehescheidungsprozess 
und die anderen Eheverfahren
Deutscher Anwaltverlag, Bonn, 14. Auflage
2003, 1061 Seiten, € 88,00; 
ISBN 3-8240-0591-3

Hinter dem Titel des vorliegenden Prak-
tikerwerks verbirgt sich die Darstellung
des Ehescheidungsverfahrens einsch-
ließlich der Folgesachen zum Eltern-
Kind-Verhältnis, Unterhalt, Güterrecht
und Versorgungsausgleich. Neben die-
sem Schwerpunkt werden die sonstigen
Eheverfahren wie Aufhebungsantrag,
Feststellungs- und Herstellungsklagen
behandelt. In einem ausführlichen An-
hang sind u. a. sämtliche aktuelle Unter-
haltstabellen, Berechnungshilfen zum
Versorgungsausgleich, eine Auswahl
von Quellen für internationale Rechtsbe-
züge und statistische Angaben zusam-
mengestellt. Ein besonderes Kapitel ist
der Auflösung einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft gewidmet.

Die jetzige Neuauflage berücksichtigt
insbesondere die vielfältigen Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts

und des Bundesgerichtshofs der letzten
Zeit. Zu nennen sind hier die Stichworte
zu Änderungen bei der Ehegattenunter-
halts- und Mangelfallberechnung sowie
zum Versorgungsausgleich. Neu ist die
Mitautorenschaft des Vorsitzenden
Richters am OLG Hamm, Jörg Rogner,
der fast alle Kapitel zu den Folgesachen
bearbeitet hat.

Die Fragen zum Scheidungsprozess
werden für den Praktiker umfassend,
und zwar prozessual und materiellrecht-
lich, abgehandelt. Dabei werden auch
Aspekte und Fallkonstellationen erläu-
tert, über die sich vermutlich erst der
Spezialist Gedanken macht. Gewöh-
nungsbedürftig ist die Abhandlung der
Stichworte in alphabetischer Reihen-
folge. Dies führt z. B. dazu, dass die
„Abtrennung von Folgesachen“ vor der
„Einleitung des Scheidungsverfahrens“
dargestellt wird und Wiederholungen
auftreten. Die häufige Verweisung auf
andere Randnummern ist Geschmack-
sache. Im Vordergrund steht jedoch die
detaillierte Darstellung – auch von Fra-
gen, die in der Eile des Tagesgeschäfts
nicht immer gesehen werden. So gibt es
beispielsweise eine gründliche Darstel-
lung der Zustellungserfordernisse und
ein umfangreiches Kapitel zum Interna-
tionalen Privat- und Prozessrecht. Für
den Praktiker werden sich darüber hin-
aus sicherlich auch die umfassenden
Rechtsprechungs- und Literaturhin-
weise als nützlich erweisen.

Rechtsanwältin Dorothea Hecht, 
Fürstenwalde, 
Fachanwältin für Familienrecht

Fritz Finke/Roland Garbe (Hrsg.)

Familienrecht in der 
anwaltlichen Praxis
Deutscher Anwaltverlag, Bonn, 5. Auflage
2003, 1181 Seiten, € 89,00; 
ISBN 3-8240-0590-5

Das bereits in der 5. Auflage erschei-
nende Handbuch bietet einen vollstän-
digen Überblick über das Familienrecht,
sowohl in materiell- als auch in verfah-
rensrechtlicher Hinsicht. Wesentlich für
den Praktiker ist dabei, dass auch an-

grenzende Gebiete wie das Erbrecht,
steuerliche Aspekte und das Recht der
nichtehelichen Lebensgemeinschaften
besondere Berücksichtigung finden. Die
Darstellung wechselt zwischen ver-
ständlichem Fließtext, Übersichten bzw.
Aufzählungen und Beispielsfällen. Da-
durch wird es ermöglicht, sich einen
Überblick über das Familienrecht zu
verschaffen, aber auch gezielt Spezialf-
ragen nachzugehen. 

Die Neuauflage berücksichtigt u. a. die
Änderungen des Familienverfahrens-
rechts durch ZPO-Reform und Gewalt-
schutzgesetz, die aktuelle unterhalts-
rechtliche Rechtsprechung zur Anrech-
nungsmethode und zum Mangelfall so-
wie die Rechtslage beim Versor-
gungsausgleich. Vollständig überarbei-
tet wurde das Kapitel zum Internationa-
len Familienrecht. Dem Gebühren- und
Kostenrecht in Familiensachen wurde
ein eigenes Kapitel gewidmet, so dass
die entsprechenden Erläuterungen nun
(anders als in den Vorauflagen) über-
sichtlich an einem Ort zusammenge-
fasst sind. Es handelt sich dabei um
eine erfreulich detaillierte und verständ-
liche Darstellung, die die spezifischen
Konstellationen der Kosten im Familien-
recht berücksichtigt. Auch werden Prak-
tikertipps für die Handakte und Berech-
nungsbeispiele geliefert.

Das Werk wird seinem Anspruch ge-
recht, einerseits als Lehrbuch aufgebaut
zu sein (orientiert an den Lehrgängen
zum Fachanwalt für Familienrecht), an-
dererseits als Nachschlagewerk zu die-
nen. Durch die Fülle der abgearbeiteten
Themen, die sich Dank ausführlicher
Kapitelübersichten und eines weit auf-
gefächerten Stichwortverzeichnisses
auch finden lassen, ist es ein verlässli-
cher Begleiter für Familienrechtler. Die
Vermittlung des Wissens wird durch
praktische und taktische Hinweise un-
terfüttert.

Kurzum: Wieder ein gelungenes Prakti-
kerhandbuch von erfahrenen Autoren/
Dozenten aus der Anwalt- und Richter-
schaft, das auf den Schreibtisch gehört. 

Rechtsanwältin Dorothea Hecht, 
Fürstenwalde, 
Fachanwältin für Familienrecht
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Dr. Klaus Lützenkirchen (Hrsg.)

Anwalts-Handbuch Mietrecht
Verlag Dr. Otto Schmidt, 2. Auflage, 2003,
2199 Seiten, Gebunden, Lexikonformat,
129,00 €;
ISBN 3-504-18029-3

Wer für die Bearbeitung seiner miet-
rechtlichen Mandate nach einem Buch
sucht, das ihn sowohl durch sämtliche
mietrechtliche Problemfelder führt, als
auch die prozessuale und gebühren-
rechtliche Seite beleuchtet, hat es mit
dem Anwalts-Handbuch Mietrecht ge-
funden. Zwar ersetzt das Werk nicht
ganz eine mietrechtliche Handbücherei,
erspart aber auf jeden Fall die Anschaf-
fung eines Großteils weiterer Bücher.
Umfassend kommentierte Checklisten,
Musterformulierungen und alphabetisch
geordnete Tabellen erleichtern dem An-
walt die tägliche Arbeit.

Das Praktikerteam um Rechtsanwalt Dr.
Klaus Lützenkirchen hat in der Zweitauf-
lage des Anwalts-Handbuches die Än-
derungen des Mietrechtsreformgesetz-
tes vom 1.September 2001 sowie die
Reform der Zivilprozessordnung und die
Schuldrechtsmodernisierung berück-
sichtigt. Bereits veröffentlichte Entschei-
dungen zum neuen Mietrecht wurden
ebenfalls mit eingearbeitet. 

Das Konzept des Handbuches, das in
14 Kapitel unterteilt ist, basiert auf dem
Verlauf konkreter mietrechtlicher Man-
date. Jedes einzelne Problem wird so-
wohl aus der Beratungsperspektive ei-
nes Vermieter- als auch eines Mieteran-
walts betrachtet. Begonnen wird in Ka-
pitel A mit Gestaltungshinweisen sowohl
für Wohnraum- als auch Gewerbemiet-
verträge. Hierbei werden die seit dem
1.September 2001 bestehenden Be-
schränkungen bei der Vertragsgestal-
tung den weggefallenen Beschränkun-
gen gegenübergestellt. Ausführlich wer-
den Regelungsmöglichkeiten von A wie
Abfindung bis Z wie Zutrittsrecht darge-
stellt. Als weitere Arbeitshilfe fungiert
eine detaillierte Checkliste zur Ausarbei-
tung eines Mietvertrages.

Das anschließende Kapitel ist allgemei-
nen Fragen bei der Abwicklung miet-
rechtlicher Mandate vorbehalten. Dabei

geht es zum einen um die Persönlichkeit
des Mandanten und wie man mit die-
sem umgeht. Zum anderen aber auch
um Fragen zur Abwicklung mit der
Rechtsschutzversicherung und zur
Form des Mietvertrages. Kapitel C be-
schäftigt sich mit Änderungen und Er-
gänzungen des Mietvertrages, wie
Wechsel in der Person des Vermieters
oder Mieters.

In den Kapiteln D und E werden alle Fra-
gen rund um die Miete, wie Fälligkeit,
Nichterfüllung, Zahlungsverzug, Mieter-
mäßigung oder Mieterhöhung, abgear-
beitet. In einem extra Abschnitt wird
schon vorab auf Besonderheiten im Zu-
sammenhang mit einem Mietprozess
eingegangen. Diesem schwierigen
Thema ist unter M noch ein Kapitel zu
den besonderen Problemen des Miet-
prozesses gewidmet. Dort wird dann
auch auf das in einigen Bundesländern
bereits praktizierte obligatorische Streit-
schlichtungsverfahren und Themen wie
einstweiliger Rechtsschutz und
Zwangsvollstreckung eingegangen.

Wer in Sachen Mietmangel konsultiert
wird, sollte sich im Kapitel F darüber in-
formieren, wie der Mangel zunächst zu
ermitteln und dann rechtlich zu würdi-
gen ist. Das darauf  folgende Kapitel
klärt über die Umsetzung einzelner miet-
rechtlicher Ansprüche, nämlich Erlaub-
niserteilung, Anspruch auf Leistung der
vereinbarten Barkaution, Besichtigungs-
und Zutrittsrecht sowie Ausübung des
Vermieterpfandrechts auf. Im Kapitel H
steht die Erhaltung der Mietsache im
Mittelpunkt. Hier geht es um die ständi-
gen Streitpunkte bei Instandhaltung und
Instandsetzung, Modernisierung durch
Mieter oder Vermieter sowie Schön-
heitsreparaturen. Gerade auf diesem
Gebiet erweisen sich die zahlreichen
Mustertexten für Klagen und Korrespon-
denz als äußerst hilfreich. Kleiner Wer-
mutstropfen: dem Buch ist leider keine
CD-ROM zur unmittelbaren Übernahme
der Mustertexte beigefügt.

Das Kapitel I beleuchtet die Abwehr von
Vertragsverletzungen vor und während
der Mietzeit. Die Kapitel J und M be-
schäftigen sich mit der Beendigung des
Mietvertrages und der damit verbunde-

nen Abwicklung. Sämtliche Beendi-
gungstatbestände, einschließlich der
Räumungsklage und des gerichtlichen
Räumungsvergleichs, werden ausführ-
lich dargestellt.

Nicht ganz konsequent in der Konzep-
tion fügt sich diesen beiden Abschnitten
das Kapitel L, Probleme mit Betriebs-
und Heizkosten, an. Dafür werden alle
erdenklichen problematischen Positio-
nen von Betriebs- und Heizkostenab-
rechnungen nicht nur durchdekliniert,
sondern dem vergesslichen Berufskolle-
gen werden auch noch diverse Checkli-
sten, wie die zur Schlüssigkeitsprüfung
einer Betriebskosten-Nachforderung
geliefert.

Das komplett neu eingefügte Kapitel N,
Rechtsanwaltsvergütung, Gerichtsko-
sten und Streitwert, ist besonders hin-
sichtlich der Wirtschaftlichkeit der Ge-
bührenabrechnung interessant. Neben
zahlreichen Abrechnungstipps gibt es
ein Streitwert-ABC, das einen anhand
von Urteilen belegten Überblick über die
mögliche Berechnung von Streitwerten
im Mietrecht liefert. Dabei werden nicht
nur häufige Streitpunkte wie Betriebsko-
stenabrechnung oder Mängelbeseiti-
gung/Instandhaltung berücksichtigt,
sondern auch Streitwerte für die Auf-
nahme eines Lebensgefährten, die Hau-
sordnung oder etwa den Winterdienst
bestimmt.

Rechtsanwältin Anne-Kathrin Pauly

Jauernig

BGB-Kommentar
1965 Seiten, 10. Auflage, 2003, C. H. Beck
Verlag, 55,– €

Den Jauernig habe ich im Studium ken-
nen gelernt, als er frisch heraus kam.
Seitdem ist er nur in der Farbe gleich
geblieben, nämlich gelb. Alles andere
hat sich verändert, er ist größer gewor-
den und dicker, er ist noch etwas in-
haltsreicher geworden und die Erläute-
rungen sind etwas ausführlicher gewor-
den. Es ist aber letztlich geblieben, dass
er von Hochschullehrern geschrieben
wird. Es ist ihm geblieben, dass er letzt-
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lich aus Erläuterungen und prägnanten
Anmerkungen besteht.

Das Werk wird nunmehr in seiner 10.
Auflage mit Stand 2003 herausgebracht.
In gewisser Weise kommt beim „Wie-
dersehen“ Freude auf, weil die Hoch-
schullehrer sich erfreulich kurz gehalten
haben. Sie haben dabei aber die Inhalte
im Wesentlichen erhalten, die vor allen
Dingen aus Sicht des Praktikers wesent-
lich sind. Der Jauernig erfüllt den An-
spruch, den er sich selber gibt, nämlich
für den Praktiker ab er auch für den Stu-
denten eine Erstorientierung darzustel-
len, in vollem Umfang.

Das Buch berücksichtigt den Gesetzes-
stand bis zum 01.09.2002. Insbeson-
dere das neue Schuldrecht ist in diesem
Kommentar natürlich eingearbeitet. Von
einem Abdruck der alten Vorschriften
wurde (selbstverständlich) abgesehen.
Hierfür gibt es ja noch die Altauflagen.

Die Kommentierung gerade der neu in
das BGB aufgenommenen Vorschriften
liest sich hier wie aus einem Guss, sie
ist klar und einfach gehalten und frei von
Widersprüchen. Abgesehen von den
neuen Vorschriften gibt der Jauernig die
herrschende Meinung wieder. Er ist ex-
perimentenfrei, die jeweiligen Verfasser
äußern allerdings ihre Meinung immer
dort, wo es darauf ankommt. Insbeson-
dere bei der Ausfüllung der unbestimm-
ten Rechtsbegriffe wie Sittenwidrigkeit,
Treu und Glauben, etc. werden Meinun-
gen selbstverständlich geäußert. Was
allerdings aufgeführt wird, hat Hand und
Fuß und entspricht im Wesentlichen
dem Stand von Literatur und Rechtspre-
chung. Im Fließtext werden dann die
weiterführenden Zitate aufgeführt.

Anhand des Kommentares kann man
sich schnell orientieren und zügig eine
Lösung erarbeiten. Für größere, dogma-
tische Auseinandersetzungen ist er aber
nur bedingt geeignet, was er aber auch
gar nicht will. Die klare Systematik, die
praxisgerechte Auswertung der maß-
geblichen Rechtsprechung und seine
sprachliche Präzision machen im We-
sentlichen die Eigenschaften dieses
Werkes aus; Man kann es kurz sagen: In
der Kürze liegt die Würze.

Dieser „kleine Kommentar“ sollte in kei-
ner anwaltlichen Bibliothek fehlen. Er ist
uneingeschränkt für denjenigen zu emp-
fehlen, der sich einen raschen Üb er-
blick verschaffen will, er dient aber auch
dem erfahrenen Praktiker zum schnellen
Nachschlagen. 

Was im Jauernig nicht steht, steht dann
nämlich erst im großen, mehrbändigen
Gesamtkommentar.

RA Stephan Schultze

Andreas Vath

Der genetische Fingerabdruck
zur Identitätsfeststellung in
künftigen Strafverfahren
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden
2003. 141 S., 41,00 Euro.

Mit der am Ende des ausgehenden 20.
Jahrhunderts neu entwickelten Methode
der DNA-Analyse ist der naturwissen-
schaftlichen Kriminalistik ein Durch-
bruch bei der Täteridentifizierung an-
hand von biologischen Spuren gelun-
gen. Bis heute konnten aufgrund ver-
gleichender molekulargenetischer
Untersuchungen in etlichen zuvor unge-
klärten Kriminalfällen Täter ermittelt
werden. Gleichwohl bergen unreflek-
tierte Datenerhebungen erhebliche Risi-
ken. Von Beginn an wurde daher die
Ausweitung der DNA-Analyse von kriti-
schen Stimmen begleitet, die auf mögli-
che Grundrechtsverletzungen hinwie-
sen. 

Die in der Reihe Universitätsschriften
veröffentlichte, von Klaus Geppert be-
treute Dissertation von Andreas Vath
beschäftigt sich mit den rechtlichen
Grundlagen der DNA-Analyse. Zu Recht
trägt die Arbeit den Untertitel „Balance-
akt zwischen staatlichen und individuel-
len Interessen“, denn bei der Schaffung
und Auslegung der die DNA-Analyse
betreffenden Regelungen sind beide
Seiten, d.h. die Privatsphäre des einzel-
nen, aber auch das Interesse an einer
effektiven Strafverfolgung, nicht aus den
Augen zu verlieren. Der Autor setzt sich
in seinem Werk an vielen Stellen intensiv
mit diesen gegenläufigen Positionen
auseinander.

Im ersten Teil seiner Arbeit geht der Ver-
fasser nach einem kurzen Abriss über
die Entstehungsgeschichte der DNA-
Analyse auf Normzweck und Norm-
struktur der § 81g StPO und § 2 DNA-
IFG ein. Beide Vorschriften ermöglichen
die Erfassung der DNA-Struktur zur
Identitätsfeststellung in künftigen Straf-
verfahren. § 81g StPO bezieht sich da-
bei auf anhängige Ermittlungsverfahren,
während § 2 DNA-IFG sogenannte „Alt-
fälle“, d.h. Verfahren mit rechtskräftigen
Verurteilungen, betrifft. Die kontrovers
diskutierte Frage, ob beide Vorschriften
dem materiellen Polizeirecht oder dem
Strafprozessrecht zuzuordnen sind, be-
antwortet der Autor dahingehend, es sei
bereits aus der rechtlichen Einordnung
der zentralen Vorschrift in die StPO zu
erkennen, dass es sich um Strafverfah-
rensrecht handelt, wenngleich auch mit
starker Ausrichtung auf die Gefahrenab-
wehr. Dies entspricht auch der heute
vorherrschenden Auffassung.

Im Folgenden beschäftigt sich Vath mit
verfassungsrechtlichen Aspekten. Beide
in seiner Dissertation näher besproche-
nen Bestimmungen greifen in Grund-
rechte ein. Der Autor erläutert an dieser
Stelle ausführlich, welche verfassungs-
rechtlichen Anforderungen an die Ein-
griffsermächtigungen des § 81g StPO
und des § 2 DNA-IFG zu stellen sind.
Insbesondere das seit dem Volkszäh-
lungsurteil des Bundesverfassungsge-
richts entwickelte Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung verbietet es,
ein allumfassendes DNA-Profil zu erstel-
len. Allgemein anerkannt ist, dass sich
die forensische Analyse lediglich auf für
das Strafverfahren relevante Erkennt-
nisse beziehen darf. Die Aufdeckung
persönlichkeits-, insbesondere krank-
heitsrelevanter Merkmale würde einen
eklatanten Grundrechtsverstoß darstel-
len. Die im April 2004 in Kraft tretenden
Änderungen der § 81g StPO bzw. § 2
DNA-IFG (Art. 3, 4 des Gesetzes zur Än-
derung der Vorschriften über die
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung und zur  Änderung anderer
Vorschriften v. 27. Dezember 2003,
BGBl. 2003.I.3007) werden es allerdings
ermöglichen, neben dem DNA-Identifi-
zierungsmusters auch das Geschlecht

Bücher

Berliner Anwaltsblatt 5/2004 247



festzustellen. Bereits jetzt ist abzuse-
hen, dass weitere Änderungen folgen
werden. Das Interesse an einer wirksa-
men Strafverfolgung wird die Rechte
des einzelnen in diesem Bereich immer
weiter zurückdrängen.

Im zweiten Teil der Dissertation stellt der
Autor die Anordnungsbestimmungen
dar. Voraussetzung für die Anordnung
einer DNA-Analyse nach § 81g StPO
bzw. § 2 DNA-IFG ist das Vorliegen ei-
ner Straftat von erheblicher Bedeutung.
Das DNA-IFG enthält seit dem 2. Juni
1999 einen Katalog von Straftaten, bei
denen es sich ausweislich der Geset-
zesmaterialien um „Straftaten von er-
heblicher Bedeutung“ handeln soll. Die-
ser Katalog soll allerdings keinen bin-
denden Charakter haben. Besondere
Konstellationen, wie etwa Versuch, Teil-
nahme, Vollrausch oder Fahrlässigkeit
werden von dem Katalog ohnehin nicht
erfasst. Der Verfasser setzt sich aus-
führlich in seiner Arbeit mit diesen Be-
sonderheiten auseinander. Im weiteren
schildert er die Probleme im Zusam-
menhang mit der sogenannten „Nega-
tivprognose“, einer weiteren Vorausset-
zung für die Anordnung. Der § 81g StPO
(auf den sich § 2 DNA-IFG in diesem
Punkt bezieht) setzt voraus, dass auch
in Zukunft die Führung von Strafverfah-
ren gegen den Betroffenen zu besorgen
ist. An die Begründung von Anlasstat
und Negativprognose sind dabei
grundsätzlich hohe Anforderungen zu
stellen. Das Bundesverfassungsgericht
hat in mehreren Entscheidungen ausge-
führt, dass floskelhafte Formulierungen
nicht ausreichen. Der von April 2004 an
geltende § 81g StPO wird deshalb eine
entsprechende Klarstellung enthalten.
Das Gericht hat danach außer in Fällen
von Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung einzelfallbezogen die
für die Beurteilung der Erheblichkeit der
Straftat bestimmenden Tatsachen dar-
zulegen. Daneben sind in allen Fällen
die Erkenntnisse, aufgrund derer von ei-
ner Negativprognose ausgegangen
wird, mitzuteilen und muss der Be-
schluss erkennen lassen, dass eine Ab-
wägung der jeweils maßgeblichen Um-
stände erfolgt ist.

Der dritte Teil der Dissertation bezieht
die formellen Anordnungsvoraussetzun-
gen für die Entnahme von Körperzellen
mit ein. An dieser Stelle setzt sich der
Autor mit Problemen, z.B. inwieweit die
gerichtliche Bestellung eines Verteidi-
gers erforderlich ist oder ob die Einwilli-
gung des Betroffenen die richterlichen
Anordnung ersetzt, auseinander.

Die Arbeit schließt mit Überlegungen zu
Änderungen de lege ferenda. Der Autor
plädiert in diesem Zusammenhang unter
anderem dafür, den § 2 DNA-IFG in die
StPO einzugliedern. Tatsächlich ist auch
kein nachvollziehbarer Grund ersicht-
lich, weshalb die Vorschrift, die im we-
sentlichen ohnehin auf § 81g StPO ver-
weist, in einem Spezialgesetz verankert
ist. Darüber hinaus spricht sich der Ver-
fasser für einen neuzuschaffenden
Straftatbestand „Genetischer Miss-
brauch“" aus. Schließlich entwirft Vath
einen modifizierten § 81g StPO, wonach
ein einmaliger Datenabgleich im Falle ei-
ner erheblichen Anlasstat auch ohne
Negativprognose ermöglicht werden soll
(um damit in geeigneten Fällen über-
haupt eine Grundlage für eine entspre-
chende Prognose zu schaffen). Den bis-
herigen § 2 DNA-IFG will er als § 81h
StPO fassen und auch Personen, die
wegen eines Verbrechens angeklagt
waren, dann aber aus Mangel an Bewei-
sen freigesprochen wurden, in den Kreis
der Betroffenen einbeziehen. Eine sol-
che Erweiterung der Vorschrift dürfte al-
lerdings auf breite Kritik stoßen. Denn
"Freisprüche zweiter Klasse" existieren
in der Praxis der Strafgerichte bereits
seit einiger Zeit nicht mehr und würden
auf diesem Wege quasi durch die Hin-
tertür wieder eingeführt.

Die Arbeit von Vath betrifft einen hoch
aktuellen, aber auch sehr brisanten und
von politischen und öffentlichen Mei-
nungen nicht unbeeinflussten Bereich
der Strafverfolgung. Fast unentwegt
wird mit dem Ziel der bestmöglichen
Aufklärung von Straftaten über Verände-
rungen der gesetzlichen Vorgaben der
DNA-Analyse nachgedacht, wie die be-
reits kurz nach dem Erscheinen der Dis-
sertation beschlossenen Änderungen
der Kernvorschriften belegen. Der Autor

konnte die neuen Aspekte leider nicht
mehr berücksichtigen. Dennoch bietet
das Buch einen komprimierten Abriss
über die wesentlichen Grundstrukturen
des Rechts der DNA-Analyse. Es kann
allen Strafrechtspraktikern, insbeson-
dere auch Rechtsanwälten, zur Einar-
beitung in die Problematik empfohlen
werden.

Dr. Andrea Reitmaier, 
Staatsanwältin, Berlin

Dirk Looschelders

Internationales Privatrecht – 
Art. 3–46 EGBGB
Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 2004,
XXII, 691 Seiten, 59,95 €
ISBN 3-540-40712-X

In einer neuen Reihe von Praktikerkom-
mentaren, die in Form und Volumen
etwa den orangen Beck-Kommentaren
entsprechen, bringt der Springer-Verlag
den ersten einbändigen reinen IPR-
Kommentar auf den deutschen
Buchmarkt. Alleiniger Bearbeiter des
Werks ist Looschelders, ein jüngerer
Professor der Universität Düsseldorf.
Die Kommentierung folgt für jeden Arti-
kel einem einheitlichen Aufbauschema:
Nach dem Gesetzestext gibt der Autor
Schrifttumshinweise, wobei er sich in
der Regel auf Zeitschriftenaufsätze der
letzten 10-15 Jahre beschränkt, ab und
an aber auch Monographien aufführt.
Unter der Überschrift „Rechtsprechung“
finden sich die grundlegenden Urteile zu
der betreffenden Vorschrift; in Klam-
mern wird dabei hinter der Fundstelle
immer ein Stichwort zum Inhalt der Ent-
scheidung angegeben. Vor der eigentli-
chen Kommentierung steht eine Gliede-
rung, die eine schnelle Orientierung er-
möglicht. Die Kommentierung ist ausge-
wogen und wertet vor allem die
Kommentarliteratur sorgfältig aus. Der
Verlag verzichtet auf Abkürzungen, was
neben der übersichtlichen Gestaltung
des Textes dazu führt, dass das Buch
gut lesbar ist. Ein 15 Seiten langes
Stichwortverzeichnis beschließt das
Werk. 

Fazit: Dieser Kommentar kann uneinge-

Bücher

248 Berliner Anwaltsblatt 5/2004



schränkt empfohlen werden. Mit ihm kann man sich schnell
und zuverlässig über den aktuellen Rechtsstand informieren.

Prof. Dr. Joachim Gruber D.E.A. (Paris I)

Schneider / Mock

Das neue Gebührenrecht 
für Anwälte
1. Aufl. 2004, 400 S., broschiert, 38,00 €, DeutscherAnwaltVerlag
ISBN 3-9240-0678-2

Nunmehr dürfte es auch dem Letzten bekannt sein, dass der
Bundesrat am 12.03.2004 dem Kostenrechtsmodernisierungs-
gesetz zugestimmt hat. Bestandteil dieser umfassenden No-
velle des Kostenrechts ist auch die Vergütung der Rechtsan-
wälte, die sich – wie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch
– zum 01.07.2004 von der BRAGO verabschieden und mit dem
neuen RVG bekannt machen dürfen. Aufgrund der umfassen-
den Änderungen und der Neustrukturierung der Vergütungsre-
gelungen ist ein völliges Umdenken erforderlich, wenn man
auch bei Anwendung des neuen Gesetzes keine Gebühren ver-
schenken will. 

Es ist daher erforderlich, sich schnell in die neuen Vorschriften
einzuarbeiten, um diese sicher anwenden zu können. Dabei
hilft „Das neue Gebührenrecht für Anwälte“ des auf dem Ge-
biet des Gebührenrechts erfahrenen Autorenteams. 

Das Praxisbuch, das als Einstieg in die neue Materie beson-
ders gut geeignet ist, ermöglicht durch den eingangs gewähr-
ten Überblick über die wichtigsten Änderungen des KostRMoG
eine schrittweise Annäherung an das neue System. Dabei wird
aufgezeigt, wo die Chancen und Risiken des neuen Rechts lie-
gen. Besonders hilfreich ist dabei die im Buch enthaltene Sy-
nopse BRAGO/RVG, mit deren Hilfe der Anwalt den Überblick
darüber behält, welche Regelungen fortgelten und wo diese
fortan im RVG geregelt sind. 

Durch die gut strukturierte Untergliederung der einzelnen Kapi-
tel, z.B. in allgemeine Vorschriften, Gegenstandswert, Ausla-
gen, Beratung, außergerichtliche Tätigkeit in Zivilsachen, Straf-
sachen u.a., gelangt man schnell zu einzelnen Themenberei-
chen innerhalb des Vergütungsrechts. Anhand der vielen Bei-
spiele werden die neuen Berechnungsmethoden und die sich
hieraus ergebenden prozessualen Konsequenzen erläutert.

„Das neue Gebührenrecht für Anwälte“ versteht es, so kurz wie
möglich, jedoch auch sehr präzise in die grundlegend geän-
derte Systematik und die neuen Vergütungsvorschriften des
neuen Vergütungsrechts einzuführen. Insofern scheint es nicht
nur zur Einarbeitung in die Materie geeignet, sondern wird wohl
in naher Zukunft auch helfen, das eine oder andere Problem zu
lösen. Denn mit Vergütungsstreitfragen ist natürlich auch bei
Anwendung des RVG zu rechnen.

Anke Blümler, Dipl.-Rechtswirtin (FH)
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Maunz-Dürig u. a. (Hrsg.)

Grundgesetz (Kommentar)
Verlag C. H. Beck München, Loseblattwerk in
5 Ordnern (ca. 10.060 S.); 42. Auflage 2003,
Preis: € 165,-
ISBN 3-406-45862-9

Der „Maunz-Dürig“ als der Großkom-
mentar des Verfassungsrechts mit nun
über 30 Jahren Praxiserfahrung wurde
auch im Jahr 2003 umfassend aktuali-
siert. Neben den eigentlichen GG-Ände-
rungen ist es aber wieder die unmittel-
bare und mittelbare grundrechtsrele-
vante Rechtsprechung, die in vielen 
Facetten des Verfassungsrechts zu Ak-
tualisierungsbedarf geführt hat. Als Bei-
spiele seien hier nur die Auswirkungen
des menschlichen Klonens, der Stamm-
zellenforschung oder der Sterbehilfe auf
den Schutz der Menschenwürde (Art. 1
Abs. 1) und das Recht auf Leben (Art. 2
Abs. 2), aber auch die Einflüsse der ak-
tuellen Terrorbekämpfung auf die Ein-
schränkung von Grundrechten und die
Ausübung öffentlicher Gewalt (Art. 19
Abs. 4 GG) genannt. Daneben wurde
der gesamte Komplex des Staatskir-
chenrechts umfassend neu bearbeitet.

Grundwerk und Neukommentierung 
setzen dabei die Charakteristika der
Vorauflagen unverändert fort. Gliede-
rungsübersichten, Einführungen, Entste-
hungsgeschichte, Rechtsvergleiche so-
wie Literatur- und Rechtsprechungs-
übersichten unterfüttern weiterhin jede
Kommentierung. Fettgedruckte Schlag-
wörter, Querverweise und ein geglieder-
tes Sachverzeichnis ermöglichen die

schnelle Einarbeitung. Der Gesamtum-
fang macht zudem eine breit angelegte
Wiedergabe der Meinungsstände und
die wissenschaftliche Vertiefung im
Rahmen von Begutachtungen möglich.

Auch der neue Maunz-Dürig bleibt ein
GG-Kommentar von imposanter Kom-
plexität, der gerade für Spezialisten kein
Problem offen lässt und alle Handkom-
mentare ideal ergänzt. Daneben ist er
ein ambitioniertes Kompendium neuer
deutscher Verfassungsgeschichte.

RA Dr. Bernhard Dietrich

Christian von Bar

Ausländisches Privat- und 
Privatverfahrensrecht in 
deutscher Sprache
Systematische Nachweise aus Schrifttum,
Rechtsprechung und Gutachten 1990-2003

Carl Heymanns Verlag, 5. Aufl., Köln 2004,
XXXVII, 391 Seiten, 98,- €
ISBN 3-452-25598-0

Wer mit Fragen des ausländischen
Rechts konfrontiert wird, ist immer
dankbar für einschlägige Literatur in
deutscher Sprache oder entsprechende
Urteile deutscher Gerichte, da man da-
durch leicht den Einstieg in die Materie
findet und zudem die entsprechenden
Publikationen im Falle eines Rechts-
streits ohne Übersetzung dem Gericht
vorlegen kann. Bei der Suche nach sol-
chen Veröffentlichungen ist die Nach-
weissammlung von v. Bar ungemein
nützlich. Er hat eine Unmenge von

Fundstellen aus-
landsrechtlicher
Publikationen zu-
sammengetragen,
wobei allerdings
auffällt, dass über
die Rechtsordnung
vieler afrikanischer
und mittelamerika-
nischer Staaten
bislang sehr wenig
publiziert wurde
und diese daher
nur mit einem einzi-
gen Aufsatz vertre-
ten sind. Ziemlich

gut erforscht ist dagegen das Recht der
europäischen Staaten. Die Nachweise
zum französischen Recht umfassen z.B.
31 eng bedruckte Seiten, sind aber den-
noch nicht vollständig, da einige Zu-
sammenfassungen französischer Urteile
in deutscher Sprache nicht berücksich-
tigt wurden (vgl. z.B. KTS 1992, 191;
VersRAI 2002, 45) und z.B. auch ein
Aufsatz über die Ausbildung der franzö-
sischen Anwälte (AnwBl 1991, 81) nicht
genannt wird. Besonders benutzer-
freundlich ist der Umstand, dass Ge-
richtsentscheidungen mit Leitsätzen
wiedergegeben werden, sodass der Le-
ser bereits dem Quellenverzeichnis den
wesentlichen Urteilsinhalt entnehmen
kann. Positiv fällt ferner auf, dass auch
rechtsvergleichende Monographien
ausgewertet wurden, bei denen man
aufgrund des Titels nicht auf die Dar-
stellung fremder Rechte schließen kann.

Diese Nachweissammlung leistet jedem
international tätigen Juristen wichtige
Dienste und erleichtert ihm die Arbeit
enorm.

Prof. Dr. Joachim Gruber D.E.A. (Paris I)

Begründet von Adolf Baumbach, 
fortgeführt von Wolfgang Lauterbach.
Bearbeitet von Jan Albers und 
Peter Hartmann

Zivilprozessordnung
62. Aufl., C. H. Beck Verlag, München 2004.
3090 S., geb., 125,00 Euro.

Alle Jahre wieder: Regelmäßig zum Jah-
resende erscheint die Neuauflage des
bewährten, in der forensischen und be-
ratenden Praxis weit verbreiteten Kom-
mentars zur Zivilprozessordnung. Die
beiden Verfasser, der frühere Präsident
des OVG Hamburg, Dr. Jan Albers, und
der mittlerweile ebenfalls pensionierte
Richter am Amtsgericht Lübeck, Dr. Dr.
Peter Hartmann, unterziehen sich jedes
Jahr der Mammutaufgabe, zahllose
neue gesetzliche Bestimmungen, Ände-
rungen und Neuregelungen, eine Un-
menge von gerichtlichen Entscheidun-
gen sowie die ständig wachsende Flut
neuer Literatur zum Verfahrensrecht zu
erfassen, zu sichten und auszuwerten,
um sodann die Kommentierung der ZPO
zu ergänzen, zu überarbeiten, zu ändern
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oder zu vertiefen, damit das Werk stets
auf aktuellem Stand bleibt und das gel-
tende Recht zuverlässig wiedergibt.
Eine schier unvorstellbare Sisyphusar-
beit, die von den beiden Autoren auch
jetzt wieder, in der gerade erschienenen
62. Auflage, pünktlich, präzise und in
der bekannten, allgemein hoch ge-
schätzten Qualität bravourös gemeistert
wurde.

In der Neuauflage werden wiederum
nicht nur die zahlreichen, seit Erschei-
nen der Vorauflage in Kraft getretenen
gesetzlichen Neuregelungen und Ände-
rungsgesetze berücksichtigt, sondern
darüber hinaus sind auch eine ganze
Reihe von erst geplanten bzw. noch dis-
kutierten Gesetzgebungsvorhaben er-
fasst. Hierzu zählen u.a. die EG-Richtli-
nie zur Prozesskostenhilfe in grenzüber-
schreitenden Streitsachen, die bis Ende
2004 in nationales Recht umzusetzen
ist, sowie der Entwurf eines 1. Justizbe-
schleunigungsgesetzes, mit dem u.a.
die Bindung der Zivilgerichte an die Er-
gebnisse einer im Strafverfahren durch-
geführten Beweisaufnahme (künftig §
286 Abs. 3 ZPO) sowie sogenannte
Spruchgruppen bei den Kammern und
Senaten von Land- und Oberlandesge-
richten eingeführt werden sollen. Die
Kommentierung der zahllosen, durch
die Reform des Zivilprozesses neu ein-
geführten bzw. geänderten Vorschriften
wurde teilweise ergänzt; die reformier-
ten Bestimmungen werden, wie bei-

spielsweise die neu eingeführte Güte-
verhandlung nach § 278 Abs. 2 ZPO,
vor dem Hintergrund der langjährigen
richterlichen Erfahrung der Verfasser
durchaus kritisch kommentiert. Den
diesbezüglichen Anmerkungen von Pe-
ter Hartmann, dass eine „Einigung mit
sanfter Gewalt... nicht selten eine frag-
würdige Methode“ sei, der sich „so
mancher Richter bedient, um die störri-
schen Parteien zusammenzureden“ 
(§ 278 Rn. 7), kann nur beigepflichtet
werden; ein Vergleich um jeden Preis
kann nicht das Ziel einer gerichtlichen
Auseinandersetzung sein. Völlig zu
Recht weist Hartmann denn auch dar-
aufhin, das „der Richter... nicht Schlich-
ter“ heiße (§ 278 Rn. 7; am Ende). Die
„Europäisierung“ des Zivilverfahrens-
rechts schreitet weiter voran: In der
Neuauflage wird nunmehr die Europäi-
sche Gerichtsstands- und Voll-
streckungsverordnung (EuGVVO; VO
[EG] Nr. 44/2001) erstmals kommentiert;
die europäische Zustellungs- und Be-
weisaufnahmeverordnungen (VO [EG]
Nr. 1348/2000 und Nr. 1206/2000) ha-
ben Eingang in ein neugeschaffenes, 
11. Buch der ZPO zur justiziellen Zu-
sammenarbeit in der Europäischen
Union gefunden. Auch die Kommentie-
rung der in der familiengerichtlichen
Praxis sehr bedeutsamen Europäischen
Gerichtsstands- und Vollstreckungsver-
ordnung in Ehesachen (EheGVVO; VO
[EG] Nr. 1347/2000) wurde ergänzt und

vertieft. Ebenfalls ausgebaut wurden die
sehr sinnvollen, der Kommentierung ein-
zelner Vorschriften beigefügten alpha-
betischen Stichwortreihen, die dem
Praktiker helfen, rasch die gesuchte 
Lösung zu finden. Die vielen Verbesse-
rungen haben natürlich ihren Preis; das
Werk ist nämlich erneut umfangreicher
geworden. Die annähernd 100 Seiten,
die gegenüber der Vorauflage neu hin-
zugekommen sind, tragen denn auch
mit dazu bei, dass der Preis des Bandes
geringfügig gestiegen ist. Es wäre sicher
wünschenswert, wenn einem weiteren
Anwachsen des Umfangs durch eine
vorsichtige Straffung der einen oder an-
deren Anmerkung begegnet werden
könnte, um sicherzustellen, dass der
Kommentar auch künftig kompakt und
handlich bleibt. 

Insgesamt betrachtet, bleibt der
„Baumbach/Lauterbach“ das, was er
immer schon war, nämlich das aktuelle,
bewährte Erläuterungsbuch zum ge-
samten Zivilverfahrensrecht einschließ-
lich der in der Praxis bedeutsamen pro-
zessualen Nebengesetze. Auch in der
Neuauflage ist das Werk in klarer, präg-
nanter Sprache flüssig geschrieben; die
Erläuterungen sind übersichtlich gefasst
und gut lesbar. Das Buch ist und bleibt
unverzichtbar; es wird sicher auch wei-
terhin gern und oft zur Hand genommen
werden.

Dr. Martin Menne, Berlin
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